Liebe Studierende,

bei der vorliegenden Lesefassung der Priifungsordnung handelt es sich um eine nicht-offizielle Ver-
sion. Die verschiedenen Anderungsordnungen sind in dieser Lesefassung zu der aktuellen Form der
Priifungsordnung zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass bei jedweden Fehlern keine Haftung
iibernommen werden kann! Bei Unsicherheiten lesen Sie bitte in den einzelnen Anderungsordnungen
nach.

Die Lesefassung umfasst alle Anderungen, die fiir Studierende gelten, die ab dem Wintersemester
2025/26 fiir den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universitdt Miinster eingeschrie-
ben wurden.

Lesen Sie im Zweifel bitte immer in der fiir Sie entsprechenden Anderungsordnung nach, da diese

Fassung nicht- amtlich ist!

Die amtlichen Priifungs- und Anderungsordnungen fiir den Ein-Fach-Bachelor Erziehungswissen-
schaft finden Sie unter: https://www.uni-muenster.de/EW/studium/pruefungsordnungen.shtml.



Priifungsordnung Erziehungswissenschaft (B.A.)

Priifungsordnung fiir den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft
[B.A. Erziehungswissenschaft] an der Universitdt Miinster
vom 23. Februar 2021, vom 05. Mai 2025

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes iiber die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG -) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 (GV NRW S. 547), zu-
letzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Universitdt
Minster folgende Ordnung erlassen:
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§1

Geltungsbereich der Bachelorpriifungsordnung

Diese Bachelor-Priifungsordnung regelt den Abschluss des Studiums in dem Studiengang Erziehungswissen-
schaft im Rahmen eines Ein-Fach-B.A. an der Universitdt Miinster.

§2

Ziel des Studiums

(1) Das Bachelor-Studium ist ein grundstdndiges wissenschaftliches Studium, das zu einem ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss fiihrt. Es vermittelt wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeld-
bezogene Qualifikationen.

(2) Die Bachelorpriifung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im Studiengang Erziehungs-
wissenschaft. Durch die Priifung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin/der Kandidat die Ziele des Studiums
erreicht hat.

(3) Aufgrund der bestandenen Bachelorpriifung wird der akademische Grad eines ,,Bachelor of Arts“ (B.A.) verliehen.

§3

Zugangsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung fiir die Aufnahme des Studiums ist in der Regel das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife
oder einer einschldagigen fachgebundenen Hochschulreife oder ein Zeugnis, das durch Rechtsvorschrift oder von
der zustdndigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt ist.

(2) Das Studium setzt in der Regel die Kenntnis von zwei Fremdsprachen (Englisch und eine andere Fremdspra-
che) voraus. Der Nachweis wird in der Regel durch das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung erbracht.

§4
Zustédndigkeit

(1) Fur die Organisation der Priifungen im Bachelorstudiengang und die durch diese Priifungsordnung zugewiese-
nen Aufgaben ist der Priiffungsausschuss zustandig. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsord-
nung eingehalten werden. Er ist insbesondere zustdndig fiir die Entscheidung tiber Widerspriiche gegen in
Priifungsverfahren getroffene Entscheidungen und die Anerkennung von Priifungsleistungen. Er berichtet regel-
mafig dem Fachbereich {iber die Entwicklung der Priifungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform
der Priifungsordnung.

(2) Der Priifungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben fiir alle Regelfille auf die Vorsitzende/den Vor-
sitzenden tbertragen. Dies gilt nicht fiir Entscheidungen tiber Widerspriiche.

(3) Geschaftsstelle fiir den Priifungsausschuss ist das Priifungsamt.

§ 4a Priifungsausschuss

(1) Der Fachbereich Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften bildet fiir den Bachelorstudiengang
Erziehungswissenschaft einen Priifungsausschuss.

(2) Der Prifungsausschuss besteht aus der/dem Vorsitzenden, deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter,
zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei Mitgliedern aus
der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Mitglied aus der Gruppe der Stu-
dierenden. Die/Der Vorsitzende und ihr(e)/sein(e) Stellvertreterin/Stellvertreter miissen Professorinnen/Profes-
soren auf Lebenszeit sein. Fiir jedes Mitglied mit Ausnahme der/des Vorsitzenden und ihre(s/r)/seine(r/s)



Stellvertreterin/Stellvertreters muss eine Vertreterin/ein Vertreter gewdhlt werden. Die Amtszeit der Hochschul-
lehrerinnen/Hochschullehrer und der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter betragt zwei Jahre, die der
Studierenden ein Jahr. Die Wiederwahl ist zuldssig.

(3) Die Mitglieder des Priifungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden von den Vertre-
terinnen/Vertretern der jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat gewahlt.

(4) Die studentischen Mitglieder haben bei der Beurteilung von Priifungsleistungen sowie der Bestellung von
Priife- rinnen/Priifern und Beisitzerinnen/Beisitzern kein Stimmrecht.

(5) Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn die/der Vorsitzende oder ihr(e)/sein(e) Stellvertrete-
rin/Stellvertreter sowie mindestens zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sowie zwei Mitglieder aus den anderen Gruppen anwesend sind. Der Ausschuss entscheidet mit der
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vor-
sitzenden, beidessen Abwesenheit die Stimme der stellvertretenden/des stellvertretenen Vorsitzenden. Im Falle
der Beurteilung von Priifungsleistungen ist der Priifungsausschuss schon beschlussfahig, wenn neben der oder
dem Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden drei der nichtstudentischen Mitglieder an-
wesend sind.

(6) Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Priifungen beizuwohnen.

(7) Die Sitzungen des Priifungsausschusses sind nicht 6ffentlich. Die Mitglieder des Priifungsausschusses, ihre
Stellvertreterinnen/Stellvertreter, die Priiferinnen/Priifer und die Beisitzerinnen/Beisitzer unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzen-
den des Priifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. An den Sitzungen des Priifungsausschus-
ses konnen auf Einladung des Vorsitzenden Gaste teilnehmen, die gleichermaen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind. Gaste sind redeberechtigt, sie sind nicht antrags- oder stimmberechtigt.

§5

Zulassung zur Bachelorpriifung

Die Zulassung zur Bachelorpriifung erfolgt mit der Einschreibung in den Bachelor-Studiengang Erziehungswis-
senschaft an der Universitat Miinster. Sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten
bleibt. Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewerber im Studiengang zum B.A. Erzie-
hungswissenschaft oder einem Studiengang mit erheblicher inhaltlicher Ndhe eine Hochschulpriifung oder
Staatspriifung endgiiltig nicht bestanden hat.

§6

Regelstudienzeit und Studienumfang, Leistungspunkte

(1) Die Regelstudienzeit einschlieBlich der Zeit fiir die Anfertigung der Bachelorarbeit und fiir das vollstdndige
Able- gen der Priifung betrdgt drei Studienjahre. Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern. Ein Studium kann
jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden.

(2) Fiir einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das Curriculum ist
so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. Leistungspunkte sind ein quantitati-
ves Ma# fiir die Gesamtbelastung der/des Studierenden. Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als
auch die Zeit fiir die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes (Prasenz- und Selbststudium), den Priifungsauf-
wand und die Priifungsvorbereitungen einschliefilich Abschluss- und Studienarbeiten sowie Praktika. Fiir den
Erwerb eines Leistungspunktes wird insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. Der Arbeits-
aufwand fiir ein Studienjahr betrdagt 1800 Stunden. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem Arbeits-
aufwand von 5400 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit Point nach dem ECTS (European Credit
Transfer System). Das Studium beinhaltet einen Praktikumsaufenthalt von 240 Stunden und eine Bachelorarbeit
mit der Bearbeitungszeit von 12 Wochen.



§7

Vermittlungsformen

(1) Das Studium ist modular strukturiert. Ein Modul besteht in der Regel aus mehreren thematisch zusammen-
gehorigen Lehrveranstaltungen, die sich iiber hdchstens drei aufeinander folgende Semester erstrecken und fiir
die Priifungsleistungen nachzuweisen sind. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhalte durch Vorlesun-
gen, Seminare, Ubungen, Projektseminare, Kolloquien, Tutorien sowie ein Praktikum vermittelt, gefestigt und
vertieft.

(2) Vorlesungen behandeln die wichtigsten Themen und Strukturen des Fachgebietes in zusammenh&dngender
Darstellung. Sie vermitteln einen Uberblick iiber das Fachgebiet oder iiber wesentliche Teilbereiche und resiimie-
ren den aktuellen Forschungsstand. Seminare und Ubungen sind Lehrveranstaltungen, die in der Orientierungs-
phase der systematischen Vermittlung und Erarbeitung von Basiswissen in zentralen Bereichen des Fachgebiets
dienen und diein der Qualifizierungsphase einen Uberblick iiber den wissenschaftlichen Stand auf Spezialgebie-
ten bieten oder der Vermittlung von grundlegenden praktischen Fertigkeiten dienen, die fiir den Aufbau berufli-
cher Kompetenzen erforderlich sind. Sie orientieren sich an praktischen Problemen und Fragestellungen in un-
terschiedlichen padagogischen Arbeitsfeldern. Projektseminare sind Seminare, in denen die Studierenden im
Rahmen von Fallstudien oder kleineren Forschungsarbeiten ihre methodischen und inhaltlichen Kenntnisse an-
wenden und durch die sie sich ins- besondere aufihre kiinftige Bachelorarbeit vorbereiten kdnnen. Tutorien sind
Veranstaltungen mit unterstiitzender Funktion. Das Praktikum dient der praktischen Anwendung des vermittel-
ten Lehrstoffes sowie dem Erwerb von weiteren praktischen Fertigkeiten in potentiellen Berufsfeldern.

§8

Anmeldung und Erbringung von Studien- und Priifungsleistungen

(1) Die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung wird durch die Anmeldung zu ihr dokumentiert. Nach MaBgabe der
jeweiligen Modulbeschreibung kann der Nachweis der tatsdachlichen Anwesenheit gefordert werden. Die Teil-
nahme an jeder Priifungs- und Studienleistung setzt die vorherige Anmeldung zu ihr voraus. Die Fristen fiir die
An- und Abmeldung werden zentral bekannt gemacht. Erfolgte Anmeldungen kénnen ohne Angabe von Griinden
zuriickgenommen werden (Abmeldung).

(2) Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen anderer Facher ist am Institut fiir Erziehungswissenschaft vorzuneh-
men. Pro Semester konnen Lehrveranstaltungen anderer Facher im Umfang von in der Regel maximal 9 LP ange-
meldet werden.

(3) Die Modulbeschreibungen bestimmen die Priifungsleistungen des jeweiligen Moduls in Art, Dauer und Um-
fang; sie sind Bestandteil der Bachelor-Priifungsordnung. Priifungsleistungen konnen auf einzelne Lehrveran-
staltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein ganzes Modul bezogen sein.

(4) Die Priifungsordnung legt fest, welche Leistungen Bestandteil der Bachelorpriifung sind (Priifungsleistun-
gen). Jedem Modul muss mindestens eine Priifungsleistung zugeordnet sein. Priifungsleistungen eines Moduls
konnen sich in Modulteilpriifungen zergliedern; die Modulbeschreibungen regeln in diesem Fall die Gewichtung
der einzelnen Modulteilpriifungen.

(5) Neben der oder den Priifungsleistung/en kann auch eine bzw. kénnen auch mehrere Studienleistung/en zu
er- bringen sein. In den Modulbeschreibungen wird festgelegt, in welchem Umfang Studienleistungen erbracht
worden sein missen. Studienleistungen kénnen als ,,bestanden® oder ,,nicht bestanden* bewertet werden.

(6) Im Verlauf des Studiums sind folgende Arten von Leistungen als Priifungsleistungen moglich:

Forschungsarbeit (mind. 15 Seiten)

Beteiligung an Feldforschung mit eigenem Beitrag (mind. 15 Seiten)
Hausarbeit (max. 15 Seiten)

Klausur (60 oder 90 Minuten)

Lerntagebuch (max. 20 Seiten)



miindliche Priifung (20 Minuten oder 30 Minuten)

Portfolio (Sammlung von ca. 5 Einzelprodukten, mind. 15 Seiten)
Praktikum inkl. Praktikumsbericht (mind. 15 Seiten)

Referat mit schriftlicher Ausarbeitung (20 Minuten und max. 10 Seiten)

Simulation (30 Minuten).
Andere formale und inhaltliche Ausgestaltungen dieser Leistungen sind moéglich: z. B. Projektdokumentation,
Unterrichtsskizze, Medienprodukt, Fallstudie, Evaluationsstudie, Konzeption eines Bildungsangebots, Exposee,
Essay (im Umfang von jeweils 15 Seiten oder in einem dquivalenten Umfang).
(6a) Im Verlauf des Studiums sind folgende Arten von Leistungen als Studienleistungen maglich:

- Konstruktion eines Erhebungsinstruments (5 Seiten)

- Datenauswertung und Interpretation (5 Seiten)

- Konzeption einer Hausarbeit (5 Seiten)

- Klausur (30 Minuten)

- Lerntagebuch (6 Seiten)

- mindliche Priifung (15 Minuten)

- Portfolio (Sammlung von 2 Einzelprodukten, 5 Seiten)

- Kurzreferat mit Thesenpapier (15 Minuten und 2 Seiten)
- Rezension (3 Seiten)

- Seminarreflexion (5 Seiten)

- Ubungszettel mit Aufgaben zur Veranstaltung (erfolgreiche Bearbeitung von 2/3 der
ausgegebenen Ubungszettel, maximal 10 Einzelprodukte)

- Essay (5 Seiten)
- Schriftliche Reflexion (5 Seiten)
- Analyse einer Beispielstudie (5 Seiten)

- Poster

Andere formale undinhaltliche Ausgestaltungen dieser Leistungen sind moglich: z.B. Projektdokumentation, Un-
terrichtsskizze, Medienprodukt, Fallstudie, Konzeption eines Bildungsangebots, Exposee (im Umfang von je-
weils 5 Seiten oder in einem dquivalenten Umfang). Dabei ist zu beachten, dass Studienleistungen den Umfang
und die Dauer von Priifungsleistungen deutlich unterschreiten sollten.

(6b) Im Rahmen des Studiums der Module anderer Facher studieren die Studierenden an Kooperationsinstitu-
ten. Beziiglich des Umfangs der einzelnen Leistungsarten als auch der moglichen Formen von Studien- und Prii-
fungsleistungen gelten fiir die Module anderer Facher die Bestimmungen in den Modulbeschreibungen.

(7) Die moglichen Formen, in denen Studien- und Priifungsleistungen jeweils erbracht werden kénnen, werden
im Rahmen der Vorgaben der Modulbeschreibungen sowie in Ankiindigungen von einzelnen Lehrveranstaltun-
gen bekannt gegeben. Dabei miissen in der Regel je Veranstaltung mindestens zwei Arten von Studien- und
Priifungsleistungen angeboten werden. Studien- und Priifungsleistungen sollen in der durch die fachlichen An-
forderungen gebotenen Sprache erbracht werden.

(8) Es miissen im Studiengang mindestens eine Priifungsleistung in Form einer Hausarbeit, einer miindlichen
Priifung und eines Referates mit Ausarbeitung erbracht werden.

(9) In schriftlichen Arbeiten, die als Studien- oder Priifungsleistung erbracht werden, miissen die Stellen der
Arbeiten, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, in jedem Fall unter Angabe der
Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. Die Kandidatin/Der Kandidat fiigt der Arbeit eine schriftliche
Versicherung hinzu, dass sie/er die schriftliche Arbeit selbstandig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die Versicherung ist auch fiir Tabellen,
Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben. Nach Vorgabe der/des Lehrenden sind schrift-
liche Arbeiten zum Zwecke der optionalen Plagiatskontrolle zusatzlich auch in geeigneter digitaler Form



einzureichen. Die Kandidatin/Der Kandidat fligt der Arbeit eine schriftliche Erklarung liber ihre/seine Kenntnis
von einer zum Zweck der Plagiatskontrolle vorzunehmenden Speicherung der Arbeit in einer Datenbank sowie
ihrem Abgleich mit anderen Texten zwecks Auffindung von Ubereinstimmungen hinzu.

a) Die Priifung der in Absatz 6 und 6a aufgefiihrten Leistungen kann in elektronischer Form erfolgen. In schriftli-
chen Priifungen kdnnen Aufgaben mit freien und gebundenen Antwortformaten gestellt werden.

(9) Priifungsaufgaben miissen auf die fiir das Modul erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen abgestellt
sein und zuverldssige Priifungsergebnisse ermdglichen. Die Priifungsergebnisse sollten fiir die Priiflinge trans-
parent sein. Bei der Erstellung von Priifungsaufgaben mit gebundenem Antwortformat ist vorab festzulegen, wel-
che Antworten als zutreffend anerkannt werden, und bei der Erstellung von Priifungsaufgaben mit freiem Ant-
wortformat sollte der Erwartungshorizont zutreffender Antworten abgesteckt sein. Vor der Feststellung des Prii-
fungsergebnisses ist nochmals zu priifen, ob die Priifungsaufgaben den in der Modulbeschreibung geforderten
Kenntnissen und Kompetenzen entsprechen. Ergibt diese Priifung, dass einzelne Priifungsaufgaben fehlerhaft
sind oder Anforderungen stellen, die die in der Modulbeschreibung geforderten Kenntnisse und Kompetenzen
tibersteigen, so sind diese Aufgaben so zu berticksichtigen, dass kein Priifling benachteiligt wird.

(10) a) Priifungsleistungen kénnen auch ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren (Single- und Multiple-
Choice) abgepriift werden. Bei Priifungen, die vollstdandig im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt werden, sind je-
weils allen Priiflingen dieselben Priifungsaufgaben zu stellen. Die Priifungsaufgaben miissen auf die fiir das Mo-
dul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zuverladssige Priifungsergebnisse ermdglichen. Bei der Aufstel-
lung der Priifungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Priifungsauf-
gaben sind vor der Feststellung des Priifungsergebnisses darauf zu iiberpriifen, ob sie, gemessen an den Anfor-
derungen der fiir das Modul erforderlichen Kenntnisse, fehlerhaft sind. Ergibt diese Uberpriifung, dass einzelne
Priifungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Priifungsergebnisses nicht zu beriicksich-
tigen. Bei der Bewertung ist von der verminderten Zahl der Priifungsaufgaben auszugehen. Die Verminderung der
Zahl der Priifungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Priiflings auswirken. Eine Priifung, die vollstandig
im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Priifling mindestens 50 Prozent der gestellten
Priifungs- aufgaben zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Priifling zutreffend beantworteten
Fragen um nicht mehr als 10 Prozent die durchschnittliche Priifungsleistung aller an der betreffenden Prifung
teilnehmenden Priiflinge unterschreitet.

b) Hat der Priifling die fiir das Bestehen der Priifung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Prii-
fungsfragen erreicht, so lautet die Note

"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent,

"gut", wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,

"befriedigend”, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent,

"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent

der dariiber hinaus gestellten Priifungsfragen zutreffend beantwortet hat.

(12) Fur Prifungsleistungen, die nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgefiihrt werden, gelten die oben
aufgefiihrten Bedingungen analog. Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel des im Ant-
wort-Wahl-Verfahren absolvierten Priifungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet, wobei Gewich-
tungsfaktoren die jeweiligen Anteile an der Gesamtleistung in Prozent sind; § 18 Abs. 4 Satz 4 und Satz 5 finden
entsprechende Anwendung.

§9

Strukturierung des Studiums und der Priifung, Modulbeschreibungen

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich definierte Studienein-
heiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen fiihren, welche in einem Lernziel fest-
gelegt sind. Module kénnen sich aus Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen.
Module setzen sich in der Regel aus Veranstaltungen eines oder mehrerer Semester zusammen. Module erstre-
ckensichin der Regel iber zwei Semester.



(2) Von deninsgesamt zu erwerbenden 180 Leistungspunkten miissen aus dem Bereich Erziehungswissenschaft

insgesamt 150 Leistungspunkte erworben werden. Das Abschlussmodul, innerhalb dessen die Bachelorarbeit

angefertigt wird, umfasst 12 Leistungspunkte. In den Modulen anderer Facher miissen insgesamt 18 Leistungs-

punkte erlangt werden.

(3) Die Bachelorpriifung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den Priifungsleistungen der Module

des Fachs Erziehungswissenschaft und den Modulen anderer Facher sowie der Bachelorarbeit zusammen. Die

Priifungsleistungen sind Modulen zugeordnet.

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt den Nachweis der Kompetenzen des Moduls durch Erbringen

der dem Modul zugeordneten Studienleistungen und das Bestehen der im jeweiligen Modul geforderten Prii-

fungsleistungen voraus.

(5) Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere vom erfolgreichen Ab-

schluss eines anderen Moduls oder mehrereranderer Module abhangig sein.

(6) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann von dervorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstal-

tung desselben Moduls oder eines anderen Moduls abhadngig sein.

(7) Die Priifungsordnung beschreibt die innere Struktur der Module und legt die Anzahl der in ihm zu erreichen-

den Leistungspunkte fest, die jeweils einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden je Punkt entsprechen. Im Anhang

werden alle Module nachfolgendem Schema naher beschrieben:

- Bezeichnung

- Basisdaten: z.B. Leistungspunkte, Dauer

- Profil: Zielsetzung, Lehrinhalte, Lernergebnisse

- Aufbau: Komponenten des Moduls (Lehrveranstaltungen, Workload fiir Prdsenz- und Selbststudium,
Wahlmaéglichkeiten)

- Priifungskonzeption: Priifungs- und Studienleistungen (Gewichtung der Modulnote)

- Zuordnung des Workloads

- Voraussetzungen

- Angebot des Moduls/Modulbeauftragte/r

- Mobilitat/Anerkennung

- Sonstiges

(8) Die Priifungsordnung bestimmt die Module, die fiir das Bestehen der Priifung im jeweiligen Fach erfolgreich

abgeschlossen werden miissen (11 Pflichtmodule). Dariiber hinaus werden Wahlmaglichkeiten eingerdumt.

Jede/)eder Studierende muss 7 Wahlpflichtmodule absolvieren.

(9) Die Modulbeschreibungen legen fiir jedes Modul fest, ob es in jedem Semester oder nur im Winter- oder

Sommersemester angeboten wird: Jede/Jeder einzelne Studierende hat zu absolvieren:

a) Die Module EW B1, EW B2, EW B3, EW B4, EW B5, EW B6, EW B7a, EW B7b, EW B8 als Pflichtmodule.

b) Im Bachelorstudiengang werden fiinf verschiedene Profile der ersten fachlichen Spezialisierung angeboten:

Sozialpddagogik, Schul- und Unterrichtsforschung, Bildungstheorie/Bildungsforschung, Erwachsenenbildung/

Weiterbildung sowie Pddagogik der friihen Kindheit. Aus diesem Bereich sind zwei Wahlpflichtmodule aus ei-

nem von diesen fiinf Profilen (EW B9a + EW B9b; EW B10a + EW B10b; EW B11a + EW B11b, EW B12a + EW

B12b; EW B13a + EW B13b) zu studieren.

¢) Das Modul EW B14 ,,Praktikum“ ist als Pflichtmodul zu absolvieren.

d) Von den fiinfangebotenen Modulen des Pragmatischen Bereichs (EW B15 bis EW B19) sind drei Wahlpflicht-

module zu studieren.

e) Im Abschlussmodul EW B20 wird die Bachelorarbeit angefertigt. Das Abschlussmodul ist Pflichtmodul.

f) Im Bereich der Module anderer Facher miissen zwei Wahlpflichtmodule absolviert werden.

(10) Die Lernziele und Inhalte der einzelnen Module sowie die jeweiligen Voraussetzungen sind der Anlage 2

(Modulbeschreibungen) zu entnehmen.



§10

Die Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit wird im Rahmen des Abschlussmoduls angefertigt (EW B20), fiir welches insgesamt 12
LP vergeben werden.

(2) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Bear-
beitungszeit ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht dar-
zustellen. Sie soll einen Umfang von 40 Seiten nicht iberschreiten.

(3) Die Bachelorarbeit wird von einer/einem gemaf § 12 bestellten Priiferin/Priifer ausgegeben und betreut. Fiir
die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie fiir die Themenstellung hat die Kandidatin/der Kandi-
dat ein Vorschlagsrecht.

(4) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im Auftrag des Prii-
fungsausschusses durch das Priifungsamt. Sie setzt voraus, dass die/der Studierende 8 Module abgeschlossen
hat. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen.

(5) Die Bearbeitungszeit fiir die Bachelorarbeit betragt 12 Wochen. Die Bachelorarbeit wird studienbegleitend
ab- gelegt. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit
eingehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bearbei-
tungszeit zuriickgegeben werden.

(6) Mit Genehmigung des Priifungsausschusses kann sie in einer anderen Sprache als Deutsch abgefasst wer-
den. Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsiibersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. Die
Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, miissen in jedem
Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. Die Kandidatin/Der Kandidat fligt der
Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die Arbeit selbststdndig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die Versicherung ist auch
fur Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben.

(7) Auf begriindeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungszeit fiir die Bachelorarbeit in
Ausnahmefdllen einmalig um hdchstens zwei Wochen verldngert werden. Liegen schwerwiegende Griinde vor,
die eine Bearbeitung der Bachelorarbeit erheblich erschweren oder unmdéglich machen, insbesondere eine akute
schwerwiegende Erkrankung der Kandidatin/des Kandidaten oder unabanderliche technische Probleme, kann
die Bearbeitungszeit auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten entsprechend verldngert werden. Uber die Ver-
langerung gemaf Satz 1 und Satz 2 entscheidet der Priiffungsausschuss. Auf Verlangen des Priifungsausschus-
ses hat die Kandidatin/der Kandidat das Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes (ggf. durch &rztliches At-
test) nachzuweisen. Statt eine Verldngerung der Bearbeitungszeit zu gewahren, kann der Priifungsausschuss in
den Féllen des Satzes 2 auch ein neues Thema fiir die Bachelorarbeit vergeben, wenn die Kandidatin/der Kandi-
dat die Bachelorarbeit insgesamt langer als sechs Monate nicht bearbeiten konnte. In diesem Fall gilt die
Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederholungi. S.v. § 14 (3).

(8) Die Bachelorarbeit ist fristgemaf beim Priifungsamt in zweifacher Ausfertigung (maschinenschriftlich, gebun-
den und paginiert) sowie zusatzlich zum Zweck der optionalen Plagiatskontrolle in geeigneter digitaler Form
zweifach einzureichen, wobei eine fristgemadBe und ordnungsgemafie Einreichung nur dann vorliegt, wenn so-
wohl die schriftlichen Ausfertigungen als auch die digitale Form vor Ablauf der Bearbeitungszeit beim Priifungs-
amt eingereicht werden; welche Formen der digitalen Einreichung als geeignet angesehen werden, wird vom Prii-
fungsausschuss in Absprache mit dem Priifungsamt bekannt gegeben. Die Kandidatin/Der Kandidat fiigt der Ar-
beit eine schriftliche Erkldarung tiber ihr/sein Einverstandnis hinzu mit einer zum Zweck der Plagiatskontrolle
vorzunehmenden Speicherung der Arbeit in einer Datenbank sowie ihrem Abgleich mit anderen Texten zwecks
Auffindung von Ubereinstimmungen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Bachelorarbeit
nicht fristgemaf} oder nicht ordnungsgemaf vorgelegt, gilt sie gemaf § 19 Absatz 1 als mit ,,nicht ausreichend*
(5,0) bewertet.

(9) Die Bachelorarbeit ist von zwei Priiferinnen/Priifern zu begutachten und zu bewerten. Eine der Priiferin-
nen/der Priifer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. Die zweite Priiferin/Der zweite



Priifer wird von dem Priifungsausschuss bestimmt, die Kandidatin/der Kandidat hat ein Vorschlagsrecht. Die
einzelne Bewertung ist gemaR § 15 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu begriinden. Die Note fiir die Arbeit
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemaf § 15 Absatz 5 Sdtze 4 und 5 gebildet, sofern
die Differenz nicht mehr als 2,0 betrdgt. Betrdgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung ,,nicht
ausreichend”, die andere aber ,ausreichend® oder besser, wird von dem Priifungsausschuss eine dritte Priife-
rin/ein dritter Priifer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem
arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als ,,ausreichend® oder besser
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten ,,ausreichend* oder besser sind.

(10) Das Bewertungsverfahren fiir die Bachelorarbeit soll acht Wochen, im Fall eines dritten Gutachtens 12 Wo-
chen nicht tiberschreiten.

§11
Studienberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Universitat Minster und er-
streckt sich auf Fragen der Studienmdoglichkeiten, Einschreibemodalitdten und allgemeine studentische Angele-
genheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung obliegt der Studienberatung des Instituts. Die fachliche
Beratung unterstiitzt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung.

(2) Die Studienfachberatung soll insbesondere nach nicht bestandenen Priifungsmodulen und bei einem Wech-
sel der Hochschule in Anspruch genommen werden.

§12

Priiferinnen/Priifer, Beisitzerinnen/Beisitzer

(1) Der Priifungsausschuss bestellt fiir die Priifungsleistungen und die Bachelorarbeit die Priiferinnen/Priifer so-
wie, soweit es um miindliche Priifungen geht, die Beisitzerinnen/Beisitzer. Er kann die Bestellung auf das zu-
standige Priifungsamt oder auf eine/n Fachvertreter/in delegieren. Die Bestellung der Beisitzerinnen/Beisitzer
kann zudem auf die jeweils zustandigen Priiferinnen/Priifer delegiert bzw. subdelegiert werden.

(2) Priiferin/Priifer kann jede gemaf § 65 Absatz 1 HG priifungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht zwin-
gende Griinde eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Priifungsleistung beziehungsweise die
Bachelorarbeit bezieht, regelmiRig einschligige Lehrveranstaltungen abhélt. Uber Ausnahmen entscheidet der
Priifungsausschuss.

(2) Zur Beisitzerin/Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlagige Bachelorpriifung oder eine
gleich- oder hoherwertige Priifung abgelegt hat.

(3) Die Priiferinnen/Priifer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Priifungstatigkeit unabhangig.

(4) Miindliche Priifungen werden vor einer Priiferin/einem Priifer in Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers
ab- gelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die Priiferin/der Priifer die Beisitzerin/den Beisitzer zu héren. Die
wesentlichen Gegenstdnde und die Note der Priifung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Priife-
rin/dem Priifer und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist.

(5) Schriftliche Priifungsleistungen werden von einer Priiferin/einem Priifer bewertet. Fir die Bewertung der
Bachelorarbeit gilt § 10.

(6) Schriftliche und mundliche Priifungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gemaf} § 14 Absatz 2
abgelegt werden, sind von zwei Priiferinnen/Priifern zu bewerten. Die Note errechnet sich in diesem Fall als
arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. § 15 Absatz 5 Sdtze 4 und 5 finden entsprechende Anwendung.
(7) Studierende des gleichen Studiengangs kdnnen an miindlichen Priifungen als Zuh6rerinnen/Zuhdorer teil-
nehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Be-
ratung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses an die Kandidatin/den Kandidaten.



§13

Anerkennung von Studien- und Priifungsleistungen

(1) Studien- und Priifungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, es sei denn, dass hinsichtlich der
zu erwerbenden Kompetenzen wesentliche Unterschiede festgestellt werden; eine Priifung der Gleichwertigkeit
findet nicht statt. Dasselbe gilt fiir Studien- und Priifungsleistungen, die in anderen Studiengangen der Universi-
tat Muinster oder anderer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind.

(2) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Studierenden muss in ein
Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erworbenen
Leistungspunkten im Verhdltnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren
Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fiinf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansons-
ten wird aufgerundet.

(3) Fur die Anerkennung von Studien- und Priifungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, in vom
Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Landern oder dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studiengédngen an auslandischen staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium geméaB § 62 HG erbracht worden
sind, gelten die Absdtze 1 und 2 entsprechend.

(4) Mafstab fiir die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist ein Vergleich
von Inhalten, Umfang und Anforderungen, wie sie fiir die erbrachte Leistung vorausgesetzt worden sind, mit
jenen, die fiirdie Leistung gelten, auf die anerkannt werden soll. Dabeiist kein schematischer Vergleich, sondern
eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Fiir Studien- und Priiffungsleistungen, die an aus-
landischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen magebend. Im Ubrigen kann bei Zweifeln an der Ver-
gleichbarkeit die Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen gehort werden.

(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungspriifung berechtigt sind, das Studium in einem héheren Fach-
semester aufzunehmen, werden die in der Einstufungspriifung nachgewiesenen Kenntnisse und Fahigkeiten auf
die Studien- und Priifungsleistungen anerkannt. Die Feststellungen im Zeugnis {iber die Einstufungspriifung sind
fuirden Prufungsausschuss bindend.

(6) Auf Antrag konnen auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen auf
der Grundlage vorgelegter Unterlagen zu einem Umfang von bis zu der Halfte der zu erbringenden Studien- und
Priifungsleistungen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Priifungsleistungen, die sie ersetzen sol-
len, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.

(7) Werden Leistungen auf Priifungsleistungen anerkannt, sind ggf. die Noten — soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind — zu tibernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren
Notensystemen wird der Vermerk ,,bestanden® aufgenommen. Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeich-
net. Fithrt die Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind,
dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung der Ge-
samtnote mit einbezogen.

(8) Die fiir die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzureichen. Die Unterlagen
missen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. Bei
einer Anerkennung von Leistungen aus Studiengadngen sind in der Regel die entsprechende Priifungsordnung
samt Modulbeschreibung sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzu-
legen.

(9) Zustandig fiir Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der Priifungsausschuss. Vor Feststellun-
gen liber die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschiede sind die zustédndigen Fachvertrete-
rinnen/Fachvertreter zu horen.

(10) Die Entscheidung liber Anerkennungen ist der/dem Studierenden spatestens vier Wochen nach Stellung
des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung erhdlt die/der



Studierende einen begriindeten Bescheid.

§14
Bestehen der Bachelorpriifung, Wiederholung

(1) Die Bachelorpriifung hat bestanden, wer nach MaBgabe der Priifungsordnung alle Module des Fachs Erzie-
hungswissenschaft, die Module der anderen Facher sowie die Bachelorarbeit gemaf § 10 mindestens mit der
Note ausreichend (4,0) (gemé&R § 15 Absatz 5) bestanden hat. Zugleich miissen in Erziehungswissenschaft 162
sowie in den Modulen der anderen Facher 18 Leistungspunkte und somit insgesamt 180 Leistungspunkte im
Studiengang erbracht worden sein.

(2) Mit Ausnahme der Bachelorarbeit stehen den Studierenden fiir das Bestehen jeder Priifungsleistung eines
erziehungswissenschaftlichen Moduls drei Versuche zur Verfiigung. Im Fall von Wiederholungspriifungen ist ein
Wechsel der Priifungsform zuldssig. Ein Wechsel der Priifungsform im Wiederholungsversuch darf nurin Abspra-
che mit dem/der Prifer*in erfolgen und muss mindestens zwei Wochen vor der Priifungsanmeldung beim Prii-
fungsamt beantragt werden. Fiir Module anderer Facher gilt die Anzahl der Wiederholungsmaoglichkeiten, die in
der Priifungsordnung fiir das jeweilige Fach festgelegt sind. Wiederholungen zum Zwecke der Notenverbesserung
sind ausgeschlossen. Ist eine Priifungsleistung eines Moduls nach Ausschdpfung der fiir sie zur Verfligung ste-
henden Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist das Modul insgesamt endgiiltig nicht bestanden. Ist eine
Studentin/ein Student in dem von ihr/ihm zundchst gewdhlten Wahlpflichtmodul endgiiltig gescheitert, hat
sie/er die Moglichkeit, die geforderten Leistungen in maximal einem weiteren der zur Verfligung stehenden
Wabhlpflichtmodule zu erbringen.

(3) Die Bachelorarbeit kann im Falle des Nicht-Bestehens mit einem anderen Thema einmal wiederholt werden.
Da- beiist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholungist ausgeschlossen. Eine Riickgabe des Themas
in der in § 10 Absatz 7 Satz 5 genannten Frist ist jedoch nur méglich, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei
ihrer/seiner ersten Bachelorarbeit von dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(4) Fiir das Bestehen der Studien- und Priifungsleistungen aus den Modulen anderer Facher gelten die Bestim-
mungen des ,Modulhandbuchs Module anderer Facher* in der jeweils aktuellen Fassung.

(5) Ist ein Modul aus dem Bereich ,,Module anderer Ficher* endgiiltig nicht bestanden, kann versucht werden,
in maximal zwei anderen Modulen, die erforderlichen Leistungen zu erbringen.

(6) Ist ein Pflichtmodul oder die Bachelorarbeit endgiiltig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein
Wabhlpflichtmodul endgiiltig nicht bestanden und keine Moglichkeit mehr, an seiner Stelle ein anderes Modul zu
absolvieren, ist die Bachelorpriifung insgesamt endgiiltig nicht bestanden.

(7) Hat eine Studierende/ein Studierender das Bachelorstudium endgiiltig nicht bestanden, wird ihr/ihm auf An-
trag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung ein Zeugnis aus-
gestellt, das die erbrachten Leistungen und ggf. die Noten enthdlt. Das Zeugnis wird von der Dekanin/dem De-
kan/dem Dekanat des zustdndigen Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs verse-
hen.

§15
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote

(1) Alle Priifungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;

2 = gut = eine Leistung, die erheblich tiber den durchschnittlichen Anforderungen liegt;

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht;

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mdngel noch den Anforderungen geniigt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mdngel den Anforderungen nicht mehr geniigt.
Durch Erniedrigen oder Erhéhen der einzelnen Noten um 0,3 kdnnen zur differenzierten Bewertung



Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Die Bewertung von miindlichen Priifungsleistungen ist den Studierenden und dem zustdndigen Prifungsamt
spdtestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Priifungsleistungen spdtestens acht Wochen nach
Erbringung der Leistung mitzuteilen.

(3) Die Bewertung von Priifungsleistungen und der Bachelorarbeit wird den Studierenden auf elektronischem
Wege oder durch einen schriftlichen Bescheid bekannt gegeben. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist zu doku-
mentieren. Die Bekanntgabe auf elektronischem Wege erfolgt innerhalb des von der Universitdt Miinsterbereitge-
stellten elektronischen Priifungsverwaltungssystems. Studierenden, die eine Priifungsleistung auch im letzten
Versuch nicht bestanden haben, wird die Bewertung individuell durch schriftlichen Bescheid zugestellt. Die Be-
scheide enthalten jeweils eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(4) Die Bekanntgabe der Noten aus Modulen anderer Facher wird vom jeweiligen Fach oder durch das Institut fiir
Erziehungswissenschaft nach den jeweils geltenden Bestimmungen durchgefiihrt.

(5) Fiirjedes Modul wird aus den Noten derihm zugeordneten Priifungsleistungen eine Note gebildet. Ist einem
Modul nur eine Priifungsleistung zugeordnet, ist die mit ihr erzielte Note zugleich die Modulnote. Sind einem
Modul mehrere Priifungsleistungen zugeordnet, wird aus den mit ihnen erzielten Noten die Modulnote gebildet;
die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit denen die Noten der einzelnen Priifungsleistungen in die Mo-
dulnote eingehen. Bei der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen aufier der ersten ohne Rundung
gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Wert

bis einschlie3lich 1,5 = sehr gut;

von 1,6 bis 2,5 = gut;

von 2,6 bis 3,5 = befriedigend;

von 3,6 bis 4,0 = ausreichend;

iber 4,0 = nicht ausreichend.

(6) Aus den Noten der Module und der Bachelorarbeit wird eine Gesamtnote gebildet. Die Modulbeschreibungen
regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Gesamtnote eingehen. Dezi-
malstellen auBer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote lautet bei einem Wert

bis einschlieBlich 1,5 = sehr gut;

von 1,6 bis 2,5 = gut;

von 2,6 bis 3,5 = befriedigend;

von 3,6 bis 4,0 = ausreichend;

iber 4,0 = nicht ausreichend.

(7) Zusétzlich zur Gesamtnote gemaft Absatz 6 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine relative Bewertung
nach MaRgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt.

§16

Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde

(1) Hat die/der Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhilt sie/er tiber die Ergebnisse
ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen:
a) die Note der Bachelorarbeit,

b) das Thema der Bachelorarbeit,

c) die Gesamtnote der Bachelorpriifung geméaft § 15 Absatz 6 sowie

d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums benétigte Fachstudiendauer sowie
e) das studierte Profil.

(2) Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Priifungsleistung erbracht worden ist.

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnis-
ses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades gemaf § 2 Absatz 3 beurkundet.
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefiigt.



(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan/ des Fachbereichs un-
terzeichnet und mit dem Siegel der Universitat Miinster versehen.

§17
Diploma Supplement mit Transcript of Records

(1) Mit dem Zeugnis tiber den Abschluss des Bachelorstudiums wird der Absolventin/dem Absolventen ein Dip-
loma Supplement mit Transcript of Records ausgehdndigt. Das Diploma Supplement informiert tiber den indivi-
duellen Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Module, die wahrend des Studiums erbrachten Leis-
tungen und deren Bewertungen und iiber das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs.

(2) Das Diploma Supplement wird nach Maf3gabe der von der Hochschulrektorenkonferenz insoweit herausge-
gebenen Empfehlungen erstellt.

§18
Einsicht in die Studienakten

Der/Dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Priifungsleistung Einsicht in ihre bzw. seine Arbei-
ten, die Gutachten der Priferinnen/Priifer und in die entsprechenden Protokolle gewdhrt. Das Anfertigen einer
Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen Reproduktion im Rahmen der Akteneinsicht ist grundsatzlich zulds-
sig. Der Antrag ist spdtestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Priifungsleis-
tung beim Priiffungsamt zu stellen. Dieses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Gleiches gilt fiir die Ba-
chelorarbeit. § 29 VwVfG NRW bleibt unberiihrt.

§19
Versdaumnis, Riicktritt, Tiuschung, Ordnungsverstof3

(1) Eine Prifungsleistung gilt als mit ,,nicht ausreichend® bewertet, wenn die/der Studierende ohne triftige
Griinde nicht zu dem festgesetzten Termin erscheint oder wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Griinde
von ihr zuriicktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Priifungsleistung bzw. die Bachelorarbeit nicht innerhalb
dervorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Als triftiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte
Prifungsunfahigkeit und die Inanspruchnahme von Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder
die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebens-
partners oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwdgerten, wenn diese oder dieser
pflege- oder versorgungsbediirftig ist, in Betracht.

(1a) Sofern die Universitat Miinster eine Studierende gemaB den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes nicht
im Rahmen ihrer Ausbildung tatig werden lassen darf, ist die Durchfiihrung von Prifungen unzuldssig.

(2) Die flir den Riicktritt oder das Versdaumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Griinde miissen dem Priifungs-
ausschuss unverziiglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des
Kandidaten kann der Priifungsausschuss ein drztliches Attest verlangen. Erkennt der Prifungsausschuss die
Griinde nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. Erhélt die/die Studierende innerhalb von
vier Wochen seit Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Griinde als anerkannt.

(3) Der Priifungsausschuss oder die/der Vorsitzende kann fiir den Fall, dass eine krankheitsbedingte Priifungs-
unfédhigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsachliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Priifungs-
fahigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, unter den Voraus-
setzungen des § 63 Abs. 7 HG ein arztliches Attest von einer Vertrauensarztin/einem Vertrauensarzt verlangen.
Zureichende tatsachliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn der/die
Studierende mehr als vier Versaumnisse oder mehr als zwei Riicktritte gemé&f Absatz 1 zu derselben Priifungs-
leistung mit krankheitsbedingter Prifungsunféhigkeit begriindet hat. Die Entscheidung ist der/dem



Studierenden unverziiglich unter Angabe der Griinde sowie von mindestens drei Vertrauensdrztinnen/Vertrau-
ensdrzten der Universitat Miinster, unter denen er/sie wahlen kann, mitzuteilen.

(4) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Priifungsleistung oder der Bachelorarbeit durch Tauschung, zum
Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als nicht er-
bracht und als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer Priifungsleistung stort, kann von
den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtfiihrenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbrin-
gung der Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Priifungsleistung als nicht
erbracht und mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fallen kann der Priifungsausschuss
mit Zustimmung der Dekanin/der Dekan die/den Studierenden von der Bachelorpriifung insgesamt ausschlie-
Ben. Die Bachelorpriifung ist in diesem Fall endgiiltig nicht bestanden. Die Griinde fiir den Ausschluss sind ak-
tenkundig zu machen.

(5) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen vom Priifungsausschuss unverziiglich schriftlich mitzutei-
len, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffe-
nen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§20

Ungiiltigkeit von Einzelleistungen

(1) Hat die/der Studierende bei einer Priifungsleistung getduscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushéan-
digung des Zeugnisses bekannt, kann der Priifungsausschuss nachtraglich das Ergebnis und ggf. die Noten fiir
diejenigen Priifungsleistungen, bei deren Erbringen die/der Studierende getduscht hat, entsprechend berichti-
gen und diese Leistungen ganz oder teilweise fiir nicht bestanden erkldren.

(2) Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu einer Priifungsleistung bzw. die Bachelorarbeit nicht erfiillt,
ohne dass die/der Studierende hieriiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen der Prii-
fungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung
vorsdtzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Priiffungsausschuss in Riicksprache mit der Dekanin/dem Dekan
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen tiber die Rechtsfolgen.
(3) Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu einem Modul nicht erfiillt, ohne dass die/der Studierende
hiertiber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des Moduls bekannt, wird dieser Mangel
durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsétzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet
der Priifungsausschuss in Riicksprache mit der Dekanin/dem Dekan unter Beachtung des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen {iber die Rechtsfolgen.

(4) Waren die Voraussetzungen fiir die Einschreibung in die gewédhlten Studiengdnge und damit fiir die Zulas-
sung zur Bachelorpriifung nicht erfiillt, ohne dass die/der Studierende hieriiber tauschen wollte, und wird dieser
Mangel erst nach der Aushdndigung des Bachelorzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen
derBachelorpriifung geheilt. Hat die/Studierende die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der
Prifungsausschuss in Riicksprache mit der Dekanin/dem Dekan unter Beachtung des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen tiber die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Priifung.

(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz
und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist von fiinf Jahren ab dem Datum des
Priifungszeugnisses ausgeschlossen.

§21
Aberkennung des Bachelorgrades

Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachtraglich herausstellt, dass er durch Tau-
schung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen fiir die Verleihung irrtimlich als gegeben



angesehen worden sind. § 20 gilt entsprechend. Zustandig fiirdie Entscheidung nach vorangegangenerBeratung
im Priifungsausschuss ist die Dekanin/der Dekan.

§22
Nachteilsausgleich

(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krankheit
oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, Studien- oder Priifungsleistungen ganz oder teilweise in der vorge-
sehenen Weise abzulegen, muss der Priifungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden unter Beriicksichti-
gungdes Grundsatzes der Chancengleichheit bedarfsgerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und Dauer
sowie der Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen gestatten. Dasselbe gilt fiir den Fall, dass diese Pri-
fungsordnung bestimmte Teilnahmevoraussetzungen fiir Module oder darin zu erbringende Studien-/Priifungs-
leistungen vorsieht.

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Schwerbehindertenbeauf-
tragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung der/des Schwerbehinder-
tenbeauftragten moglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Universitdat anzusprechen.

(3) Der Nachteilsausgleich gemafl Absatz 1 wird einzelfallbezogen gewdhrt; zur Glaubhaftmachung einer
chronischen Erkrankung oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zdh-
len insbesondere drztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise.

(4) Der Nachteilsausgleich gemaf Absatz 1 soll sich, soweit nicht mit einer Anderung des Krankheits- oder Behin-
derungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Studien- und Priifungsleistungen
erstrecken.

(5) Soweit eine Studentin auf Grund mutterschutzrechtlicher Bestimmungen nicht in der Lage ist, Studien- oder
Priifungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzulegen, gelten die Absdtze 1 bis 3 entspre-
chend.

§23

Ubergangsbestimmungen

Studierende, die nach der Priifungsordnung vom 29.06.2015 (zuletzt gedndert am 21.02.2019) studieren,
konnen auf Antrag an den Priifungsausschuss in die vorliegende Priifungsordnung wechseln; abgeschlossene
Studien- und Priifungsleistungen sowie abgeschlossene und gleichwertige Module werden angerechnet. Der
Wechsel in diese Priifungsordnung ist unwiderruflich.

§24
Inkrafttreten und Verdffentlichung

(1) Diese Anderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Universitat Miinster (AB Uni) in Kraft.

(2) Diese Anderungsordnung findet Anwendung fiir alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2025/2026 in
den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universitdat Miinster eingeschrieben werden. Studie-
rende, die vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Uni-
versitdt Miinster eingeschrieben worden sind, kénnen auf Antrag in den Anwendungsbereich dieser Anderungs-
ordnung wechseln. Der Antrag ist schriftlich beim Priifungsamt zu stellen. Der Antrag ist unwiderruflich. Bereits
erbrachte Studien- und Priifungsleistungen einschliefilich erzielter Fehlversuche werden bei einem Wechsel in
diese Priifungsordnung iibernommen, wenn und soweit die Leistungen einander entsprechen.

(3) Die Priifungsordnung fiir den Bachelor "Erziehungswissenschaft" im Rahmen eines Ein-Fach-Bachelors B.A.
Erziehungswissenschaft (Ein-Fach-Modell) an der Universitdt Miinster (fiir Studienanfanger vor WS 2009/2010)
vom 07.07.2009 einschlieBlich der einschldgigen Anderungsordnungen und die Priifungsordnung fiir den



Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft (B.A. Erziehungswissenschaft) an der Universitdt Minster vom
29. Juni 2015 einschlieBlich der einschldgigen Anderungsordnungen werden zum 29.03.2030 aufgehoben. Stu-
dierende, die nach den in Satz 1 genannten Priifungsordnungen studieren, kénnen auf Antrag in den Anwen-
dungsbereich dieser Priifungsordnung wechseln. Der Antrag ist beim Priifungsamt zu stellen. Die Antragstellung
ist unwiderruflich. Bereits erbrachte Studien- und Priifungsleistungen einschlieBlich erzielter Fehlversuche wer-
den bei einem Wechsel in diese Priifungsordnung iibernommen, wenn und soweit die Leistungen einander ent-
sprechen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs 06 — Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften — der Universitat Minster vom 09.04.2025. Die vorstehende Ordnung wird hiermit ver-
kiindet.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemafl § 12 Abs. 5 des Gesetzes iiber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschul-
gesetzes NRW oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlie’enden Gremiums vorher beanstandet

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Hochschule vorher geriigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses nicht
hingewiesen worden.

5. bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses nicht
hingewiesen worden.

Miinster, den 05.05.2025 Der Rektor

Prof. Dr. JohannesWessels




Anhang 1: Praktikumsordnung fiir den Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

1. Aufgabe und Ziel des Praktikums

Das Praktikum ist ein integraler Bestandteil des berufsqualifizierenden Bachelor-Studiengangs; es soll zum
einen zu einer Intensivierung des Studiums beitragen, indem es exemplarisch die Spannung zwischen Theorie
und Praxis erfahrbar macht und dartiber hinaus zu einer Auseinandersetzung mit Zielen, Aufgaben und Methoden
padagogischen Handelns veranlasst. Zum anderen dient das Praktikum den Studierenden als Orientierung fiir
zukiinftige berufliche Titigkeitsfelder, Aufgabenbereiche und Anstellungschancen. Weiterhin soll es der Uber-
priifung und Konkretisierung der eigenen Studienmotivation dienen und individuelle Studieninteressen anregen.
Durch das Praktikum sollen die Studierenden Einblicke in zukiinftige berufliche Tatigkeitsfelder und Aufgaben-
bereiche erhalten und in die Lage versetzt werden, diese Tatigkeiten bzw. Tatigkeitsfelder vor dem Hintergrund
erziehungswissenschaftlichen Wissens zu reflektieren und sich mit den Aufgaben, Arbeitsweisen und den insti-
tutionellen Bedingungen im Praktikum reflexiv auseinanderzusetzen. Dariiber hinaus erwerben die Studieren-
den im Praktikum berufsfeld- und tatigkeitsbezogene Kenntnisse und Arbeitstechniken und lernen, die eigene
berufsbezogene Motivation und Handlungskompetenz einzuschdtzen. Die Praktikumsordnungist Bestandteil der
Priifungsordnung.

2. Art, Betreuung, Dauer und Form des Praktikums

2.1. Art und Betreuung des Praktikums

Das Praktikum soll in Anbindung an den gewdhlten Profilbereich absolviert werden. Das Praktikum soll in sol-
chen Institutionen oder Arbeitsfeldern abgeleistet werden, in welchen der Praktikant/die Praktikantin Einblicke
in padagogische Handlungsfelder erhdlt und sich dariiber hinaus unter Anleitung padagogisch handelnd erpro-
ben kann. Geeignet sind alle Institutionen und professionsrelevanten Handlungskontexte, deren Arbeit dem ge-
wdhlten Profilbereich zugeordnet werden kann. Dariiber hinaus sollte eine Anleitung durch eine pddagogische
Fachkraft oder eine feldspezifische Schliisselperson gewahrleistet sein.

2.2 Form und Dauer des Praktikums
Das Praktikum kann in drei Formen absolviert werden:

e als Blockpraktikum
e als studienbegleitendes Praktikum
e alsTeilnahme an einem Projekt (mit aueruniversitarem Tatigkeitsfeld) im Rahmen des Studiums.

Die Arbeitszeit der Praktikanten/Praktikantinnen richtet sich nach den gesetzlichen, tarifvertraglichen oder ein-
richtungsspezifischen Regelungen fiir die hauptberuflichen Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen der jeweiligen Institu-
tionen, in denen das Praktikum abgeleistet wird. Dariiber hinaus gilt folgende Berechnungsgrundlage fiir die
Festsetzung der vorgesehenen Praktikumsdauer: mindestens 240 Stunden als Blockpraktikum (auch in zwei Tei-
len moglich) oder das entsprechende Stundenvolumen (mindestens 240 Stunden) als studienbegleitendes Prak-
tikum. Eine Kombination von Block- und studienbegleitendem Praktikum ist méglich. Das Praktikum darf hochs-
tensin zweiverschiedenen Einrichtungen absolviert werden. Der Praktikant/die Praktikantin hat Anspruch darauf,
von der Praktikumsstelle fiir verbindlich angebotene praktikumsbegleitende Lehrveranstaltungen an der Hoch-
schule (siehe 4.) freigestellt zu werden. Die Dauer der aueruniversitdren Praxisanteile in Projekten, die als Prak-
tika anerkannt werden, hat der eines Praktikums in studienbegleitender Form zu entsprechen.

2.3 Genehmigung, Betreuung und Vertrag

Jedes Praktikum muss vor Antritt angemeldet und genehmigt werden. Anmeldung und Genehmigung erfolgen
durch schriftliche Bescheinigung einer im Studiengang fiir Priifungen bestellten Lehrenden/eines im Studien-
gang fiir Priifungen bestellten Lehrenden. Die Betreuung des Praktikums sowie die abschlieBende Besprechung
des Berichts erfolgt durch den Lehrenden/die Lehrende, welcher/welche das Praktikum durch seine/ihre Zusage
genehmigt hat. Das Praktikumsverhéltnis soll durch den Abschluss eines Praktikumsvertrags zwischen der Ein-
richtung und der Praktikantin/dem Praktikanten fiir beide Seiten verbindlich vereinbart werden. Die Praktikums-
stelle bescheinigt den zeitlichen Umfang der abgeleisteten Praktikumstatigkeit.



2.4 Zeitpunkt des Praktikums

Es wird empfohlen, das Praktikum friihestens ab dem dritten Fachsemester, in der Regel im vierten Semester zu
absolvieren.

3. Beratung

Um die notwendige Beratung, Vermittlung und Betreuung der Praktikanten und Praktikantinnen, die organisato-
rische Unterstiitzung der Lehrenden und des Priifungsausschusses sowie die erforderlichen Kontakte zu den
Praktikumsstellen und Anleitern/Anleiterinnen sicherzustellen, ist durch das Institut fiir Erziehungswissen-
schaft ein Praktikumsbiiro eingerichtet worden. Die individuelle Betreuung der Studierenden wahrend des Prak-
tikums sowie die abschlieBende Besprechung des Praktikumsberichtes erfolgt iiber die jeweiligen betreuenden
Dozierenden.

4. Vor- bzw. Nachbereitung und Begleitung

Grundsatzlich gehdren die Beratung, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Praktika zu den origina-
ren Aufgaben der Lehrenden des Instituts fiir Erziehungswissenschaft. Das Institut fiir Erziehungswissenschaft
ist aufgefordert, sicherzustellen, dass die erforderlichen praktikumsbegleitenden Veranstaltungen zur Vorberei-
tung, Begleitung und Nachbereitung des Praktikums (2 SWS) angeboten werden. Die Begleitveranstaltung sollte
nach Moglichkeit vor Beginn des Praktikums besucht werden.

5. Praktikumsbericht und Praktikumsbesprechung

Uberdas absolvierte Praktikum muss ein eigensténdig verfasster Bericht angefertigt werden. Diese Ausarbeitung
istdem/der betreuenden Lehrenden spdtestens drei Monate nach Beendigung des Praktikums einzureichen. Der
Umfang des Berichts soll 15 Seiten nicht unterschreiten. Berichtsbestandteil ist neben der strukturierten Be-
schreibung der Praktikumsstelle (z. B. Arbeitsweise, Organisationsform, Rechtsgrundlagen, Finanzierung) und
der Beleuchtung organisationaler Abldaufe eine Reflexion des persénlichen Lernprozesses wahrend des Prakti-
kums. Weiterhin muss der Bericht eine — durch eine klare Fragestellung geleitete — literaturgestiitzte Analyse
enthalten. Der Bericht ist abschlieRend mit der/dem betreuenden Lehrenden zu besprechen. Der Praktikumsbe-
richt ist priifungsrelevant und muss benotet werden.

6. Praktikumsnachweise

Das Modul EW B14 ist abgeschlossen, wenn ein Praktikum mit mindestens 240 Stunden ordnungsgemaf ange-
meldet und genehmigt (s. 2.3) wurde, eine Bestatigung der Praktikumsstelle(n) Uiber das abgeleistete Praktikum
im erforderlichen zeitlichen Umfang vorliegt (s. 2.2), ein Praktikumsbericht durch den/die betreuende/n Lehren-
den testiert (s. 5.) und die Teilnahme an einer praktikumsbegleitenden Veranstaltung (s. 4.) inklusive einer Stu-
dienleistung nachgewiesen wurde und damit insgesamt der Erwerb von 15 LP belegt ist.

7. Anerkennung von praktikumsaddquaten Leistungen

Fiir das Praktikum werden als dquivalent anerkannt: Eine mindestens dreimonatige praktische Tatigkeit im Rah-
men einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich des Erziehungs-, Sozial- oder Weiterbildungswesens
bzw. eine mindestens dreimonatige padagogische oder padagogisch-soziale Tatigkeit im Rahmen eines Freiwil-
ligen Sozialen Jahres (FSJ), des Bundesfreiwilligendienstes, des Zivildienstes oder eines Praktikums, das zwi-
schen Schulabschluss und Beginn des Studiums absolviert wurde. Bei anderen Tatigkeiten wird die Aquivalenz
gepriift. Einschldgige berufspraktische Tatigkeiten werden anerkannt. In allen Féllen geschieht dies unter der
Voraussetzung, dass von dem/der Studierenden ein Praktikumsbericht (s. 5) angefertigt und mit einer/einem
Lehrenden des gewdhlten Profilbereichs besprochen wird.



Anhang 2: Modulbeschreibungen

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Einfiihrung in das Studium der Erziehungswissenschaft (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B1

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 1+2

Leistungspunkte (LP) 15LP

Workload (h) insgesamt 450h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul fiihrt in das Studium der Erziehungswissenschaft ein, indem es (1.) Grundlagenwissen tiber die Grund- be-
griffe, Gegenstandsebenen und Perspektiven erziehungswissenschaftlicher Forschung vermittelt, (2.) eine Auseinan-
dersetzung mit zentralen wissenschaftstheoretischen und ethischen Grundlagen und Grundfragen des Faches initiiert
und (3.) wissenschaftliches Denken und Arbeiten und deren Kriterien vermittelt, auf deren Grundlage ein selbstdndiges
forschungsorientiertes Studieren gefordert wird.

Lehrinhalte

Indiesem Modulwerden die Studierenden in das Studium der Erziehungswissenschaft eingefiihrt. Die Vorlesung 1 dient
der Einfuhrung in Grundbegriffe, Gegenstandsebenen und Perspektiven erziehungswissenschaftlicher
Forschung, die in allen Teildisziplinen eine Rolle spielen: Die Grundbegriffe und Gegenstandsebenen Lernen/Bildung,
Erziehung/pddagogische Interaktion, padagogische Institutionen, Verhdltnisbestimmungen von Erziehung und
Gesellschaft sowie die Erforschung dieser Gegenstandsebenen aus empirischen, theoretisch-systematischen und
historischen Perspektiven. Die Vorlesung 2 befasst sich zum einen mit wissenschaftstheoretischen Grundlagen unter-
schiedlicher Paradigmen der Erziehungswissenschaft unter besonderer Beriicksichtigung ihrer jeweiligen Relationie-
rung von Theorie und Praxis, zum anderen beleuchtet sie die in unterschiedlichen Paradigmen enthaltenen
forschungs- und professionsethischen Probleme, wobei sowohl aus allgemeinen (philosophischen) Ethiken abgelei-
tete Ansdtze als auch Entwiirfe einer disziplinspezifischen Ethik der Padagogik eine Rolle spielen. Das Seminar und die
Ubung vermitteln grundlegende Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Ziel ist, die Prinzipien, Kriterien und Be-
griindungen fiir wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen zu kennen und reflektieren zu kénnen sowie grundlegende
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens fiir das selbststdndige forschungsorientierte Studium nutzen zu kdnnen.

Lernergebnisse

Die Studierenden haben grundlegende Kenntnisse liber Grundbegriffe, Gegenstandsebenen und Perspektiven erzie-
hungswissenschaftlicher Forschung. Sie kdnnen wissenschaftstheoretische Grundlagen unterschiedliche Paradigmen
der Erziehungswissenschaft in ihren Grundziigen unterscheiden sowie zentrale forschungs- und professionsethische
Probleme vor dem Hintergrund allgemeiner und disziplinspezifischer Ethiken reflektieren. Sie beherrschen grundle-
gende Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und kénnen diese fiirdas selbststandige forschungsorientierte Studium
nutzen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. . Lehrveranstaltung Présenzzeit Selbst-
Kategorie Form (P/WP) (h)/SWS studium (h)




1 v . Elnfuhrung |rT das Studium der p 30h/2 SWS 105h
Erziehungswissenschaft
5 v /. V\{!ssensc‘haftstheorle und Ethik der p 30h/2 SWS 90h
Pddagogik
- Techniken wissenschaftlichen
3 u .. Arbeitens (TWA) P 30h/2 SWS 105h
Tutorium zur Einfiihrung in das
4 T /- Studium der Erziehungswissenschaft P 30h/2 SWS 30h
Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m¢|5/ Art Baufer/ sche Anbindung an tung
mrang LV Nr. Modulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemaf: § 8 Abs.
1 MTP | 6 derPriifungsordnung in Form einer Klausur | K: 90 Min. 1 50%
erbracht werden.
Es muss eine Priifungsleistung gemaf} § 8 Abs.
2 MTP 6 der Priifungsordnung in Form eines Portfolios| P:15S. 3 50%
erbracht werden.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 15/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatorische
Nr. Art 3aufer/ Anbindung an
mrans LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf} § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden.
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der ersten Veranstaltungssitzung gemaR
1 bekannt, welche Formen der Studienleistungserbringung in sei- PO§S 2
ner/ihrer Lehrveranstaltung moglich sind. Die Studierenden kénnen Abs. 6a
aus dem jeweils aktuellen Angebot der Studienleistungsformen
wdhlen.
5 Zuordnung des Workloads
LVNr. 1 1LP
Teilnahme LV Nr. 2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
LV Nr. 4 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLAr1 3LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 41LP
(und Selbststudium) PL Nr. 2 4P
Summe LP 15LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen

wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah- .
keine

mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit keine




7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Vorlesung/LVA1 und die LVA4 werden nur im Wintersemester (1. Fach-
semester), die Vorlesung/LVA2 wird nurim Sommersemester (2. Fachsemes-
ter) angeboten. Die Ubung/Veranstaltung 3 wird in der Regel sowohl im Win-
ter- als auch im Sommersemester angeboten.

Es wird nachdriicklich empfohlen, die Ubung zu den Techniken wissenschaft-
lichen Arbeitens im 1. Fachsemester zu absolvieren.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Johannes Bellmann Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Introduction into the study of educational science

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Introductory lecture into the study of educational science

LV Nr. 2: Theory of educational science and ethics of education

LV Nr. 3: Seminar on techniques of scientific work (TSW)

LV Nr. 4: Tutorial

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und
Nachbereitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Bildung, Lernen und Entwicklung (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B2

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 1+2

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Zielsetzung des Moduls ist die Einfiihrung in erziehungswissenschaftliche, soziologische und psychologische Theorien
und Modelle von Bildung, Lernen und Entwicklung im Lebenslauf. Durch den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven
auf die Humanontogenese werden die Studierenden dazu befdhigt, Spezifika unterschiedlicher disziplindrer und theo-
retischer Zugdnge zu erkennen und in ihrer Reichweite kritisch zu diskutieren.

Lehrinhalte

Wesentliche Inhalte dieses Moduls sind Theorien und Modelle von Bildung, Lernen und Entwicklung als Konzeptualisie-
rungen unterschiedlicher Aspekte der Humanontogenese. Die Leistungen und Grenzen von Theorien des Lernens und
der Entwicklung fiir die Erziehungswissenschaft und Pddagogik werden diskutiert, indem vergleichend Spezifika erzie-
hungswissenschaftlicher Konzeptualisierungen der Humanontogenese herausgearbeitet werden, wie sie sich etwa in
Bildungstheorien und in Ansdtzen padagogischer Anthropologie finden. Zudem wird erarbeitet, inwiefern Theorien und
Modelle von Lernen und Entwicklung durch Perspektiven auf Bildungsprozesse ergdanzt und herausgefordert werden. In
einer einfiihrenden Veranstaltung werden die Studierenden mit unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Bildung,
Lernen und Entwicklung und ihren theoretischen und disziplindren Kontexten bekannt gemacht. Vertiefende Veranstal-
tungen stellen exemplarische Aufgaben und Probleme von Bildung, Lernen und Entwicklung ins Zentrum und fiihren
in ausgewdhlte theoretische und empirische Forschungszugénge ein.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen {iber Kenntnisse psychologischer, soziologischer und erziehungswissenschaftlicher Per-
spektiven auf Bildung, Lernen und Entwicklung und sind in der Lage, durch Vergleiche ihre Spezifik, ihre Pramissen,
normativen Gehalte sowie Leistungen und Grenzen kritisch zu beurteilen. Sie kennen ausgewdhlte theoretische und
empirische Forschungszugédnge zu Bildung, Lernen und Entwicklung und haben diese an exemplarischen Aufgaben
und Problemen erprobt.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit Selbst-
Kategorie Form (P/WP) (h)/SWS studium (h)

Theorien, Modelle und Konzepte von

! v /- Bildung, Lernen und Entwicklung

P 30h/2 SWS 105h

Theorie- und Forschungszugédnge zu
2 S /. Prozessen und Problemen von P 30h/2 SWS 105h
Bildung, Lernen und Entwicklung




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Seminare mit unterschiedlichen
thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eines wahlen kdnnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewichtung
Nr. i Art LS sche Anbindung Modulnote
MTP / Um-
an LV Nr.
fang
Es muss eine Priifungsleistung gemaf3 § 8 Abs.
6 der Priifungsordnung entweder in Form einer
Klausur, einer Hausarbeit oder einer mindli-
chen Priifung erbracht werden. In begriindeten
Ausnahmefdllen kann die Priifungsleistung
durch eine andere, gleichwertige Priifungsform
erbracht werden, die dem im Modul anvisierten [K: 90 Min.
Kompetenzerwerb entspricht. Die Entschei-
1 MAP dung lber das Vorl.iegen eines be.grijm.:l.eten HA: 15S. 1 oder 2 100%
Ausnahmefalls obliegt der/dem jeweiligen
Priifenden. mP:
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- | 30 Min.
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
f. organisatorische
Nr. Art Dauer/ iﬁbindgung an LV Nr.
Umfang
1 oder2
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. emiR Die Studienleistung istin
1 Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung %’O §38 der Veranstaltung zu
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62 erbringen, in der nicht die
méglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen ) Priifungsleistung
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnahme-

keine
voraussetzungen
Regelungen zur Anwesenheit keine
7 Angebot des Moduls
In jedem Semester wird mindestens eine Vorlesung (LV Nr. 1) angeboten.
Turnus/Taktung Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei

Seminare angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Johannes Bellmann

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Zwei-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaft & Bachelor Berufskolleg
Erziehungswissenschaft

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Education, learning and development

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Theories, models and concepts of education, learning and
development

LV Nr. 2: Theoretical and research approaches to processes and problems
of education, learning and development

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Erziehung, Sozialisation und padagogische Kommunikation (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B3

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 1+2

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Zielsetzung des Moduls ist die Einfiihrung in verschiedene Theorien und Modelle von Erziehung, Sozialisation und pa-
dagogischer Kommunikation. Durch den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven auf Erziehung und Sozialisation so-
wie auf Prozesse pddagogischer Kommunikation und Interaktion werden die Studierenden dazu befdhigt, Spezifika
unterschiedlicher disziplindrer und theoretischer Zugange zu erkennen und in ihrer Reichweite kritisch zu diskutieren.

Lehrinhalte

Wesentliche Inhalte dieses Moduls sind unterschiedliche Theorien und Modelle der Erziehung, der Sozialisation und
derpddagogischen Kommunikation. Die Leistungen und Grenzen dieser Theorien und Modelle fiir die Padagogik werden
diskutiert, indem in vergleichender, insbesondere auch historischer Perspektive Spezifika erziehungs- wissenschaftli-
cherKonzeptualisierungen herausgearbeitet werden. Zudem wird erarbeitet, inwiefern Theorien und Modelle von Erzie-
hung und Sozialisation durch Perspektiven auf Prozesse padagogischer Kommunikation sowie die soziale Konstitution
des Selbst ergdnzt und herausgefordert werden. In einer einfiihrenden Veranstaltung wer- den die Studierenden mit
unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Erziehung, Sozialisation und (padagogischer) Kommunikation sowie ih-
ren theoretischen und disziplindren Kontexten bekannt gemacht. Vertiefende Veranstaltungen stellen exemplarische
Aufgaben und Probleme von Erziehung, Sozialisation und pdadagogischer Kommunikation ins Zentrum und fiihren in
ausgewdhlte theoretische und empirische Forschungszugdnge ein.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen {iber Kenntnisse psychologischer, soziologischer und erziehungswissenschaftlicher Per-
spektiven auf Erziehung, Sozialisation und Kommunikation und sind in der Lage, durch Vergleiche ihre Spezifika, ihre
Pramissen, normativen Gehalte sowie Leistungen und Grenzen kritisch zu beurteilen. Sie kennen ausgewdahlte theore-
tische und empirische Forschungszugange zu Erziehung, Sozialisation und padagogischer Kommunikation und haben
diese an exemplarischen Phanomenen und Problemen erprobt.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

LV- LV- Status
Nr. Lehrveranstaltung (P/WP)

. Prdasenzzeit Selbst-
Kategorie Form

(h)/SWS studium (h)

Theorien, Modelle und Konzepte von
1 V .. Erziehung, Sozialisation und pada- P 30h/2 SWS 105h
gogischer Kommunikation

Theorie- und Forschungszugédnge zu

Prozessen und Problemen von P 30h/2 SWS 105h




Erziehung, Sozialisation und
paddagogischer Kommunikation

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Seminare mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eines wahlen kénnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisa- Gewichtung
torische Anbin- Modulnote
dungan LV Nr.

MAP/ Art Dauer/

Nr. MTP Umfang

Es muss eine Priifungsleistung gemaf} § 8 Abs.
6 der Priifungsordnung entweder in Form einer
Klausur, eines Portfolios oder einer miindli-
chen Priifung erbracht werden. In begriindeten
Ausnahmefdllen kann die Priifungsleistung
durch eine andere, gleichwertige Priifungsform
erbracht werden, die dem im Modul anvisierten | K: 90 Min.
Kompetenzerwerb entspricht. Die Entschei-
dung {ber das Vorliegen eines begriindeten | P:15S.
Ausnahmefalls obliegt der/dem jeweiligen
Prifenden. mP:

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- | 30 Min.
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden

konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.

1 MAP 1 oder2 100%

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaB § 8 Abs. 6a der Priiffungsord- 1 oder?2
nung erbracht werden.
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung " Die Studienleistung ist
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr gemd in der Veranstaltung zu
1 s . . . . Jo PO §8 . . .
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen Abs. 6 erbringen, in der nicht
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. > 08 die Priifungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLAr1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem
Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.




6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnahme-

keine
voraussetzungen
Regelungen zur Anwesenheit keine
7 Angebot des Moduls
In jedem Semester wird mindestens eine Vorlesung (LV Nr. 1) angeboten.
Turnus/Taktung Fir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei

Seminare angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

Dr. Nicole Balzer

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Zwei-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaft & Bachelor Berufskolleg
Erziehungswissenschaft

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Education, socialisation and pedagogical communication

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Theories, models and concepts of education, socialisation and
pedagogical communication

LV Nr. 2: Theoretical and research approaches to processes and problems
of education, socialisation and pedagogical communication

9 Sonstiges

der Veranstaltungsinhalte.

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachbereitung




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Gesellschaft, Kultur und padagogische Institutionen (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B4

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 2+3

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iiber Theorien und Konzepte von Gesellschaft, Kultur und pddagogischen Institu-
tionen sowie erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf gesellschaftliche, kulturelle und institutionelle (Rahmen-)
Bedingungen von Erziehung und Bildung.

Lehrinhalte

Gegenstand des Moduls sind Fragen der gesellschaftlichen, kulturellen und institutionellen Einbettung von Erziehung
und Bildung. Neben erziehungswissenschaftlichen Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur und Institutionen eréffnen die
Lehrveranstaltungen einen Einblick in die gesellschaftlichen, kulturellen und institutionellen (Rahmen-)Bedingungen
von Erziehung und Bildung in pluralen Gesellschaften. Des Weiteren behandeln sie in internationaler und vergleichen-
der Perspektive Fragen nach der Bedeutung von Pluralitat, Diversitdt und sozialer Ungleichheit fiir (auBer-)schulische
pddagogische Handlungsfelder.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen liber ein grundlegendes Problembewusstsein fiir erziehungswissenschaftliche Fragestel-
lungen in einer durch Pluralitdt, Diversitdat und soziale Ungleichheit gepragten Gesellschaft. Sie kénnen alltagstheoreti-
sche Annahmen {iber Gesellschaft, Kultur und Institutionen von einer wissenschaftlich fundierten Argumentation un-
terscheiden und kritisch reflektieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit Selbst-
Kategorie Form (P/WP) (h)/SWS studium (h)

Theorien und Konzepte von
1 \% ./. Gesellschaft, Kultur und pddagogi- P 30h/2 SWS 105h
schen Institutionen

Gesellschaftliche, kulturelle und insti-

2 S ./. tutionelle (Rahmen-)Bedingungen von P 30h/2 SWS 105h
Erziehung und Bildung

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Seminare mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eines wahlen kénnen bzw. miissen.




4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/

\IE MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-

sche

Anbindung an LV Nr.

Gewich-

tung
Modulnote

1 MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemaf § 8 Abs.
6 der Priifungsordnung entweder in Form einer
Klausur, einer Hausarbeit oder einer miindli-
chen Priifung erbracht werden. In begriindeten
Ausnahmefdllen kann die Priifungsleistung
durch eine andere, gleichwertige Priifungsform
erbracht werden, die dem im Modul anvisierten
Kompetenzerwerb entspricht. Die Entschei-
dung lber das Vorliegen eines begriindeten
Ausnahmefalls obliegt der/dem jeweiligen
Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wdhlen.

K: 90 Min.

HA: 15 S.

mP:
30 Min.

1 oder2

100%

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art Diluer sche
/Um- Anbindung an LV Nr.
fang
1 oder2
Es muss eine Studienleistung gemaB § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. emiR Die Studienleistung ist
1 Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung %’O §8 in der Veranstaltung zu
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62 erbringen, in der nicht
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen ’ die Priifungsleistung
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNT. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem
Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnahme- .
keine

voraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit keine




7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

In jedem Semester wird mindestens eine Vorlesung (LV Nr. 1) angeboten. Fiir
die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Semi-
nare angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Marcelo Parreira do Amaral Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Zwei-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaft & Bachelor Berufskolleg Erzie-
hungswissenschaft

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Society, culture and educational institutions

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Theories and concepts of society, culture and educational
institutions

LV Nr. 2: Social, cultural and institutional conditions of education

9 Sonstiges

der Veranstaltungsinhalte.

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachbereitung




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Challenges: Gesellschaftliche Herausforderungen der Gegenwart und ihre Bedeutung

Modul fur Erziehungswissenschaft und Padagogik (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B5

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 4+5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul dient der theorie- und praxisorientierten Auseinandersetzung mit zentralen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen der Gegenwart und ihrer Bedeutung fiir Erziehungswissenschaft und Pdadagogik.

Lehrinhalte

Gegenstand des Moduls sind zentrale gesellschaftliche Herausforderungen der Gegenwart (z.B. Diversitat und In-
klusion, Gleichheit und Bildungsgerechtigkeit, Kontroversitdt und Demokratiebildung, Digitalisierung und KiI,
Transformation und Nachhaltigkeit), die im Hinblick auf ihre Interdependenzen, ihre diskursive Hervorbringung so-
wie ihre Bedeutung fiir Erziehungswissenschaft und Padagogik analysiert und reflektiert werden. Grundlage hierfiir
ist zum einen eine Einfiihrung in die relevanten theoretischen, historischen und normativen Aspekte der mit den
jeweiligen Herausforderungen verbundenen Diskurse und Forschungsfelder, zum anderen eine Auseinanderset-
zung mit exemplarischen Kontroversen und ihren Implikationen fiir das Selbstverstandnis und die Gestaltung pro-
fessioneller Praxis.

Lernergebnisse

Die Studierenden kdnnen zentrale Herausforderungen der Gegenwart im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf und
Verarbeitung in Bildung und Erziehung sowie auf ihre Bedeutung fiir Disziplin und Profession analysieren und re-
flektieren. Sie verfligen {iber Kenntnisse der fiir die jeweiligen Diskurse und Forschungsfelder relevanten theoreti-
schen, historischen und normativen Aspekte und kdénnen exemplarische Kontroversen im Hinblick auf ihre Impli-
kationen fiir das Selbstverstandnis und die Gestaltung professioneller Praxis untersuchen und praxisorientiert auf-
bereiten.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

LV- LV- Status
Nr. Lehrveranstaltung (P/WP)

. Prasenzzeit Selbst-
Kategorie Form

(h)/SWS studium (h)

Gesellschaftliche Herausforderungen
la \% ./. der Gegenwart: theoretische, histori- WP 30h/2 SWS 105h
sche und normative Aspekte

Gesellschaftliche Herausforderungen
1b S ./. der Gegenwart: theoretische, histori- WP 30h/2 SWS 105h
sche und normative Aspekte

Gesellschaftliche Herausforderungen
2 S .. der Gegenwart: Auseinandersetzung P 30h/2SWS 105h
mit exemplarischen Kontroversen
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Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 1 wahlen die Studierenden entweder eine Vorlesung (1a) oder ein Seminar (1b). Fiir die

Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Seminare mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten angeboten, aus denen Studierenden jeweils eines wahlen kdnnen bzw. miissen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/

mrp | AT

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-

sche

Anbindung an LV Nr.

Gewich-

tung
Modulnote

werden.

MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemaft § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entweder in Form
einer Klausur, eines Referates mit Ausarbei-
tung oder einer miindlichen Priifung erbracht
In begriindeten Ausnahmefallen
kann die Priifungsleistung durch eine andere,
gleichwertige Priifungsform erbracht werden,
die dem im Modul anvisierten Kompetenzer-
werb entspricht. Die Entscheidung iiber das
Vorliegen eines begriindeten Ausnahmefalls
obliegt der/dem jeweiligen Priifenden.
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden

konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.

K: 90 Min.

RmA:
20 Min. +
10S.

mP:
30 Min.

laoderi1b

oder 2

100%

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.
la oder1b oder2
Es muss eine Studienleistung gemaB § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. emiR Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung s istin der Veranstal-
1 . . . .. . PO §8 . .
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen ’ der nicht die Prii-
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1a oder 1b 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLANr. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnah- .
keine
mevoraussetzungen
Regelungen zur Anwesenheit keine
7 Angebot des Moduls
Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
Turnus/Taktung werden in der Regel in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen

angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Johannes Bellmann
Prof. Dr. Sebastian Wachs

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8

Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Contemporary societal challenges and their significance for education
and educational research

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Contemporary societal challenges: theoretical, historical and
normative aspects

LV Nr. 2: Contemporary societal challenges: exemplary controversies

Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-

reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Methodologien und Methoden historischer, theoretischer und komparatistischer For-

Modul schung (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B6
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 2+3
Leistungspunkte (LP) 6LP
Workload (h) insgesamt 180h
Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) P
2 Profil

Das Modul bietet eine Einfiihrung in zentrale Methodologien und Methoden theoretischer, historischer und kom-
paratistischer Forschung in der Erziehungswissenschaft. Es steht im Kontext einer multiparadigmatisch breit ange-
legten Methodenausbildung im Fachstudiengang und ergdnzt die Module zu quantitativen und qualitativen empi-
rischen Forschungsmethoden.

Lehrinhalte

Vermittelt werden zentrale Methodologien und Methoden theoretischer, historischer und komparatistischer For-
schung in der Erziehungswissenschaft, die sowohl in ihrer Ausdifferenzierung und Eigenstdndigkeit als auch ihren
wechselseitigen Beziigen und in ihren Beziigen zu Methodologien und Methoden empirischer Forschung vorgestellt
werden. In einer kooperativ angelegten Vorlesung werden jeweils unterschiedliche Positionen und Typen theoreti-
scher, historischer und komparatistischer Forschung vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den mit den Positionen
und Typen verbundenen methodologischen Kontroversen und Abgrenzungen, ihren Fragestellungen und Funktio-
nen, ihren methodischen Designs und Forschungspraktiken, ihren Ertragen und Leistungen sowie ihren Qualitdts-
kriterien und Grenzen. In einem begleitenden Seminar wird die Anwendung ausgewahlter Forschungsansdtze ein-
geiibt, indem ausgehend von Fragestellungen theoretischer, historischer und komparatistischer Forschung geeig-
nete Forschungsdesigns skizziert und erprobt sowie auf ihre Leistungen und Grenzen hin reflektiert werden.

Lernergebnisse

Das Modul vermittelt forschungsmethodische Kompetenzen fiir theoretische, historische und komparatistische
Forschung in der Erziehungswissenschaft. Es schafft damit Grundlagen sowohl fiir ein vertieftes Verstdandnis und
eine kritische methodologische Reflexion bestehender Forschung als auch fiir die Konzeption und Durchfiihrung
eigener Forschung mit entsprechenden Ansatzen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

v v s Workload (h)
Nr. Ka-te e Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\%’) Prasenzzeit | Selbst-
5 (h)/SWS studium (h)
Ringvorlesung: Einfiihrung in Metho-
dologien und Methoden historischer,
! v / theoretischer und vergleichender P 30h/2 SWS 60h
Forschung
Entwurf, Erprobung und Reflexion von
. Forschungsansatzen historischer,
2 U / theoretischer oder vergleichender P 30h/25WS 60h
Forschung

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:




Fir die Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen mit unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende jeweils eine wahlen kénnen bzw.
missen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-
sche
Anbindung an LV Nr.

Gewich-
tung Mo-
dulnote

MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8

Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form

einer Klausur oder einer miindlichen Priifung

erbracht werden. In begriindeten Ausnahme-

fallen kann die Priifungsleistung durch eine

andere, gleichwertige Priifungsform erbracht

werden, die dem im Modul anvisierten Kom-

petenzerwerb entspricht. Die Entscheidung

tiber das Vorliegen eines begriindeten Aus-

nahmefalls obliegt der/dem jeweiligen Pri-

fenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden

konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.

K: 90 Min.

mP:
30 Min.

1 oder 2

100%

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

6/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.

Jdoo] ] ..
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen / /
(und Selbststudium) v o
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4P
Summe LP 6 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen

wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6

Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Da die Kenntnisse und Kompetenzen aus der Ubung nicht im Rahmen eines
Selbststudiums erworben werden kdnnen und das Arbeiten in der Lerngruppe
wesentlich fiir den Lernerfolg ist, gilt fiir die Ubung Anwesenheitspflicht. Bei
Fehlenin der Ubung sind dem/der Lehrenden unverziiglich triftige Griinde be-
kannt zu machen, in der Regel durch ein drztliches Attest. Die Studierenden




diirffen max. bei drei Veranstaltungen unentschuldigt fehlen, andernfalls be-
steht kein Priifungsanspruch.

7 Angebot des Moduls

Die Lehrveranstaltung 1 wird mindestens einmal je Studienjahrangeboten.
Turnus/Taktung Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem Semester min-

destens zwei Veranstaltungen angeboten.

Prof. Dr. Johannes Bellmann Fachbereich 06
Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Jiirgen Overhoff Erziehungswissenschaft und

Prof. Dr. Marcelo Parreira do Amaral Sozialwissenschaften

8 Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) deutsch
el calBt Methodologies and methods of historical, theoretical and comparative re-
search
LV Nr. 1: Lecture series: Introduction to methodologies and methods of
Englische Ubersetzung der Modul- historical, theoretical and comparative research
komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Design, testing and reflection of research approaches of histori-

cal, theoretical or comparative education

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-
reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Empirische Forschungsmethoden 1 (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B7a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 2+3

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse und erste Anwendungserfahrungen im Bereich der deskriptiven
Datenanalyse und der Inferenzstatistik.

Lehrinhalte

»Statistik I: Deskriptive Datenanalyse“: In dieser Vorlesung (mit Tutorium) werden unter dem Fokus der Anwendung
in der erziehungswissenschaftlichen Forschung univariate und bivariate statistische Kennziffern vorgestellt. Die
zugehdrigen Verfahren dertabellarischen und grafischen Darstellung werden behandelt. Darauf aufbauend werden
Verfahren zur statistischen Beantwortung von Fragen nach Unterschieden, Wechselwirkungen und Zusammenhan-
gen erarbeitet.

»Statistik Il: Inferenzstatistik“: In dieser Vorlesung werden die Grundlagen der statistischen Inferenz erarbeitet und
ihre Anwendung wird anhand einfacher Analyseverfahren (z. B. t-Test, Chi-Quadrat-Test) exemplarisch veranschau-
licht.

~Statistikwerkstatt“: In dieser Ubung wird die praktische Anwendung deskriptiver und inferenzstatistischer Verfah-
ren zur Darstellung und Analyse quantitativer Daten eingeiibt.

Lernergebnisse

Die Studierenden

... kennen grundlegende statistische Kennzahlen und Darstellungsmethoden sowie deskriptive uni- und bivariate
Analyseverfahren.

..verstehen die grundlegenden Prinzipien der statistischen Inferenz und kennen einfache inferenzstatistische Analy-
severfahren.

... kbnnen fiir einfache Fragestellungen die zu den Daten passenden Analysemethoden auswahlen.

... kbnnen Daten mit Hilfe deskriptiver und einfacher inferenzstatistischer Verfahren computergestiitzt auswerten.
... kdnnen die Ergebnisse einfacher quantitativer Analysen interpretieren und kritisch reflektieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

LV- LV- Status Workload (h)

Nr.

Kategorie o || LRSI (P/WP) Prasenzzeit | Selbst-




(h)/SWS studium (h)
istik 1 — Deskriptive D -

1 v / Statisti eskriptive Datenana 30h/2 SWS 60h
lyse

2 \% / Statistik 2 — Inferenzstatistik 15h/1 SWS 60h

3 U .. Forschungswerkstatt Statistik 15h/1 SWS 30h
Tutori istik 1 — Deskripti

4 T 7. utorium zu Statisti eskriptive 30h/2 SWS 30h
Datenanalyse

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Unens schg tung
Anbindung an LV Nr. | Modulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemaf; § 8
1 MAP | Abs. 6 der Priifungsordnung in Form einer K: 60 Min. 1 100%
Klausur erbracht werden.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
/ .. ..

5 Zuordnung des Workloads

LV Nr. 1 1LP
Teilnahme LV Nr. 2 0,5LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LVNr. 3 0,5LP

LV Nr. 4 1LP
Studienleistungen / /
(und Selbststudium) e e
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNT. 1 6LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

steht kein Priifungsanspruch.

Da die Kenntnisse und Kompetenzen aus der Ubung nicht im Rahmen eines
Selbststudiums erworben werden kénnen und das Arbeiten in der Lerngruppe
wesentlich fiir den Lernerfolg ist, gilt fiir die Ubung Anwesenheitspflicht. Bei
Fehlenin der Ubung sind dem/derLehrenden unverziiglich triftige Griinde be-
kannt zu machen, in der Regel durch ein drztliches Attest. Die Studierenden
diirffen max. bei drei Veranstaltungen unentschuldigt fehlen, andernfalls be-




7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

In der Regel werden alle Lehrveranstaltungen des Moduls in jedem Se-
mester angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Stefanie van Ophuysen Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Methods of Empirical Research 1

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Statistics I: Descriptive Data Analysis

LV Nr. 2: Statistics Il: Statistical Inference

LV Nr. 3: Research Lab Statistics

LV Nr. 4: Tutorial: Statistics I: Descriptive Data Analysis

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Empirische Forschungsmethoden 2 (Grundlagenbereich)
Modulnummer EW B7b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul beleuchtet forschungsmethodische Themen im quantitativen sowie qualitativen Paradigma und ermog-
licht den Erwerb erster forschungspraktischer Erfahrungen.

Lehrinhalte

»Qualitative Methoden“: In dieser Vorlesung werden verschiedene theoretische Positionen qualitativer For-
schungszugadnge exemplarisch vorgestellt und ihre Konsequenzen fiir Wege der Erhebung und Analyse von empiri-
schem Material diskutiert.

»Grundlagen der empirischen Forschungsmethoden®: Die Vorlesung gibt einen knappen Uberblick iiber Untersu-
chungsplédne, Erhebungsmethoden, Stichprobenverfahren und Giitekriterien innerhalb des qualitativen und des
quantitativen Forschungsparadigmas.

»Forschungswerkstatt Methoden“: Ausgehend von einer erziehungswissenschaftlich relevanten Fragestellung wer-
den die verschiedenen Schritte einer empirischen Studie erarbeitet und die jeweils erforderlichen, forschungsprak-
tischen Fahigkeiten (z. B. Entwicklung eines Erhebungsinstruments, Datenerhebung, Analyse) werden exempla-
risch eingelibt.

Lernergebnisse

Die Studierenden

... kennen unterschiedliche Schulen innerhalb des qualitativen Paradigmas.

... verstehen die jeweiligen theoretischen Hintergriinde und daraus resultierende Konsequenzen fiir die Analyse
qualitativen Materials.

... kennen charakterisierende Merkmale empirischer Studien im qualitativen vs. quantitativen Paradigma.

... kbnnen den Einsatz quantitativer und qualitativer Methoden in empirischen Studien kritisch hinterfragen und
begriindet bewerten.

... kennen den grundlegenden Ablauf eines empirischen Forschungsprojekts.

... kdnnen exemplarisch einzelne Bausteine eines einfachen Projekts (z. B. Erhebungsinstrument, Sampling-
strategie, Codierung einer Beobachtung, statistische Datenanalyse) selbststdandig entwickeln und durchfiihren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls




W W S Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/J;) Prasenzzeit Selbst-
? (h)/SWS studium (h)
1 Vv ./. Qualitative Methoden P 30h/2 SWS 75h
) N 7. Grundlagen der empirischen For- p 15h/1 SWS 60h
schungsmethoden
3 U .. Forschungswerkstatt Methoden P 30h/2 SWS 60h
Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mtang Anbindung an LV Nr. | Modulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemaf; § 8
1 MAP | Abs. 6 der Priifungsordnung in Form einer K: 60 Min. 1 100%
Klausur erbracht werden.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art B?nuf:;/ sche Anbindung
g an LV Nr.
. , . . . gemaf
1 Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord- PO§ 8 3
nung in Form eines Posters mit Kurzbericht erbracht werden.
Abs. 6a
5 Zuordnung des Workloads
) LV Nr. 1 1LP
Ts',‘,”ahmeb S LV Nr. 2 0,5LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) VN3 1LP
Stud.lenlelstungen (und Selbst- SLNT. 1 2.5LP
studium)
Prifungsleistungen (und
Selbststudium) PLNr.1 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6

Voraussetzungen

Modulbezogene
mevoraussetzun

Teilnah-
gen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Da die Kenntnisse und Kompetenzen aus der Ubung nicht im Rahmen eines
Selbststudiums erworben werden kdnnen und das Arbeiten in der Lerngruppe
wesentlich fiir den Lernerfolg ist, gilt fiir die Ubung Anwesenheitspflicht. Bei
Fehlenin der Ubung sind dem/derLehrenden unverziiglich triftige Griinde be-
kannt zu machen, in der Regel durch ein drztliches Attest. Die Studierenden
diirfen max. bei drei Veranstaltungen unentschuldigt fehlen, andernfalls be-
steht kein Priifungsanspruch.
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7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

In der Regel werden alle Lehrveranstaltungen des Moduls in jedem Semes-

ter angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Stefanie van Ophuysen

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Methods of Empirical Research 2

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Qualitative Methods

LV Nr. 2: Introduction to Empirical Research Methods

LV Nr. 3: Research Lab Methods

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Fiir die Teilnahme an der Forschungswerkstatt Methoden wird der erfolgrei-
che Abschluss der Priifungsleistung empfohlen.




Studiengang B.A. Erziehungswissenschaft

Modul Einfiihrung in Profile der Erziehungswissenschaft (Profilbereich)
Modulnummer EW B8

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 1+2

Leistungspunkte (LP) 12 LP

Workload (h) insgesamt 360 LP

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) P

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul bietet Studierenden eine erste Orientierung innerhalb der flinf Profile im Studium der Erziehungswis-
senschaft an der Universitdt Miinster. Es dient einer Einfiihrung in die Subdisziplinen und Handlungsfelder der
Erziehungswissenschaft und vermittelt damit einen Uberblick tiber verschiedene Perspektiven, Arbeitsweisen und
Strukturen professionellen Handelns in divergenten Handlungskontexten von Erziehungswissenschaftler*innen.

Lehrinhalte

Im Modul werden Inhalte zu Perspektiven, Arbeitsweisen und Strukturen professionellen Handelns in unterschied-
lichen Handlungskontexten und Subdisziplinen der Erziehungswissenschaft im Kontext gesellschaftlicher Verhalt-
nisse vermittelt.

Lernergebnisse

Studierende lernen erziehungswissenschaftliche Teildisziplinen und Handlungsfelder kennen und kénnen so eine
begriindete Auswahl fiir Profilbereich treffen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
o o s Workload (h)
Nr. Ka-te - Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\%’) Prasenzzeit | Selbst-
g (h)/SWS studium (h)
1 N J. Einflihrung in die Sozialpddagogik WP 30h/2 SWS 90h
Einflihrung in die Erwachsenenbil-
2 v .. dung/Weiterbildung WP 30h/2 SWS 90h
Einflihrung in die Padagogik der frii-
3 v / hen Kindheit WP 30h/2 SWS 90h
Einflihrung in die Bildungstheorie
4 v / und Bildungsforschung WP 30h/2 SWS 90h
5 v / E‘infuhrung in die Schul- und Unter- WP 30h/2 SWS 90h
richtsforschung




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Studierende miissen drei der angebotenen fiinf Vorlesungen erfolgreich absolvieren und kénnen zwischen diesen
frei wahlen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-
sche
Anbindung an LV Nr.

Gewich-

tung
Modulnote

MTP

Es muss eine unbenotete Priifungsleistung
gemafl § 8 Abs. 6 der Priifungsordnung in
Form einer Klausur oder eines Lerntagebu-
ches erbracht werden. In begriindeten Aus-
nahmefdllen kann die Priifungsleistung durch
eine andere, gleichwertige Priifungsform er-
bracht werden, die dem im Modulanvisierten
Kompetenzerwerb entspricht. Die Entschei-
dung {iber das Vorliegen eines begriindeten
Ausnahmefalls obliegt der/dem jeweiligen
Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Prifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Prifungsformen wahlen.

K: 90 Min.

Lt: 20 S.

1-5

(unbe-
notet)

MTP

Es muss eine unbenotete Priifungsleistung
gemdfl § 8 Abs. 6 der Priifungsordnung in
Form einer Klausur oder eines Lerntagebu-
ches erbracht werden. In begriindeten Aus-
nahmefdllen kann die Priifungsleistung durch
eine andere, gleichwertige Priifungsform er-
bracht werden, die dem im Modulanvisierten
Kompetenzerwerb entspricht. Die Entschei-
dung {iber das Vorliegen eines begriindeten
Ausnahmefalls obliegt der/dem jeweiligen
Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Prifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Prifungsformen wahlen.

K: 90 Min.

Lt: 20 S.

1-5

..
(unbe-
notet)

MTP

Es muss eine unbenotete Priifungsleistung
gemafl § 8 Abs. 6 der Priifungsordnung in
Form einer Klausur oder eines Lerntagebu-
ches erbracht werden. In begriindeten Aus-
nahmefdllen kann die Priifungsleistung durch
eine andere, gleichwertige Priifungsform er-
bracht werden, die dem im Modulanvisierten
Kompetenzerwerb entspricht. Die Entschei-
dung {iber das Vorliegen eines begriindeten
Ausnahmefalls obliegt der/dem jeweiligen
Priiffenden.

Der/die jeweilige Prifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welcheArten

K: 90 Min.

Lt: 20 S.

1-5

(unbe-
notet)




der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Re-
geleine Klausurangeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot

der Priifungsformen wahlen.

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Biwl:‘z;/g sche
Anbindung an LV Nr.
..
5 Zuordnung des Workloads
LV Nr. 1 oder LV Nr. 2 oder LV Nr. 3 oder 1LP
LV Nr. 4 oder LV Nr. 5
Teilnahme LV Nr. 1 oder LV Nr. 2 oder LV Nr. 3 oder
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 4 oder LV Nr. 5 1LP
LV Nr. 1 oder LV Nr. 2 oder LV Nr. 3 oder 1Lp
LV Nr. 4 oder LV Nr. 5
Prifungsleistungen (und PLNr. 1 3LP
Selbststudium) PLNr. 2 3LP
PLNr.3 3LP
Summe LP 12 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah- .
keine

mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit keine

Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

In der Regel werden mindestens drei Vorlesungen im Wintersemester und
mindestens zwei Vorlesungen im Sommersemester angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr. Johannes Bellmann
Dr. Claudia Equit

Dr. Sabine Gruehn

Dr. Christina Huf

Dr. Onno Husen

Dr. Tim Stlanik

Dr. Halit Oztiirk

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8

Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Introduction to profiles in educational science

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr.

. 1: Introduction to social pedagogy

LV Nr.

. 2: Introduction to adult education/further education

LV Nr

. 3: Introduction to the pedagogy of early childhood

LV Nr

. 4: Introduction to educational theory and educational research

LV Nr,

. 5: Introduction to school and teaching research




Erwartet werden die regelméfiige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und
Nachbereitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Sozialpadagogik: Grundlagen (Profilbereich)
Modulnummer EW B9a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 12 LP

Workload (h) insgesamt 360 h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul fiihrt u.a. in die Handlungsfelder, Institutionen und Methoden der Sozialen Arbeit sowie theoretische
und rechtliche Grundlagen sozialpadagogischen Handelns ein.

Lehrinhalte

In dem Modul werden den Studierenden grundlegende Kenntnisse iiber Handlungsfelder, Institutionen, Struktu-
ren, Adressat*innengruppen, Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit sowie theoretische und rechtliche
Grundlagen sozialpddagogischen Handelns vermittelt. Soziale Arbeit wird dabei als Profession und Disziplin in
einen ideengeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Zusammenhang gestellt. Wesentliche Inhalte beziehen
sich auf ein kritisches sowie reflexives Verstandnis unterschiedlicher sozialpddagogischer Zugange und Perspek-
tivierungen.
Die einfiihrende Veranstaltung bietet Studierenden im Bereich Sozialpddagogik eine erste Orientierung. Die bei-
den vertiefenden Veranstaltungen (i.d.R. Seminare) vermitteln handlungsfeldspezifische Zugéange zur sozialpada-
gogischen Bearbeitung sozialer Problemlagen. Zentrale Inhalte des Moduls werden als Kerncurriculum in Form
eines wiederkehrenden Lehrangebots vermittelt, das folgende Veranstaltungen umfasst:

- Einflihrung in die Soziale Arbeit

- Methoden der Sozialen Arbeit.

Lernergebnisse

Studierende sind in der Lage, gesellschaftliche Zusammenhange in ihrer Wirkung auf die Soziale Arbeit zu analy-
sieren. Dariiber hinaus verfiigen sie {iber Kenntnisse von Organisations- und Versorgungsstrukturen Sozialer Ar-
beit und die rechtlichen Fundierungen sozialpadagogischen Handelns. Neben den zentralen Herausforderungen
professionellen Handelns erlangen sie grundlegendes Wissen, um sozialpddagogische Tatigkeiten adressat*in-
nengrecht in Einrichtungen Sozialer Arbeit zu organisieren und mitzugestalten. Ferner gelingt es ihnen, wissen-
schaftlich begriindete Perspektivierungen und Problemldsungen auf Handlungsfelder der Sozialen Arbeit zu be-
ziehen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit Selbst-
Kategorie Form (P/WP) (h)/SWS studium (h)

Theoretische und rechtliche Grundla-
! v - gen der Sozialen Arbeit P 30h/2 SWS 90h

Konzepte, Fragestellungen und Me-

thoden der Sozialen Arbeit P 30h/2 SWS 90h




3

Adressat*innen und Handlungsfelder

S 1. der Sozialen Arbeit

30h/2 SWS

90h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine
wdhlen konnen bzw. miissen.-

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m%ﬁ/ Art Biufz;/g sche Anbindung an tung Mo-
LV Nr. dulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer mindlichen Priifung/Prasentation, ei-
ner Klausur oder eines Referates mit Ausar-
beitung erbracht werden. In begriindeten
. . . . mP: 30
Ausnahmeféllen kann die Priifungsleistung .
. . . N Min.
durch eine andere, gleichwertige Priifungs-
form erbracht werden, die dem im Modul an- .
. . . K: 90 Min.
visierten Kompetenzerwerb entspricht. Die
1 MAP | Entscheidung {iber das Vorliegen eines be- 2 oder 3 100 %
. . . RmA:
griindeten Ausnahmefalls obliegt der/dem je- 20 Min. +
weiligen Priifenden. 10 S‘
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- ’
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wdhlen.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 12/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art B;uf;/ sche
g Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf; § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden.
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr gemaf 1
1 moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen PO §8
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Abs. 6a
Es muss eine Studienleistung gemaf; § 8 Abs. 6a der Priifungsord- 2 oder 3
nung erbracht werden.
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung Die Studienleistung
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr gemaf’ istin der Veranstal-
2 moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen PO §8 tung zu erbringen, in
Angebot der Studienleistungsformen wadhlen. Abs. 6a der nicht die Prii-
fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads

| LVNF. 1

1LP




Teilnahme LV Nr. 2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen SLNr. 1 2 LP
(und Selbststudium) SLNr. 2 2 LP
Prifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNr.1 5LpP
Summe LP 12 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen der zwei Priifungsleistungen des Moduls EW B1

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

gen angeboten.

Die Lehrveranstaltung 1 (Vorlesung) wird mindestens einmal im Studien-
jahr angeboten. Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehr-
veranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltun-

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Onno Husen

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus social work: Basics

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Theoretical and legal foundations of social work

LV Nr. 2: Concepts, questions and methods of social work

LV Nr. 3: Target groups and fields of action of social work

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Sozialpadagogik: Kinder- und Jugendhilfe (Profilbereich)
Modulnummer EW B9b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 4+5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick und vertiefende Kenntnisse iiber das Handlungsfeld der Kinder- und Jugend-
hilfe.

Lehrinhalte

In dem Modul erwerben Studierende vertiefende Kenntnisse iiber die Kinder- und Jugendhilfe, wobei insbeson-
dere verschiedene Handlungsfelder, Institutionen, Adressat*innen sowie theoretische und rechtliche Rahmungen
der Kinder- und Jugendhilfe fokussiert werden. Neben historischen Entwicklungen, Konzepten, Methoden sowie
Fragen von sozialpddagogisch-professionellem Handeln in Kontexten der Kinder- und Jugendhilfe werden gesell-
schaftliche Verhaltnisse thematisiert und reflektiert. Vor dem Hintergrund findet eine tiefergehende Auseinander-
setzung mit den Lebenswirklichkeiten und Bedarfen der Adressat*innengruppe der Kinder- und Jugendhilfe statt,
welche stets auch in sozialstaatlichen und gesellschaftspolitischen Beziigen fixiert werden.

Lernergebnisse

Studierende sind in der Lage, Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Heterogenitat zu begreifen und
vertiefend zu erfassen. Damit verbunden verfiigen sie iiber fundierte Kenntnisse zur theoretischen und rechtlichen
Rahmung dieser. Des Weiteren kénnen Studierende einzelne Aspekte — wie etwa sozialpolitische Handlungsauf-
trdage, professionelle Herausforderungen und Bewadltigungsanforderungen der Adressat*innen — in kritisch reflek-
tierender Weise analysieren und in einen sozialstaatlichen sowie gesamtgesellschaftlichen Kontext einbetten.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

v v - Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/JFf) Prasenzzeit Selbst-
8 (h)/SWS studium (h)

Theoretische und rechtliche Grundla-

! v - gen der Kinder- und Jugendhilfe P 30h/2 SWS 105h
Konzepte, Methoden und Fragen

2 S .. professionellen Handelns in der Kin- P 30h/2 SWS 105h
der- und Jugendhilfe

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:




Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen
thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine wdhlen kénnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/

N1 e

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori- Gewich-

sche

tung

Anbindung an LV Nr. | Modulnote

1 MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entweder in Form
einer Hausarbeit, einer Klausur oder eines Re-
ferates mit Ausarbeitung erbracht werden. In
begriindeten Ausnahmefillen kann die Prii-
fungsleistung durch eine andere, gleichwer-
tige Priifungsform erbracht werden, die dem
im Modul anvisierten Kompetenzerwerb ent-
spricht. Die Entscheidung tiber das Vorliegen
eines begriindeten Ausnahmefalls obliegt
der/dem jeweiligen Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.

HA: 15 S.

K: 90 Min.

RmA:
20 Min. +
10S.

1 oder2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
. . . w . 1 oder 2
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. . . . .
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gema Ple‘Stud|enle|stung
1 . . . . . PO §8 istin der Veranstal-
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr . .
) . . . . . . Abs. 6a tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen . o
. . . der nicht die Prii-
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. .
fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Anmeldung einer Studienleistung im Modul EW B9a

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die LVA1 wird mindestens einmal je Studienjahr angeboten, fiir die Lehr-
veranstaltung 2 werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltun-
gen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Onno Husen Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus social work: Services for children, young people and fami-
lies

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Theoretical and legal foundations of child and youth welfare ser-
vices

LV Nr. 2: Concepts, methods and questions professional action in child
and youth welfare services

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Profil Schul- und Unterrichtsforschung: Grundlagen erziehungswissenschaftlicher

Modul Schul- und Unterrichtsforschung (Profilbereich)
Modulnummer EW B10a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 12 LP

Workload (h) insgesamt 360 h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul fiihrt in zentrale Begriffe, Konzepte, Fragestellungen und Methoden der erziehungswissenschaftlichen
Schul- und Unterrichtsforschung ein.

Lehrinhalte

Den Studierenden werden Grundlagen der Schul- und Unterrichtsforschung mit Beziigen auf die Makro-, Meso-
und Mikroebene des Bildungssystems (Begriffe, Fragestellungen, Methoden und Verfahren), ihre Entwicklung so-
wie deren jeweilige Leistungen und Grenzen vermittelt.
Wesentliche Inhalte, Themen und Fragestellungen sind u.a.:

- Begriffe und Konzepte der Schul- und Unterrichtsforschung,
- forschungsmethodische Zuginge (quantitative und qualitative Forschungszuginge) und Anséitze der Schul- und
Unterrichtsforschung, ihre Moglichkeiten und Grenzen

- aktuelle Befunde der Schul- und Unterrichtsforschung und Kriterien ihrer Beurteilung,

- Ansédtze und Strategien der Schul- und Unterrichtsentwicklung und ihre wissenschaftlichen Grundlagen.

Lernergebnisse

Absolventen/Absolventinnen dieses Moduls sind dazu in der Lage, Forschungszugange und -gegenstande der
Schul- und Unterrichtsforschung voneinander abzugrenzen, wesentliche Begriffe und Konzepte der Schul- und
Unterrichtsforschung fachlich angemessen darzustellen, Projekte und Ergebnisse der Schul- und Unterrichtsfor-
schung zu analysieren und auf schul- und unterrichtsbezogene Fragestellungen zu beziehen. Sie kdnnen Strate-
gien der Schul- und Unterrichtsentwicklung beschreiben und vergleichen sowie Moglichkeiten und Grenzen un-
terschiedliche forschungsmethodischer Zugange bewerten.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
i i s Workload (h)
NE e -orie Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\%’) Prasenzzeit | Selbst-
? (h)/SWS studium (h)
Begriffe, Konzepte und Fragestellun-
1 Vv .. gen der Schul- und Unterrichtsfor- P 30h/2 SWS 90h
schung
Ansdtze, Methoden und Befunde der
2 > / Schul- und Unterrichtsforschung P 30h/2 SWS 90h




Grundlagen, Konzepte und Strategien

3 > /- der Schul- und Unterrichtsforschung

P 30h/2 SWS 90h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine
wdhlen konnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewich-
sche Anbindung an tung Mo-
LV Nr. dulnote

MAP/ Art Dauer/

Nr. MTP Umfang

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Hausarbeit, einer Klausur oder einer
miindlichen Priifung erbracht werden. In be-
griindeten Ausnahmefdllen kann die Pri-
fungsleistung durch eine andere, gleichwer-
tige Priifungsform erbracht werden, die dem | HA: 15S.
im Modul anvisierten Kompetenzerwerb ent-
spricht. Die Entscheidung {iber das Vorliegen | K: 90 Min.
eines begriindeten Ausnahmefalls obliegt
der/dem jeweiligen Priifenden. mP: 30
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- Min.
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.

1 MAP 2 oder 3 100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 12/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art 32;:]/ sche
g Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. u
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gemaf 1
1 . R . .. . PO §8
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen )
Angebot der Studienleistungsformen wahlen.
2 oder 3
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Y Die Studienleistung
1 Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung %’O §8 istin der Veranstal-
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen ) der nicht die Pri-
Angebot der Studienleistungsformen wadhlen. fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
. LV Nr. 1 1LP
Teilnahme _ LVNr. 2 1P
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) VNI 3 TLP
Studienleistungen SLNr. 1 2LP
(und Selbststudium) SLNr. 2 2LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 5LP




(und Selbststudium)

Summe LP

12 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen der zwei Priifungsleistungen des Moduls EW B1

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Lehrveranstaltung 1 (Vorlesung) wird mindestens einmal je Studienjahr
angeboten. Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveran-
staltung 3 werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen
angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Sabine Gruehn Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research on schools and teaching: Basics

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Terms, concepts and questions of research on schools and
teaching

LV Nr. 2: Approaches, methods and findings of research on schools and
teaching

LV Nr. 3: Fundamentals, concepts and strategies of research on schools
and teaching

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Profil Schul- und Unterrichtsforschung: Theorien der Schule und des Unterrichts (Profil-

Modul bereich)
Modulnummer EW B10b
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 4+5
Leistungspunkte (LP) 9LP
Workload (h) insgesamt 270h
Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) WP
2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt Wissen tiber erziehungswissenschaftliche Theorien der Schule als Organisation und des Un-
terrichts als Interaktions- und Kommunikationsgeschehen.

Lehrinhalte

Den Studierenden werden (erziehungs-)wissenschaftliche, theoretisch fundierte Verstdndnisse iiber die Entwick-
lung und Organisation des Schulsystems sowie dessen Bedeutung als Teilsystem der Gesellschaft vermittelt. Zu-
dem werden erziehungswissenschaftliche Konzepte und Theorien des Unterrichts sowie didaktische Ansétze als
Grundlagen der Unterrichtsforschung und -entwicklung bearbeitet.
Wesentliche Inhalte, Themen und Fragestellungen sind u.a.:

- Geschichte des Schul- und Bildungswesens

- Theorien der Schule und der Schulorganisation

- Unterrichtstheorien und Allgemeine Didaktik.

Lernergebnisse

Absolvent*innen dieses Moduls sind dazu in der Lage, vor dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklung

(@) Schule als Organisation in ihrem pddagogischen Auftrag und in ihrem gesellschaftlichen Kontext sowie (b)
Unterricht vor dem Hintergrund erziehungswissenschaftlicher Theorieansdtze zu analysieren. Sie kdnnen Theo-
rien der Schule und des Unterrichts vergleichend charakterisieren und bewerten. Und sie werden dazu befahigt,
vor dem Hintergrund zentraler theoretischer Ansdtze Rahmenbedingungen, Entwicklungen und Herausforderun-
gen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene des Bildungssystems zu reflektieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

Nr. k\;-te - :;Z;m Lehrveranstaltung (537\5:;;’) Prasenzzeit | Selbst-
8 (h)/SWS studium (h)
Theoriend hul dd hulor-
1 S 7. eorien der Schule und der Schulor: p 30h/2 SWS 105h

ganisation

Konzepte und Theorien des Unter-
2 S ./. richts als Kommunikations- und Inter- P 30h/2 SWS 105h
aktionsgeschehen




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Studienjahr mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende je-
weils eine wahlen kdnnen bzw. miissen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori- Gewich-

sche

tung

Anbindung an LV Nr. | Modulnote

MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Hausarbeit, einer Klausur oder eines Re-
ferates mit Ausarbeitung erbracht werden. In
begriindeten Ausnahmefdllen kann die Prii-
fungsleistung durch eine andere, gleichwer-
tige Priifungsform erbracht werden, die dem
im Modul anvisierten Kompetenzerwerb ent-
spricht. Die Entscheidung {iber das Vorliegen
eines begriindeten Ausnahmefalls obliegt
der/dem jeweiligen Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus
dem jeweils aktuellen Angebot der Priifungs-
formen wahlen.

HA: 15 S.

K: 90 Min.

RmA:
20 Min. +
10S.

1 oder?2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art B?nuf:;/ sche
g Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemdf} § 8 Abs. 6a der Priifungsord- 1 oder 2
nung erbracht werden.
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung Die Studienleistung
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr gemaf’ istin der Veranstal-
1 moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen PO §8 tung zu erbringen, in
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Abs. 6a der nicht die Prii-
fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Stud.lenlelstungen (und Selbst- SLNF 1 31p
studium)
Priifungsleistungen (und
Selbststudium) PLNr.1 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen

wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnah-

Anmeldung einer Studienleistung im Modul EW B10a
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit keine

7 Angebot des Moduls

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
Turnus/Taktung werden in jedem Studienjahr mindestens zwei Veranstaltungen angebo-
ten.

Fachbereich 06
Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Sabine Gruehn Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) deutsch
Modultitel englisch Theories of school and teaching

LV Nr. 1: Theories of school and school organisation

Englische Ubersetzung der Modul-

LV Nr. 2: Concepts and theories of teaching as a communication and inter-
komponenten aus Feld 3

action process

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Bildungstheorie/Bildungsforschung: Grundlagen (Profilbereich)
Modulnummer EWB11a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 12 LP

Workload (h) insgesamt 360 h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Zielsetzung des Moduls ist die Einfiihrung in zentrale Grundlagen des Profilbereichs Bildungstheorie/
Bildungsforschung.

Lehrinhalte

Die Studierenden lernen Konzepte, Probleme und Methoden der erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung
und Historiographie sowie der Interkulturellen und International Vergleichenden Erziehungswissenschaft kennen.
Durch diese vergleichenden Perspektiven werden gegenwartig dominante Diskurse iiber Bildungsinstitutionen
und -prozesse in ihrer Kontingenz beobachtet und auf mégliche Alternativen hin befragt. Die einfiihrende Veran-
staltung bietet grundlegende Orientierungen im Bereich der Bildungstheorie und Bildungsforschung und thema-
tisiert die erziehungswissenschaftliche Konzeptualisierung, Analyse und Deutung von Bildungs- und Erziehungs-
prozessen sowie die Unterschiede und Zusammenhdnge von theoretischen Reflexionen und empirischen Rekon-
struktionen des Pddagogischen. Die vertiefenden Seminare dienen der Auseinandersetzung mit unterschiedli-
chen Perspektiven auf Erziehung und Bildung (systematische, historische, interkulturelle, internationale),
wodurch die Kontextgebundenheit sowohlvon Praxen als auch von Theorien der Bildung und Erziehung fokussiert
wird.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen iiber grundlegende Kenntnisse der Theorie und Empirie der Bildung, kdnnen Bildungs-
begriffe und -konzepte in systematischen, historischen, interkulturellen und internationalen Vergleichsperspek-
tiven theoretisch erschliefen und Bildungs- und Erziehungsprozesse hinsichtlich ihrer historischen, nationalen
und internationalen sowie interkulturellen Zusammenhange kritisch reflektieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. Katlt_a\;-orie II;Z;m Lehrveranstaltung (S;?\tl\l;s) Prasenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
Theorie und Empirie des Padagogi-
1 \% ./. schen in Bildungstheorie und P 30h/2 SWS 90h
Bildungsforschung
Konzepte, Probleme und Methoden in
2 S .. Bildungstheorie und Bildungsfor- P 30h/2 SWS 90h
schung




Aktuelle Theorie- und Forschungsdis-
3 S .. kurse in Bildungstheorie und Bil-
dungsforschung

30h/2 SWS 90h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens
zweiVeranstaltungen mitunterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine

wdhlen kénnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m¢§/ Art Biuf;/g sche Anbindung an tung
LV Nr. Modulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
eines Referates mit Ausarbeitung, einer Klau-
sur oder einer miindlichen Priifung erbracht
werden. In begriindeten Ausnahmefillen
kann die Priifungsleistung durch eine andere, RmA:
gleichwertige Priifungsform erbracht werden, 20 Min. +
die dem im Modul anvisierten Kompetenzer- 10S.
werb entspricht. Die Entscheidung {iber das
o Vorliegen eines begriindeten Ausnahmefalls | K: 90 Min. 2 oder3 100%
obliegt der/dem jeweiligen Priifenden.
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- | mP: 30
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten Min.
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wdhlen.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 12/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art B?nuf:;/g sche Anbindung
an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. .
1 Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gemaf 1
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr PO§8
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen Abs. 6a
Angebot der Studienleistungsformen wahlen.
2 oder 3
Es muss eine Studienleistung gemafl § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. . Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gemas istin der Veranstal-
2 . . . . . PO §8 . .
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen ’ der nicht die Prii-
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
. LV Nr. 1 1LP
Vel el , LV Nr. 2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) VN3 1LP
Studienleistungen SLNr. 1 2LP




(und Selbststudium) SLNr. 2 1P
Priifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNr. 1 5P
Summe LP =

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen der zwei Priifungsleistungen des Moduls EW B1

Regelungen zur Anwesenheit keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Lehrveranstaltung 1 (Vorlesung) wird mindestens einmal im Studien-
jahr angeboten. Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehr-
veranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltun-

gen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Johannes Bellmann

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus educational theory and research: Basics

LV Nr. 1: Theoretical and empirical perspectives on education

Englische Ubersetzung der Modul-

LV Nr. 2: Concepts, methods and problems in educational theory and edu-

cational research

komponenten aus Feld 3

LV Nr. 3: Contemporary debates in educational theory and educational re-

search

9 Sonstiges

tung der Veranstaltungsinhalte.

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Bildungstheorie/Bildungsforschung: Vergleichende Perspektiven (Profilbereich)
Modulnummer EWB11b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 4+5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul dient vertiefenden Studien im Profil Bildungstheorie/Bildungsforschung. Es bietet Studierenden die
Moglichkeit, die im ersten Modul erworbenen Kenntnisse zu erweitern und Methoden der vergleichenden Bildungs-
theorie und Bildungsforschung exemplarisch, unter einer empirischen und/oder theoretischen Ausrichtung, zu er-
proben.

Lehrinhalte

In den Veranstaltungen des Moduls werden vertiefende Kenntnisse komparativer Theorien und Methoden der ver-
gleichenden Bildungstheorie und Bildungsforschung vermittelt.

Die erste Veranstaltung dient der vertieften Auseinandersetzung mit vergleichenden Perspektiven der Allgemei-
nen und Historischen Erziehungswissenschaft. Die zweite Veranstaltung dient der vertieften Auseinandersetzung
mit vergleichenden Perspektiven der Interkulturellen und der International Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft.

Ziel beider Veranstaltungen ist es, die Studierenden exemplarisch in die thematisch fokussierte Anwendung von
Verfahren bzw. Methoden der vergleichenden Bildungsforschung einzufiihren und somit Vorgehensweisen einer
empirisch gestiitzten Bildungstheorie und Bildungsforschung vertraut zu machen.

Lernergebnisse

Die Studierenden kdnnen wissenschaftliche und gesellschaftliche Bildungsdiskurse hinsichtlich ihrer histori-
schen, nationalen und kulturellen Besonderheiten und Dynamiken kritisch reflektieren und padagogische Phano-
mene unter systematischen, historischen, interkulturellen und internationalen Vergleichsperspektiven theoriege-
leitet erschliefBen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;-tegorie ;X;m Lehrveranstaltung (S;;‘w;) Prisenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
Vergleichende Ansédtze und Metho-
1 S .. den in der Allgemeinen und Histori- P 30h/2 SWS 105h
schen Erziehungswissenschaft
Vergleichende Ansdtze und Metho-
den in der Interkulturellen und derln-
2 > - ternational Vergleichenden Erzie- P 30h/2 SWS 105h
hungswissenschaft




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Studienjahr mindestens

zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende je-
weils eine wahlen kdnnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/

NE | e

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori- Gewich-

sche

tung

Anbindung an LV Nr. | Modulnote

1 MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemdf § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entweder in Form
einer Hausarbeit, einer Klausur oder eines Re-
ferates mit Ausarbeitung erbracht werden. In
begriindeten Ausnahmefallen kann die Prii-
fungsleistung durch eine andere, gleichwer-
tige Priifungsform erbracht werden, die dem
im Modul anvisierten Kompetenzerwerb ent-
spricht. Die Entscheidung {iber das Vorliegen
eines begriindeten Ausnahmefalls obliegt
der/dem jeweiligen Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus
dem jeweils aktuellen Angebot der Priifungs-
formen wahlen.

HA: 15 S.

K: 90 Min.

RmA:
20 Min. +
10S.

1 oder2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.
1 oder 2
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. emiR Die Studienleistung
1 Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung io §8 istin der Veranstal-
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 62 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen ) der nicht die Prii-
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. fungsleistung er-
bracht wird.

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LVNr. 1 1LP

(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP

Studienleistungen

(und Selbststudium) SLANr1 3LP

Priifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNT. 1 4Lp

Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Anmeldung einer Studienleistung im Modul EW B11a

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
werden in jedem Studienjahr mindestens zwei Veranstaltungen angebo-
ten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Johannes Bellmann Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus educational theory and research: Comparative perspec-
tives

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Comparative methods and approaches in
educational theory and the history of education

LV Nr. 2: Comparative methods and approaches in intercultural and inter-
national comparative educational research

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Erwachsenenbildung/Weiterbildung (EB/WB): Grundlagen (Profilbereich)
Modulnummer EW B12a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 12 LP

Workload (h) insgesamt 360 h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul fiihrt in den erziehungswissenschaftlichen Handlungsbereich der EB/WB ein. Ankniipfend an fachliche
und forschungsmethodische Grundkenntnisse der Erziehungswissenschaft werden zentrale Aufgabenfelder und
Prinzipien unterschiedlicher Handlungsfelder der EB/WB vermittelt.

Lehrinhalte

In dem Modul wird auf der Systemebene in die institutionellen, rechtlichen und organisationalen Strukturen des
Handlungsbereichs der EB/WB eingefiihrt. Auf der organisationsbezogenen Handlungsebene sind Prozesse der
Organisation und Konzepte der Programmplanung in der EB/WB zentrale Lerninhalte. Auf der personenbezogenen
Handlungsebene werden Konzepte erwachsenenspezifischer Didaktik und Methodik sowie Formate der Weiterbil-
dungsberatung behandelt.

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen nach Abschluss des Moduls tiber ein systematisches Verstandnis der Strukturen der
EB/WB und sind in der Lage, Handlungsproblematiken in den Handlungsfeldern der EB/WB methodisch und struk-
turiert zu reflektieren. Sie beherrschen wesentliche professionelle Handlungspraktiken zur Gestaltung der orga-
nisationalen Rahmenbedingungen, zur makrodidaktischen Planung von Angeboten und zur mikrodidaktischen
Planung, methodischen Gestaltung und Evaluation von Lehr- Lernprozessen in der EB/WB. AuBerdem kdnnen sie
Weiterbildungsentscheidungen und Lernprozesse beratend unterstiitzen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
W W S Workload (h)
Nr. Kate -orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\lljlj) Prasenzzeit Selbst-
8 (h)/SWS studium (h)
Einflihrung in die Grundlagen und
1 v 1. Rahmenbedingungen der EB/WB P 30h/2 SWS 90h
Theorien, Konzepte organisationsbe-
2 > /- zogener Handlungsfelder der EB/WB P 30h/2 SWS 90h
Theorien, Konzepte personenbezoge-
3 > /- ner Handlungsfelder der EB/WB P 30h/2 SWS 90h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine
wahlen kénnen bzw. miissen.-




4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m¢PP/ Art Biuf;/g sche Anbindung an tung
LV Nr. Modulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer mindlichen Priifung/Prasentation, ei-
ner Klausur oder eines Referates mit Ausar-
beitung erbracht werden. In begriindeten
Ausnahmefdllen kann die Priifungsleistung
. . . .. mP:
durch eine andere, gleichwertige Priifungs- 30 Min
form erbracht werden, die dem im Modul an- ’
visierten Kompetenzerwerb entspricht. Die K: 90 Min
1 MAP | Entscheidung lber das Vorliegen eines be- ’ ’ 2 oder 3 100 %
griindeten Ausnahmefalls obliegt der/dem je-
. . RmA:
weiligen Priifenden. 20 Min. +
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- ’
o 10S.
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wdhlen.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 12/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art B?nufg;/g sche
Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden.
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung .
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr gemaf 1
1 A . . . . . R PO §8
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Abs. 6a
2 oder 3
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gemaf’ ist in der Veranstal-
2 bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr PO §8 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen Abs. 6a der nicht die
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Prifungsleistung
erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
) LVNr. 1 1LP
Uelllizliine , LV Nr. 2 1LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LVNr. 3 1LP
Studienleistungen SLNr. 1 2LP
(und Selbststudium) SLNr. 2 2LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 5Lp
(und Selbststudium)
Summe LP 12LP




Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen der zwei Priifungsleistungen des Moduls EW B1

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Lehrveranstaltung 1 (Vorlesung) wird mindestens einmal je Studienjahr
angeboten. Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveran-
staltung 3 werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen
angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Halit Oztiirk
Prof. Dr. Tim Stanik

8 Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus adult/further education: Basics

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Introduction to the basic framing conditions and principles of
adult/further education

LV Nr. 2: Theories and concepts of organizational fields of action in
adult/further education

LV Nr. 3 Theories and concepts of personal fields of action in adult/further
education

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Profil Erwachsenenbildung/Weiterbildung: Anwendungsprojekt Forschung und Praxis

Modul (Profilbereich)
Modulnummer EW B12b
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 4+5
Leistungspunkte (LP) 9LP
Workload (h) insgesamt 270h
Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul ermoglicht aufbauend auf den in Modul EW B12a erworbenen Grundkenntnissen der EB/WB eine an-
wendungsorientierte Perspektive auf verschiedene erwachsenenbildnerische Handlungsfelder und Fragestellun-
gen der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung.

Lehrinhalte

In diesem Modul werden grundlegende erwachsenenbildnerische Handlungsfelder und Fragestellungen der Er-
wachsenen- und Weiterbildungsforschung in Projekten anwendungsorientiert vertieft. Dazu werden gemeinsam
mit den Studierenden padagogische Konzepte in den Handlungsfeldern bspw. der Konzeption und Durchfiihrung
von Bildungsangeboten, der Programm- und Angebotsplanung, sowie der verschiedenen Bereiche des Weiterbil-
dungsmanagements wie dem Marketing oder der Personalentwicklung entwickelt, oder es werden Fragestellun-
gen der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung bspw. aus den Bereichen des Lernens Erwachsener, des pro-
fessionellen erwachsenenbildnerischen Handelns oder der Institutionalisierung von Erwachsenen- und Weiterbil-
dung in kleineren Forschungsprojekten untersucht. Dabei werden methodische Erfahrungen bspw. in der Konzep-
tion von Lehrveranstaltungen oderin der Fallauswahl, der Konzeption und Durchfiihrung von Interviews und deren
Analyse ermdglicht.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ein praxis- oder forschungsbezogenes Projektvor-
haben eigenstandig zu planen, durchzufiihren und zu evaluieren. Sie kénnen Problemstellungen erarbeiten, kri-
tisch reflektieren und aufbauend auf theoretischen und methodischen Kenntnissen fachlich begriindete Losungs-
wege entwickeln. Sie sind in der Lage, zeitlich strukturiert im Team zu arbeiten und unter Wahrung guter wissen-
schaftlicher Praxis projektbezogene Verlaufs- und Ergebnisberichte zu formulieren und zu prdsentieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

W W 5 Workload (h)
Nr. Ka-te - Fo;m Lehrveranstaltung (5\5\?5) Prasenzzeit | Selbst-
g (h)/SWS studium (h)
1 S /. Forschungs- und Praxisfelder P 30h/2 SWS 105h
5 S J. z(t);itchungs- und Entwicklungswerk- p 30h/2 SWS 105h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:




Sowohl fiirdie Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2 wird in jedem Studienjahr mindestens eine
Veranstaltung angeboten. Wird mehr als eine Veranstaltung angeboten, kénnen bzw. miissen die Studierenden

jeweils eine davon wdhlen, um insgesamt zwei Lehrveranstaltungen im Modul zu belegen.

4 Priifungskonzeption
Prifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Vs schg tung Mo-
Anbindung an LV Nr. | dulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemaR § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Hausarbeit, einer miindlichen Priifung
oder eines Referates mit Ausarbeitung er-
bracht werden. In begriindeten Ausnahmefal-
len kann die Priifungsleistung durch eine an- HA: 15 S.
dere, gleichwertige Priifungsform erbracht
werden, die dem im Modul anvisierten Kom- mP: 30
1 MAP Petenzerwerb .entspri‘cht. Die Fntscheidung Min. 1 oder 2 100 %
iber das Vorliegen eines begriindeten Aus-
nahmefalls obliegt der/dem jeweiligen Pri- RmA:
fenden. 20 Min. +
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- 10S.
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus
dem jeweils aktuellen Angebot der Priifungs-
formen wahlen.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art 3;1;2:]/ sche
g Anbindung an LV Nr.
1 oder 2
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung | gemaf istin der Veranstal-
1 bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr PO §8 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen Abs. 6a der nicht die
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Prifungsleistung
erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Anmeldung einer Studienleistung im Modul EW B12a

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
wird in jedem Studienjahr mindestens eine Veranstaltung angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

Prof. Dr. Halit Oztiirk
Prof. Dr. Tim Stanik

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus adult/further education: Implementation project research
and practice

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Research and practice fields

LV Nr. 2: Research and development workshop

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Paddagogik der friihen Kindheit: Grundlagen (Profilbereich)
Modulnummer EW B13a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 12 LP

Workload (h) insgesamt 360 h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul fiihrt in zentrale Begriffe, Fragestellungen und Rahmenbedingungen der Padagogik der friihen Kind-
heit ein.

Lehrinhalte

In dem Modul erwerben die Studierenden transdisziplindre Perspektiven auf Kindheit. Sie setzen sich mit den fiir
die Pddagogik der frithen Kindheit zentralen Begriffen wie der Entwicklung, Sozialisation, Bildung und Betreuung
analytisch auseinander. Dabei nehmen sie die Pddagogik der friihen Kindheit als einen erziehungswissenschaft-
lich zu erschlieBenden Gegenstand in den Blick und setzen sich mit deren zentralen Fragestellungen auseinander.
Sie erschliefen Kindheit in ihrer Relevanz fiir Gesellschaft, Politik und Professionalitdt, und analysieren die dabei
reproduzierten normativen Muster.

Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die Pddagogik der friihen Kindheit in ihrer Abhdngigkeit von gesellschaftlichen, poli-
tischen, rechtlichen, 6komischen, familialen und kulturellen Rahmenbedingungen. Sie entwickeln ein kritisch-
analytisches Verstandnis gegeniiber zentralen Begriffen wie der Entwicklung, Sozialisation, Bildung und Betreu-
ung. Sie sind in der Lage, in Kenntnis des wissenschaftlichen Diskurses sowie auf der Basis erziehungswissen-
schaftlichen Argumentierens alltagsweltliche und praktische Vorstellungen von Kindheit zu reflektieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

v v - Workload (h)
N ate -orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\lljlj) Prisenzzeit | Selbst-
8 (h)/SWS studium (h)

Begriffe und Fragestellungen der

1 v 1 Pddagogik der frithen Kindheit P 30h/2 SWS 90h
Kindheitstheoretische Zugéange zur

2 > - Padagogik der frithen Kindheit P 30h/2 SWS 90h
Professionstheoretische Zugdnge zur

3 > /- Pddagogik der frithen Kindheit P 30h/2 SWS 90h

Wahlméglichkeiten innerhalb des Moduls:




Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveranstaltung 3 werden in jedem Semester mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine
wdhlen konnen bzw. miissen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/ Dauer/
MTP Art Umfang

ggf. organisatori-
sche Anbindung an
LV Nr.

Gewich-
tung Mo-
dulnote

Es muss eine Priifungsleistung gemaR § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Hausarbeit, eines Referates mit Ausar-
beitung oder einer miindlichen Priifung er-
bracht werden. In begriindeten Ausnahmefal-
len kann die Priifungsleistung durch eine an-
dere, gleichwertige Priifungsform erbracht
werden, die dem im Modul anvisierten Kom-
petenzerwerb entspricht. Die Entscheidung
MAP | Uber das Vorliegen eines begriindeten Aus-
nahmefalls obliegt der/dem jeweiligen Pri-
fenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Regel
eine Klausur angeboten. Die Studierenden
konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der
Priifungsformen wahlen.

HA: 15 S.

RmA:
20 Min. +
10S.

mP: 30
Min.

2 oder 3

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 12/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art 32:;2;/ sche
g Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf; § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. .
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gemaf 1
1 . . . . . PO §8
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 6a
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen ’
Angebot der Studienleistungsformen wahlen.
2 oder 3
Es muss eine Studienleistung gemaf; § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung gemaf’ ist in der Veranstal-
2 bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr PO §8 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen Abs. 6a der nicht die
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Prifungsleistung
erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
. LV Nr. 1 1LP
Teilnahme _ LVNr. 2 1P
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) VNI 3 TLP
Studienleistungen SLNr. 1 2LP
(und Selbststudium) SLNr. 2 2LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 5LP




(und Selbststudium)

Summe LP

12 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen der zwei Priifungsleistungen des Moduls EW B1

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 2 als auch fiir die Lehrveranstaltung 3
werden in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Christina Huf

Fachbereich 06

Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Research focus pedagogy in early childhood: Basics

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Concepts and questions of pedagogy in early childhood

hood

LV Nr. 2: Childhood theoretical approaches to pedagogy in early child-

hood

LV Nr. 3: Professional theoretical approaches to pedagogy in early child-

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Profil Paddagogik der friihen Kindheit: Forschungs- und Praxisfelder (Profilbereich)
Modulnummer EW B13b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 4+5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse tiber friihpadagogische und kindheitstheoretische Forschungsper-
spektiven.

Lehrinhalte

Die Studierenden analysieren die Rolle von Kindern als Objekten, Subjekten oder Partizipanden im Forschungs-
prozess. Dabei reflektieren sie das Verhdltnis von Theorie und Praxis, und setzen sich mit der Relevanz friihpdda-
gogischer Forschung fiir unterschiedliche Praxisfelder wie auch dem Anspruch einer kindgerechten Forschungs-
praxis auseinander. Die Studierenden entwickeln eigene Fragestellungen und erproben exemplarisch mégliche
methodische Umsetzungen.

Lernergebnisse

Die Studierenden kdnnen spezifische Perspektiven auf die friihe Kindheit als Gegenstand erziehungswissenschaft-
licher Forschung unterscheiden. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen auf ihre normativen Ge-
halte hin zu befragen und eine eigenstandige Forschungshaltung zu entwickeln. Sie konnen ein praxis- oder for-
schungsbezogenes Projektvorhaben planen und eigenstdandig durchfiihren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. k\;-tegorie ;Z;m Lehrveranstaltung (537\5:;;) Prisenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
Aktuelle Forschungsperspektiven auf
1 S .. Kindheit und die Pdadagogik der fri- P 30h/2 SWS 105h
hen Kindheit
Forschungspraktische Anndherungen
2 > / in der Pddagogik der frithen Kindheit P 30h/2 SWS 105h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Studienjahr mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende je-
weils eine wdhlen kdnnen bzw. miissen.




4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-
sche
Anbindung an LV Nr.

Gewich-

tung
Modulnote

MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemaf § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Hausarbeit, eines Referates mit Ausar-
beitung oder einer miindlichen Priifung er-
bracht werden. In begriindeten Ausnahmefal-
len kann die Priifungsleistung durch eine an-
dere, gleichwertige Priifungsform erbracht
werden, die dem im Modul anvisierten Kom-
petenzerwerb entspricht. Die Entscheidung
iber das Vorliegen eines begriindeten Aus-
nahmefalls obliegt der/dem jeweiligen Pri-
fenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welche Arten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus
dem jeweils aktuellen Angebot der Priifungs-
formen wahlen.

HA: 15 S.

RmA:
20 Min. +
10S.

mP: 30
Min.

1 oder2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
1 oder 2
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung | gemaf istin der Veranstal-
1 bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr PO §8 tung zu erbringen, in
moglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem jeweils aktuellen Abs. 6a der nicht die Prii-
Angebot der Studienleistungsformen wahlen. fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLAr1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNT. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6

Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Anmeldung einer Studienleistung im Modul EW B13a

Regelungen zur Anwesenheit keine




7 Angebot des Moduls

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
Turnus/Taktung werden in jedem Studienjahr mindestens zwei Veranstaltungen angebo-
ten.

Fachbereich 06
Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Christina Huf Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) deutsch
Modultitel englisch Ssas:ecahrch focus pedagogy in early childhood: Fields of practice and re-

LV Nr. 1: Current research perspectives on childhood and pedagogy in

Englische Ubersetzung der Modul- early childhood

komponenten aus Feld 3

LV Nr. 2: Practical approaches to research in pedagogy in early childhood

9 Sonstiges

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Praktikum (Profilbereich)
Modulnummer EW B14
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 4+5
Leistungspunkte (LP) 15
Workload (h) insgesamt 450h
Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) P
2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul dient Studierenden zur Orientierung und Vorbereitung auf zukiinftige berufliche Tatigkeitsfelder sowie
der Uberpriifung und Konkretisierung ihrer persdnlichen Studienmotivation und Studieninteressen. Dabei sollen
im bisherigen Studium erworbene erziehungswissenschaftliche Kenntnisse und padagogische Kompetenzen in der
Praxis uberpriift und vertieft werden, wobei dies in Anbindung an den gewahlten Profilbereich in solchen Instituti-

onen des Bildungs- und Sozialwesens erfolgen soll, in denen der Umgang mit Adressat*innen unter Anleitung er-
probt werden kann. Ziel ist die praxisnahe Ausbildung berufsfachlicher Kompetenz.

Lehrinhalte

Lehrinhalte des Moduls beziehen sich auf
- padagogische berufliche Tatigkeitsfelder in den Bereichen Bildung, Erziehung und Soziales, die mit den jeweils
gewdhlten Studienprofilen korrespondieren,

- Adressat*innen in den o.a. Tatigkeitsfeldern,
- Analysen von Problem-, Bediirfnis- und Motivationsstrukturen sowie Bildungserfordernissen von Adressat*innen
in o.a. Tatigkeitsfeldern,

- gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen sowie Spielrdume o.a. beruflicherTatigkeitsfelder,

- Arbeitsweisen, Methodenkonzepte, Einzelmethoden und Arbeitstechniken in den beruflichen Tatigkeitsfeldern,

- Arbeitsteilung und Kooperation in o.a. beruflichen Tatigkeitsfeldern,

- Planung, Durchfiihrung und Evaluation o.a. beruflicher Tatigkeitsfelder.

Lernergebnisse

Die Studierenden haben Kenntnisse von zukiinftigen beruflichen Tatigkeitsfeldern und Tatigkeiten, sind in der
Lage, diese vor dem Hintergrund erziehungswissenschaftlichen Wissens zu reflektieren und sich mit deren Aufga-
ben, Arbeitsweisen und institutionellen Rahmenbedingungen reflexiv auseinander zu setzen. Sie verfiigen tber
berufsfeld- und tatigkeitsbhezogene Kenntnisse und Arbeitstechniken und sind in der Lage, die eigenen berufsbe-
zogenen Motivationen und Interessen sowie die personliche Eignung einzuschdtzen und Perspektiven fiir die wei-
teren Studien- und Berufswegplanungen zu entwickeln.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
LV- LV- Status

Nr. . Lehrveranstaltung Prasenzzeit Selbst-
Kategorie Form (P/WP) (h)/SWS studium (h)

Seminar zur Vorbereitung, Nachbe-
1 S .. reitung oder Begleitung des Prakti- P 30h/2 SWS 60h
kums




richt (120h)

Praktikumsaufenthalt (240h) und Er-
./. arbeitungszeit fiir den Praktikumsbe-

360h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir Studierende der Profile Sozialpadagogik, Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Padagogik der friithen Kind-
heit werden Lehrveranstaltungen zur Praktikumsvorbereitung, -begleitung und/oder-nachbereitung angeboten, die
von den Studierenden absolviert werden miissen. Studierende der Profile Schul- und Unterrichtsforschung und Bil-
dungstheorie/Bildungsforschung kénnen nach inhaltlichen Kriterien gezielt Lehrveranstaltungen zu dem von ihnen
gewdhlten Profil wahlen, in der die Praktikumsvorbereitung, -begleitung und -nachbereitung stattfindet.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m¢§/ Art Baufer/ sche Anbindung an tung Mo-
mrang LV Nr. dulnote
. . N Pb: mind.
1 MAP Praktikumsbericht gemaf §8 der PO 155 /. 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 15/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.
Es muss eine Studienleistung gemaf § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. emiR
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der Veranstaltungsankiindigung s
1 . . . .. . PO §8 1
bekannt, welche Arten der Studienleistungserbringung bei ihm/ihr Abs. 6a
moglich sind. Die Studierenden kdnnen aus dem jeweils aktuellen )
Angebot der Studienleistungsformen wahlen.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LVNr. 1 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLANr1 2LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNT. 1 121P
Summe LP 15LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die

dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah- .
keine

mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

jedes Semester

Modulbeauftragte*r/FB

Leiter*in des Praktikumsbdiros,
Institut fiir Erziehungswissenschaft

Fachbereich 06

Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften




8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gédngen i

Modulsprache(n) deutsch

Modultitel englisch Internship

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Seminar to prepare, follow up or accompany the internship
komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Internship stay and time to work out the internship report

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an der Lehrveranstaltung des Moduls sowie die Vor- und Nachberei-

tung der Veranstaltungsinhalte. Form und Dauer des Praktikums sind in der Praktikumsordnung (PO Anhang
2) des Bachelor of Arts Erziehungswissenschaft angegeben.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Planung, Management und Evaluation (Pragmatischer Bereich)
Modulnummer EW B15

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 5+6

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Ziel des Moduls ist die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und kritischer Reflexionsfahigkeit tiber Mog-
lichkeiten und Grenzen der Planung, des Managements und der Evaluation im Bildungs- und Sozialwesen vor dem
Hintergrund politischer, 6konomischer, rechtlicher, technischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Das
Modul bietet damit eine Mesoperspektive auf Institutionen und Organisationen, welche Mikroperspektiven der wei-
teren Module des pragmatischen Bereichs und der Module des Profilbereichs ergdnzen kann.

Lehrinhalte

Das Modul behandelt die Handlungsfelder der Planung, des Managements und der Evaluation in organisationsspe-
zifischen Kontexten, bspw. der Schule, der Kinder- und Jugendhilfe und der Erwachsenenbildung/Weiterbildung.
Das Handlungsfeld der Planung umfasst aus sozialpadagogischer Perspektive bspw. die Jugendhilfeplanung als
integrierte Sozialplanung, aus erwachsenen- und weiterbildnerischer Perspektive die Programm- und Angebotspla-
nung. Das Handlungsfeld des Managements umfasst bspw. die Bereiche der Personalentwicklung, der Organisati-
onsentwicklung und des Projektmanagements. Das Handlungsfeld der Evaluation umfasst bspw. die Evaluation
von Weiterbildungsangeboten und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe.

Insbesondere werden diese Handlungsfelder in ihrer Einbindung in politische, (bildungs-)6konomische und recht-
liche Rahmenbedingungen, sowie technische und gesellschaftliche Entwicklungen thematisiert. Dazu werden The-
orien und empirische Befunde aus angrenzenden Disziplinen wie Okonomie, Politik und Governance, Recht und
Organisationspsychologie herangezogen, sowie Ergebnisse der Bildungs- und Sozialberichterstattung analysiert
und kritisch hinsichtlich ihres Steuerungspotenzials reflektiert.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind in der Lage, empirische Befunde, Theorien, Kernbegriffe und -konzepte aus den Handlungs-
feldern der Planung, des Managements und der Evaluation zu erldutern und kritisch zu reflektieren. Sie kdnnen
Steuerungsmoglichkeiten im Bildungs- und Sozialwesen hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen und Grenzen
analysieren und verfiigen iiber die Fahigkeit, Konzepte und Methoden bspw. der Evaluation, des Projektmanage-
ments, der Jugendhilfeplanung, der Programm- und Angebotsplanung oder der Personal- und Organisationsent-
wicklung im Rahmen kleinerer empirischer und konzeptioneller Projekte in Grundziigen anzuwenden.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

LV- LV- Status = -
Nr. e Form Lehrveranstaltung (P/WP) Prasenzzeit Selbst-

(h)/SWS studium (h)

Grundlagen Planung, Management
la \ /. und Evaluation im Bildungs- und So- WP 30h/2 SWS 105h
zialwesen




1b S

Grundlagen Planung, Management
.. und Evaluation im Bildungs- und So- WP
zialwesen

30h/2 SWS

105h

Projektmanagementim Bildungs- und
./. Sozialwesen: Methoden, Tools und P
Best Practices

30h/2 SWS

105h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 1 wihlen die Studierenden entweder eine Vorlesung (1a) oder ein Seminar (1b). Sowohl
furdie Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem Semester mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende je-
weils eine wahlen kdnnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m¢§/ Art Bal;er/ sche Anbindung an tung
miang LV Nr. Modulnote
Es muss eine Priifungsleistung gemaf} § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Hausarbeit, eines Referates mit Ausar-
beitung oder einer Klausur erbracht werden.
In begriindeten Ausnahmefdllen kann die
Priifungsleistung durch eine andere, gleich- HA: 15 S
wertige Priifungsform erbracht werden, die ) )
dem im Modul anvisierten Kompetenzerwerb RMA:
1 MAP entspr.lcht. Die E.r.1tsche|dung iber das Vorlie- 20 Min. + laoder1b 100 %
gen eines begriindeten Ausnahmefalls ob- oder 2
> Do - 10S.
liegt der/dem jeweiligen Priifenden.
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran- K: 90 Min
staltungsankiindigung bekannt, welcheArten ) ’
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Re-
gel eine Klausur angeboten. Die Studieren-
den kdnnen aus dem jeweils aktuellen Ange-
bot der Priifungsformen wahlen.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche Anbindung an
mians LV Nr.
la oder 1b oder 2
Es muss eine Studienleistung gemafs § 8 Abs. 6a der Priifungsord- Die Studienleistung
nung erbracht werden. . L
. . L . gemaf istin der Veranstal-
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der ersten Veranstaltungssitzung . .
1 . . . . ; . PO §38 tung zu erbringen, in
bekannt, welche Art der Studienleistungserbringung in seiner/ihrer . .
. . - . . Abs. 6a der nicht die
Lehrveranstaltung méglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem . .
. . . . .. Priifungsleistung
jeweils aktuellen Angebot der Studienleistungsformen wahlen. .
erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1a oder 1b 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
. LNr. 1 LP
(und Selbststudium) SLAr 3
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4P




Summe LP |

9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen des Moduls EW B1 sowie von 2 Modulen aus EW B2-EW B4

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
werden in der Regel in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen
angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06

Prof. Dr. Halit Oztiirk Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Planning, management and evaluation

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Fundamentals of planning, management and evaluation in edu-
cation and social services

LV Nr. 2: Project management in education and social services: Methods,
tools and best practices

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-
reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Beratung, Diagnostik, Intervention (Pragmatischer Bereich)
Modulnummer EWB16

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 5+6

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Ziel des Moduls ist die Vermittlung eines vertiefenden Uberblicks iiber Theorien, Kontexte und Methoden aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern padagogischer Beratung sowie die Vermittlung zentraler Beratungsansatze, diag-
nostischer Verfahren und beraterischer Interventionen.

Lehrinhalte

In dem Modul wird Beratung als eine padagogische Kerntatigkeit verortet. Es werden Beratungsansatze, grundle-
gende Konzepte der Diagnostik und darauf bezogene Interventionsformen, (digitale) Beratungsformate aus unter-
schiedlichen pddagogischen Handlungsfeldern thematisiert. So werden z.B. sowohl Berufs- und Bildungsberatun-
gen als auch Diagnose und Intervention bei Kindeswohlgefdahrdung oder sexueller Gewaltthematisiert.
Wesentliche Themen und Fragestellungen des Moduls umfassen u.a.
¢ Theorien und Konzepte (pddagogischer) Beratung
¢ Beratung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen (demografischer Wandel, Migration, Digitali-
sierung)
e Ansdtze und Methoden der Familienberatung, der Lernberatung, Weiterbildungs- und Bildungsberatung sowie
der Laufbahnberatung
¢ psychosoziale, pddagogische Interventionsformen in Beratungen

e Kommunikationsprozesse in Diagnose-, Beratungs- und Interventionsprozessen
e Fragen der Ethik in Diagnose, Beratung und Intervention.

Lernergebnisse

Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse in Konzepten, Ansdtze der Beratung und lernen ausgewdhlte Kon-
zepte der Diagnostik und Intervention fiir unterschiedlicher Zielgruppen in padagogischen Handlungsfelder ken-
nen. Dariiber hinaus sind sie in der Lage, fiir spezifische Problemlagen geeignete Formen der Diagnose, Beratung
und Intervention auszuwdhlen sowie gezielt einzelne Elemente dieser situationsaddquat anzuwenden. Zudem
sind die Studierenden fdhig, die Prozesse von pddagogischer Beratung, Diagnostik und Intervention zuanalysie-
ren und in ihrer Qualitdt zu bewerten.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
o o s Workload (h)
Nr. Ka-te - Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\%’) Prasenzzeit | Selbst-
? (h)/SWS studium (h)

Padagogische Beratung, Theorien,

1a v /- Konzepte, Handlungsfelder wp 30h/2SWS 105h
Pddagogische Beratung, Theorien,

1b > /- Konzepte, Handlungsfelder WP 30h/2 SWS 105h




Prozesse und Probleme der Diag-

2 s 1. nose, Beratung und Intervention

30h/2 SWS 105h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 1 wihlen die Studierenden entweder eine Vorlesung (1a) oder ein Seminar (1b). Fiir die
Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen mit unterschiedli-
chen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende jeweils eine wahlen kdnnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/

N e

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori- Gewich-

sche

tung

Anbindung an LV Nr. | Modulnote

Es muss eine Priifungsleistung gemaft § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einerKlausur, einer Simulation oder eines Re-
ferates mit Ausarbeitung erbracht werden. In
begriindeten Ausnahmefdllen kann die Prii-
fungsleistung durch eine andere, gleichwer-
tige Priifungsform erbracht werden, die dem
im Modul anvisierten Kompetenzerwerb ent-
spricht. Die Entscheidung {iber das Vorliegen
eines begriindeten Ausnahmefalls obliegt
der/dem jeweiligen Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welcheArten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Re-
gel eine Klausur angeboten. Die Studieren-
den kdnnen aus dem jeweils aktuellen Ange-
bot der Priifungsformen wahlen.

1 MAP

K: 90 Min.
S: 30 Min.
RmA:

20 Min. +
10S.

laoderib
oder 2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

Nr. Art

Dauer/

ggf. organisatori-
sche

Umfang Anbindung an LV Nr.
la oder 1b oder 2
Es muss eine Studienleistung gemaf} § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der ersten Veranstaltungssitzung | geméaR ist in der Veranstal-
1 bekannt, welche Art der Studienleistungserbringung in seiner/ihrer PO §8 tung zu erbringen, in
Lehrveranstaltung moéglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem Abs. 6a der nicht die Prii-
jeweils aktuellen Angebot der Studienleistungsformen wéhlen. fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1a oder 1b 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNT. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die

dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.




6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen des Moduls EW B1 sowie von 2 Modulen aus EW B2-EW B4

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Fiir die Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden in der Regel in jedem Semes-
ter mindestens zwei Veranstaltungen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06

Prof. Dr. Tim Stanik Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Zwei-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaft & Bachelor Berufskolleg Er-
ziehungswissenschaft

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Counselling/Guidance, diagnosis, intervention

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Educational counselling, theories, concepts, fields of action

LV Nr. 2: Processes and problems of diagnosis, counselling and interven-
tion

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-
reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Themen und Aufgabenfelder der Internationalen und Vergleichenden Erziehungswis-

Modul senschaft (IVE) (Pragmatischer Bereich)
Modulnummer EWB17

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 5+6

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick und vertiefende Kenntnisse von Grundbegriffen und Methoden sowie Theo-
rien der IVE.

Lehrinhalte

Inhalt des Moduls sind erziehungswissenschaftliche Fragen, die sich auf Prozesse der Pluralisierung in Migrati-
onsgesellschaften sowie der Globalisierung und Internationalisierung beziehen. Es geht um die Implikationen
dieser Prozesse fiir Bildungstheorie, -forschung und -praxis. Insbesondere werden Theorien und Methoden der
Subdisziplin (IVE) vermittelt, dazu geh6ren zum Beispiel Konzepte der ,Diversity-Education’, die europdische und
internationale Dimension in Bildungswesen und -politik, ebenso wie die Konzepte ,Educational Transfer’ und
,Educational Governance®. Die Studierenden setzen sich mit der Bedeutung von Pluralitidt und Diversitdt (Sozial-
status, Geschlecht, Sprache, Ethnizitat, Staatsangehdrigkeit usw.) in den Bildungsinstitutionen von Migrations-
gesellschaften sowie mit Fragen von Bildung und Erziehung im internationalen Kontext auseinander.

Die erste Lehrveranstaltung dient der vertiefenden Auseinandersetzung mit Grundbegriffen und Theorien der IVE.
In der zweiten Lehrveranstaltung stehen ausgewdhlte Forschungsansatze und Forschungsmethoden der Interna-
tionalen und Vergleichenden Erziehungswissenschaft im Mittelpunkt, wobei auch die Implikationen der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse fiir Bildungspraxis und Bildungspolitik thematisiert werden.

Lernergebnisse

Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse von Grundbegriffen und Theorien der IVE, und sie entwickeln auf
dieser Grundlage die Fahigkeit zur wissenschaftlichen Analyse von globalen/internationalen Prozessen im Bil-
dungswesen. Dariiber hinaus erwerben sie die Fahigkeit, sich professionell in durch Internationalisierung und
migrationsbedingte Pluralisierung geprdgten padagogischen Kontexten bewegen zu kénnen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

W W . Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\;1;) Prasenzzeit Selbst-
5 (h)/SWS studium (h)

Grundbegriffe, Theori d Kon-

la v .. rundbesriite, theorien und fon WP 30h/2 SWS 105h
zepte der IVE

1b S J. Grundbegriffe, Theorien und Kon- WP 30h/2 SWS 105h
zepte der IVE

5 S / S(;rrslilhEungsansatze und Methoden p 30h/2 SWS 105h




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 1 wahlen die Studierenden entweder eine Vorlesung (1a) oder ein Seminar (1b). Sowohl
fuir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem Semester mindestens
zwei Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende je-
weils eine wahlen kdnnen bzw. miissen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-

sche

Anbindung an LV Nr.

Gewich-

tung
Modulnote

MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
eines Portfolios, eines Referates mit Ausar-
beitung oder einer miindlichen Priifung er-
bracht werden. In begriindeten Ausnahmefal-
len kann die Priifungsleistung durch eine an-
dere, gleichwertige Priifungsform erbracht
werden, die dem im Modul anvisierten Kom-
petenzerwerb entspricht. Die Entscheidung
iber das Vorliegen eines begriindeten Aus-
nahmefalls obliegt der/dem jeweiligen Pri-
fenden.

Der/die jeweilige Prifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welcheArten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Re-
gel eine Klausur angeboten. Die Studieren-
den konnen aus dem jeweils aktuellen Ange-
bot der Priifungsformen wahlen.

P:15S.

RmA:
20 Min. +
10S.

mP: 30
Min.

laoderi1b
oder 2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
la oder 1b oder2
Es muss eine Studienleistung gemaf} § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der ersten Veranstaltungssitzung | geméaR istin der Veranstal-
1 bekannt, welche Art der Studienleistungserbringung in seiner/ihrer PO §8 tung zu erbringen, in
Lehrveranstaltung méglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem Abs. 6a der nicht die
jeweils aktuellen Angebot der Studienleistungsformen wahlen. Prifungsleistung
erbracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1a oder 1b 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.




6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen des Moduls EW B1 sowie von 2 Modulen aus EW B2-EW B4

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Sowohl fiir die Lehrveranstaltung 1 als auch fiir die Lehrveranstaltung 2
werden in der Regel in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen
angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06
Prof. Dr. Marcelo Parreira do Amaral Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Themes and professional fields in international comparative education re-
search

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Basic terms, theories and concepts of international comparative
education research

LV Nr. 2: Research approaches and methods of international comparative
education research

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-
reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Padagogisches Argumentieren (Pragmatischer Bereich)
Modulnummer EWB18

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 5+6

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul zielt auf die Entwicklung padagogischer Argumentationsfahigkeit im Rahmen wissenschaftlicher, pro-
fessionsbezogenerund 6ffentlicher Kontexte und fordert iber die Auseinandersetzung mit der Frage padagogischer
und erziehungswissenschaftlicher Identitat die Fahigkeiten zur Reflexion und Kritik verschiedener Argumentations-
formen. Es erweitert damit insgesamt die Mitwirkungs- und Beteiligungsmoglichkeiten der Studierenden an erzie-
hungswissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie an Diskursen in der und zur Erziehungs-
wissenschaft und Padagogik.

Lehrinhalte

Das Modul vermittelt Einblicke in Strukturen, Topoi und Pramissen pddagogischen Argumentierens und die Zu-
sammenhdnge von padagogischen Argumentationen und 6ffentlichen Diskursen. Die Studierenden werden in die
theoretischen Grundlagen und Methoden der erziehungswissenschaftlichen Argumentationsanalyse und deren
exemplarische Anwendung eingefiihrt. Neben der Wirkmachtigkeit von Figuren, Metaphern und Bildern in der
Sprache der Pddagogik werden insbesondere die spezifische argumentative Struktur von Begriindungen fiir pa-
dagogische und/oder bildungspolitische Entscheidungen sowie deren Einbettung in kulturell und historisch be-
stimmte Diskurse fokussiert.

Mittels Analyse spezifisch padagogischer Argumentationsformen wird zugleich auf die selbstreflexive Analyse er-
ziehungswissenschaftlicher und padagogischer Diskurse — in ihrem Bezug auf Standards wissenschaftlichen Ar-
gumentierens einerseits und die pddagogische Praxis andererseits — abgezielt. Den Studierenden wird dabei die
Moglichkeit eréffnet, sich mit der Frage der Identitdt der Erziehungswissenschaft, im Spannungsfeld von Disziplin-
und Professionsbezug, auseinanderzu setzen und {iber den Vergleich von pdadagogischen und wissenschaftlichen

Argumentationsformen das eigene (erziehungs-)wissenschaftliche und padagogische Argumentieren weiter zu
entwickeln.

Lernergebnisse

Die Studierenden kennen grundlegende Anforderungen an padagogisches und (erziehungs-)wissenschaftliches
Argumentieren und kénnen Diskurse und Praxen hinsichtlich ihrer Argumentationsstruktur sowie ihrer Widersprii-
che und Pramissen kritisch analysieren und bewerten. Sie wissen um die sozialen Dimensionen sowie die Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Argumentationsformen, konnen diese zueinanderin Beziehung set-
zen und eigene Positionen begriindet und differenziert entwickeln, prazisieren und gegebenenfalls revidieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

LV- LV- Status
Nr. . Leh l | i -
r e Form ehrveranstaltung (P/WP) Prasenzzeit Selbst

(h)/SWS studium (h)




Theoretische Grundlagen und Metho-
la v .. den erziehungswissenschaftlicher WP 30h/2 SWS 105h
Argumentationsanalysen

Theoretische Grundlagen und Metho-
1b S .. den erziehungswissenschaftlicher WP 30h/2 SWS 105h
Argumentationsanalysen

Pddagogische Argumente in ausge-
2 S .. wahlten Debatten zu Erziehung und P 30h/2 SWS 105h
Bildung

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 1 wahlen die Studierenden entweder eine Vorlesung (1a) oder ein Seminar (1b). Fiir die
Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden in jedem Semester in der Regel mindestens zwei Veranstaltungen mit unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende jeweils eine wahlen kénnen bzw.
missen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewich-
sche tung
Anbindung an LV Nr. | Modulnote

MAP/ Art Dauer/

Nr. MTP Umfang

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
einer Simulation, eines Referates mit Ausar-
beitung oder einer miindlichen Priifung er-
bracht werden. In begriindeten Ausnahmefal-
len kann die Priifungsleistung durch eine an-
dere, gleichwertige Priifungsform erbracht
werden, die dem im Modul anvisierten Kom-
. . . RmA:

petenzerwerb entspricht. Die Entscheidung 20 Min. +
1 MAP | Uber das Vorliegen eines begriindeten Aus- ) 1 oder?2 100 %

. S . 10S.
nahmefalls obliegt der/dem jeweiligen Pri-
fenden.
Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welcheArten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Re-
gel eine Klausur angeboten. Die Studieren-
den kdnnen aus dem jeweils aktuellen Ange-
bot der Priifungsformen wahlen.

S: 30 Min.

mP: 30
Min.

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
. . . « . 1 oder 2
Es muss eine Studienleistung gemaf} § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. Die Studienleistung
gemaf’

istin der Veranstal-

1 Der/die jeweilige Lehrende gibt in der ersten Veranstaltungssitzung PO §8 tung zu erbringen, in

bekannt, welche Art der Studienleistungserbringung in seiner/ihrer | Abs. 6a . .
I . . . der nicht die Prii-

Lehrveranstaltung méglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem .

L . . . fungsleistung er-

jeweils aktuellen Angebot der Studienleistungsformen wéahlen. bracht wird

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1a oder 1b 1LP

(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP

Studienleistungen SLNr. 1 3LP




(und Selbststudium)

Priifungsleistungen
(und Selbststudium)

PLNr. 1 4P

Summe LP

9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

Bestehen des Moduls EW B1 sowie von 2 Modulen aus EW B2-EW B4

Regelungen zur Anwesenheit

keine

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Fiirdie Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden in jedem Semesterin der Regel
mindestens zwei Veranstaltungen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Fachbereich 06

Dr. Nicole Balzer Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Zwei-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaft & Bachelor Berufskolleg Er-
ziehungswissenschaft

Modulsprache(n)

deutsch

Modultitel englisch

Argumentation in education

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Theoretical foundations and methods of argumentation analysis
in education

LV Nr. 2: Pedagogical arguments in selected debates on education

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-
reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Lehren, Lernen und Unterricht (Pragmatischer Bereich)
Modulnummer EWB19

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 5+6

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Ziel dieses Moduls ist es, grundlegende Kenntnisse {iber Lerntheorien und die Praxis des Lehrens und des Unter-
richtens zu vermitteln sowie vertiefende Einblicke in Ansdtze und Befunde der Lehr-Lernforschung mit Bezug auf
die verschiedenen padagogischen Felder zu geben.

Lehrinhalte

Das Modul vermittelt pddagogisches Basiswissen und zielt auf die Befdhigung, in verschiedenen padagogischen
Handlungsfehlern Lernprozesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu initiieren. Wissenschaftliche The-
rien und empirische Befunde zum Lernen, Lehren und Unterrichten werden analysiert und reflektiert. AuBerdem
werden Herausforderungen der Leistungsforderung und -bewertung sowie alternative Moglichkeiten der Riickmel-
dungsgestaltung aufgezeigt. Dariiber hinaus werden zentrale didaktische Prinzipien erarbeitet und es wird die
didaktische Reflexions- und Begriindungsfahigkeit kultiviert. Fallbeispiele und Unterrichtsaufnahmen werden zur
Veranschaulichung der Inhalte eingesetzte. Zudem gibt es die Mdglichkeit der praktischen Erprobung der Gestal-
tung und Durchfiihrung von Unterricht und anderen Bildungsangeboten bzw. Lehr-Lernprozessen.

Lernergebnisse

Die Studierenden kennen Lerntheorien und relevante empirische Befunde zur Praxis des Lehrens und Unterrich-
tens und konnen diese mit Blick auf die Anwendbarkeit in schulischen und auBerschulischen Kontexten hin dis-
kutieren und reflektieren. Die Studierenden besitzen einen Uberblick iiber Ansétze und Modelle der Lehr-Lernfor-
schung und Didaktik, bezogen auf unterschiedliche Lebensalter, sowie iiber didaktisch-methodisches Handeln.
Sie lernen, in Form von Projektarbeit und Planspielen, Lern- und Bildungsangebote fiir unterschiedliche Ziel- und
Teilnehmergruppen zu konzeptionieren und zu gestalten. Sie verfiigen {iber ein addquates Methodenrepertoire
zur Gestaltung von Lehr-/Lernsituationen und haben die Fahigkeit zur selbstkritischen Reflexion des eigenen Han-
delns im Unterricht entwickelt.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

o o . Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\7;) Prasenzzeit Selbst-
s (h)/SWS studium (h)
1 \ /. Lehren, Lernen und Unterricht P 30h/2 SWS 105h
Theorien, Konzepte und Evaluation
2 S - von Lehre und Unterricht P 30h/2 SWS 105h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:




Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem Semester mindestens zwei Veranstaltungen mit unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten, von denen Studierende eine wahlen kdnnen bzw. miissen.

4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

Nr.

MAP/
MTP

Art

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori- Gewich-

sche

tung

Anbindung an LV Nr. | Modulnote

MAP

Es muss eine Priifungsleistung gemafl § 8
Abs. 6 der Priifungsordnung entwederin Form
eines Portfolios, einer Klausur oder eines Re-
ferates mit Ausarbeitung erbracht werden. In
begriindeten Ausnahmefdllen kann die Prii-
fungsleistung durch eine andere, gleichwer-
tige Priifungsform erbracht werden, die dem
im Modul anvisierten Kompetenzerwerb ent-
spricht. Die Entscheidung {iber das Vorliegen
eines begriindeten Ausnahmefalls obliegt
der/dem jeweiligen Priifenden.

Der/die jeweilige Priifer/in gibt in der Veran-
staltungsankiindigung bekannt, welcheArten
der Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr
moglich sind. In Vorlesungen wird in der Re-
gel eine Klausur angeboten. Die Studieren-
den kdnnen aus dem jeweils aktuellen Ange-
bot der Priifungsformen wahlen.

P:15S.

K: 90 Min.

RmA:
20 Min. +
10S.

1 oder2

100 %

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
1 oder?2
Es muss eine Studienleistung gemafs § 8 Abs. 6a der Priifungsord-
nung erbracht werden. emiR Die Studienleistung
Der/die jeweilige Lehrende gibt in der ersten Veranstaltungssitzung 8 istin der Veranstal-
1 . . . . - . PO §8 . .
bekannt, welche Art der Studienleistungserbringung in seiner/ihrer Abs. 62 tung zu erbringen, in
Lehrveranstaltung moéglich sind. Die Studierenden kénnen aus dem ’ der nicht die Prii-
jeweils aktuellen Angebot der Studienleistungsformen wéhlen. fungsleistung er-
bracht wird.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNT. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen

wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

Voraussetzungen




Modulbezogene Teilnah-

Bestehen des Moduls EW B1 sowie von 2 Modulen aus EW B2-EW B4
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit keine

7 Angebot des Moduls

Die Lehrveranstaltung 1 (Vorlesung) wird mindestens einmal je Studien-
Turnus/Taktung jahr angeboten. Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in der Regel in jedem
Semester mindestens zwei Veranstaltungen angeboten.

Fachbereich 06
Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Vera Busse Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gingen i

Modulsprache(n) deutsch

Modultitel englisch Teaching, learning and instruction

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Teaching, learning and instruction

komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Theories, concepts and evaluation of teaching and instruction

9 Sonstiges

Erwartet werden die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls sowie die Vor- und Nachbe-
reitung der Veranstaltungsinhalte.




Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Abschlussmodul
Modulnummer EW B20
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 6
Leistungspunkte (LP) 12 LP
Workload (h) insgesamt 360h
Dauer des Moduls 1 Semester
Status des Moduls (P/WP) P
2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul dient zur Vorbereitung und Anfertigung der Abschlussarbeit.

Lehrinhalte

Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein erziehungswissenschaftliches Problem
mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Das Thema der Ba-
chelorarbeit wird in enger Absprache mit dem gewéahlten Betreuer/der Betreuerin entwickelt und definiert. Es soll
aus einem der bereits studierten Module stammen.

Lernergebnisse

Durch eine erfolgreich absolvierte Bachelorarbeit zeigt der/die Studierende seine Fahigkeit zur selbststandigen
wissenschaftlichen Problembearbeitung, zur Einhaltung wissenschaftlicher Standards sowie zur Reflexion und kri-
tischen Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

W W . Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\7;) Prdsenzzeit Selbst-
g (h)/SWS studium (h)
1 .. ./. Bachelorarbeit P . 360h
Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:
Fiir das Thema der Bachelorarbeit haben die Studierenden ein Vorschlagsrecht.
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mtang Anbindung an LV Nr. | Modulnote
1 THES Ejﬁgelorarbelt gemadf} § 10 der Priifungsord- gemaf J. 100%




PO §10
(max. 40
Seiten)

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 12/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. | Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
Joo| ..
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme / /
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) E e
Studienleistungen / /
(und Selbststudium) o o
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 121P
Summe LP 12 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

Bestehen der Module EW B1 bis EW B8, eines der Module EW B9a-EW B13a,
eines der Module EW B9b-13b, mind. einer Leistung in einem Modul des Prag-

mevoraussetzungen matischen Bereichs sowie des Moduls, dem die Bachelorarbeit thematisch
zugeordnet ist.
Regelungen zur Anwesenheit keine
7 Angebot des Moduls
Turnus/Taktung jedes Semester
Fachbereich 06
Modulbeauftragte*r/FB der/die jeweilige Betreuende Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften
8 Mobilitdt/Anerkennung
Verwendbarkeit in anderen Studien- )
gdngen
Modulsprache(n) deutsch
Modultitel englisch Graduation module

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

Bachelor thesis

Sonstiges




Anhang 3: Modulhandbuch Module anderer Facher (MaF)

AFla Kirchen- und Theologiegeschichte (Modul anderer Ficher: Evangelische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul WP1: Kirchen- und Theologiegeschichte
(Modul anderer Facher: Evangelische Theologie)

Modulnummer AFla

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Ziel des Moduls besteht in der Vermittlung von fachlichen und methodischen Grundlagenkenntnissen in den
Fachern Kirchen- und Theologiegeschichte.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die wissenschaftliche Arbeit der Kirchen- und Theologiegeschichte ein, indem es zentrale The-
men der Geschichte der Kirchen und des Christentums sowie der Theologie behandelt. Zu diesen Themen zdhlen
etwa die theologischen Auseinandersetzungen aus dem 2. und 3. Jahrhundert (Kanonbildung, Christologie), die
Kirchenvater, die Reformationsgeschichte und die neuzeitliche Kirchengeschichte.

Lernergebnisse

Das Basismodul Kirchen- und Theologiegeschichte dient dazu ein Bewusstsein fiir die Geschichtlichkeit von Kirche
und den Zusammenhang zwischen der Kirchen- und Theologiegeschichte und den jeweiligen kulturellen, gesell-
schaftlichen und politischen Gegebenheiten zu schaffen. Die Studierenden kdnnen so wichtige Texte und Themen
der Kirchen- und Theologiegeschichte historisch einordnen, theologisch erschlieen und einen theologischen Er-
trag aus der Arbeit an diesen Texten extrahieren. In der tiberfachlichen Perspektive erwerben die Studierenden
kulturhermeneutische Kompetenz und werden in die Lage versetzt, geschichtliche und kulturelle Wandlungspro-
zesse zu identifizieren und zu analysieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;-tegorie :;Z;m Lehrveranstaltung (SFE?\tAl/J;) Prdsenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 Vv Kirchengeschichte im Uberblick WP 30h/2 SWS 90h
Vv Theologiegeschichte im Uberblick WP 30h/2 SWS 90h
3 S Prpse- Kirchengeschichte P 30h/2 SWS 120h
minar

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden wahlen, ob sie die Veranstaltungen LV 1 oder LV 2 besuchen. Fiir die Lehrveranstaltung LV 3 wer-
den in jedem Semester verschiedene Veranstaltungen angeboten.




4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisa- Gewichtung
MAP .
Dauer/ Um- torische Modulnote
Nr. |/ Art .
MTP fang Anbindung an
LV Nr.
1 MAP | Klausur (K) K: 90 Min. 1 oder?2 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

Nr. | Art

ggf. organisatori-
Dauer/ Umfang sche
Anbindung an LV Nr.

1 Proseminararbeit 15.-20 3

Seiten

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 oder LV Nr. 2 1LP

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP

Studienleistungen

(und Selbststudium) SLNr.1 3LP

Priifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNr.1 4LP

Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

In den Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht (mit Ausnahme des
Klausurtermins); den Studierenden steht es frei, sich die vermittelten Inhalte
im Selbststudium zu erarbeiten. Im Seminarwerden hingegen Texte, Ubungs-
wege und Anwendungen diskutiert und gemeinsam erprobt; die Fahigkeit zur
konstruktiven Kritik und Selbstkritik, zur strukturierten Analyse und zum the-
menorientierten strukturierten kirchen- und theologiegeschichtlichen sowie
zum religionswissenschaftlichen Diskurs werden durch die Anleitung und
Moderation des bzw. der Lehrenden eingeiibt. Die kommunikativen Kompe-
tenzen, die hierbei erworben werden, kénnen nicht im Selbststudium erlangt
werden. Praktische Ubungen bilden einen wesentlichen Bestandteil der se-
minaristischen Lehrveranstaltung dieses Moduls, daher besteht dort Anwe-
senheitspflicht. Bei Anwesenheitspflicht diirfen Studierende in der Regel
nicht mehr als zweimal fehlen. Uber Ausnahmen entscheidet die/der Leh-
rende.

7 Angebot des Moduls




Die LV 1 wird i.d.R. im Wintersemester, die LV 2 im Sommersemester an-
Turnus/Taktung geboten. Fiir die Lehrveranstaltung LV 3 werden in jedem Semester ver-
schiedene Veranstaltungen angeboten.

FBO1 Evangelisch-
Theologische Fakultat

Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Holger Strutwolf

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n) Deutsch

History of church, theology and religion (module of other subjects:

Modultitel englisch Protestant theology)

LV Nr. 1: Church history at an overview

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 2: History of theology at an overview

komponenten aus Feld 3

LV Nr. 3: Church history

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Die regelmdfiige Vor- und Nachbereitung der Se-
minarsitzungen wird vorausgesetzt. Das Modul erstreckt sich iiber zwei Semester. Studierende miissen sich
fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen tiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF1b Systematische Theologie (Modul anderer Facher: Evangelische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Systematische Theologie (Modul anderer Facher: Evangelische Theologie)
Modulnummer AF1b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4+5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Ziel des Moduls besteht in der Vermittlung von fachlichen und methodischen Grundlagenkenntnissen im
Fach Systematische Theologie.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die wissenschaftliche Arbeit der Systematischen Theologie ein, indem es die Grundlagen der
Dogmatik und Ethik vermittelt, wobei das christliche Reden von Gott sowie ausgewdhlte ethische Themen der Ge-
genwart im Vordergrund stehen. Im Sinne exemplarischen Lernen kann dabei ein Schwerpunkt in der Dogmatik
oder Ethik gebildet werden.

Lernergebnisse

Die Studierenden werden im Bereich der Dogmatik zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Glaubensinhal-
ten herausgefordert und angeleitet. Zudem findet in den Veranstaltungen der theologischen Ethik eine theologi-
sche Reflexion auf die Grundlagen des Handelns statt, wodurch die Studierenden die Kompetenzen erwerben, sich
selber methodisch abgesichert mit Fragen der Ethik zu befassen. Die Studierenden kénnen daher wichtige Texte
und Themen der Dogmatik und Ethik systematisch-theologisch einordnen und inhaltlich erschliefien. In der {iber-
fachlichen Perspektive erwerben die Studierenden analytische Kompetenz und schérfen ihre Fahigkeit, Begriffsdis-
tinktionen vorzunehmen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

v v - Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/JFf) Prasenzzeit Selbst-

8 (h)/SWS studium (h)
la Vv .. Grundfragen der Ethik WP 30h/2 SWS 120h
1b v .. Grundfragen der Dogmatik WP 30h/2 SWS 120h
)2 S Prpse- S.emma.rzur Systematischen Theolo- WP 30h/2 SWS 90h

minar | gie (Ethik)
b S Prpse- S.emmar zur.Systematlschen Theolo- WP 30h/2 SWS 90h
minar | gie (Dogmatik)

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:




Die Studierenden belegen eine Vorlesung und ein Seminar. Sie miissen aus jedem Bereich (Ethik und Dogmatik)
eine LV wihlen (1a und 2b oder 1b und 2a).

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
ggf. organisatori- Gewich-
Nr. m¢§/ Art Baufer/ sche Anbindung tung
mians an LV Nr. Modulnote
1 MAP | Klausur 90 Min. laoder1b 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.
1 Proseminararbeit 15 Seiten 2a bzw. 2b
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1a/b 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2a/b 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLAr1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr. 1 4Lp
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

In den Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht; den Studierenden
steht es frei, sich die vermittelten Inhalte im Selbststudium zu erarbeiten. Im
Seminar werden hingegen Texte, Ubungswege und Anwendungen diskutiert
und gemeinsam erprobt; die Fahigkeit zur konstruktiven Kritik und Selbstkri-
tik, zur strukturierten Analyse und zum themenorientierten strukturierten sys-
tematisch-theologischen Diskurs werden durch die Anleitung und Modera-
tion des bzw. der Lehrenden eingeiibt. Die kommunikativen Kompetenzen,
die hierbei erworben werden, konnen nicht im Selbststudium erlangt werden.
Praktische Ubungen bilden einen wesentlichen Bestandteil der seminaristi-
schen Lehrveranstaltung dieses Moduls, daher besteht dort Anwesenheits-
pflicht.

Bei Anwesenheitspflicht diirfen Studierende in der Regel nicht mehr als zwei-
mal fehlen. Uber Ausnahmen entscheidet die/der Lehrende.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die LV 1a und 2b werden in der Regel nurim Sommersemester und die LV
1b und 2ain der Regel nur im Wintersemester angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

FB 01 Evangelisch-

Prof. Dr. Anne Kafer Theologische Fakultat




8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) Deutsch
Modultitel englisch Systematic theology (module of other subjects: protestant theology)

LV Nr. 1a: Basic questions of ethics

. . LV Nr. 1b: Basic questions of dogmatics
Englische Ubersetzung der Modul-

LV Nr. 2a: Seminar on systematic theology (ethics)

komponenten aus Feld 3
. LV Nr. 2b: Seminar on systematic theology (dogmatics)

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Die regelmédfiige Vor- und Nachbereitung der Se-

minarsitzungen wird vorausgesetzt. Das Modul erstreckt sich liber zwei Semester. Studierende miissen sich
fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen tiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF1c Religionspddagogik (Modul anderer Ficher: Evangelische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Religionspadagogik (Modul anderer Facher: Evangelische Theologie)
Modulnummer AFlc

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4o0der4+5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Ziel des Moduls besteht in der Vermittlung von fachlichen und methodischen Grundlagenkenntnissen in Reli-
gionspddagogik/Fachdidaktik.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die wissenschaftliche Arbeit der Religionspddagogik ein, indem es grundlegend geschichtlich,

empirisch und didaktisch zu Grundfragen der Theorie christlicher, kirchlicher und religioser Bildung, Erziehung
und Sozialisation informiert.

Lernergebnisse

Die Studierenden werden sich der Besonderheiten des Religionsunterrichts bewusst und kdnnen schulischen Reli-
gionsunterricht bildungs-, erziehungs- und sozialisationstheoretisch beurteilen. In der iiberfachlichen Perspektive
vertiefen die Studierenden durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen empirischen und sozialwissenschaft-
lichen Methoden ihre wahrnehmungswissenschaftliche Kompetenz.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

W W . Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\7;) Prasenzzeit Selbst- stu-
g (h)/SWs dium (h)
1 v . E:Eﬂjhrung in die Religionspadago- p 30h/2 SWS 120h
5 S Prpse- E|r1fuhrung in die Unterrichtsvorbe- p 30h/2 SWS 90h
minar | reitung

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)




. i i- Gewich-
MAP/ Daer/ ggf. organisatori ewic
Nr. MTP Art Umf sche tung Mo-
mrang Anbindung an LV Nr. | dulnote
1 MAP | Klausur (K) K: 90 min. 1 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. | Art Bauer/ sche
m- Anbindung an LV Nr.
fang
1 Proseminararbeit 15 Seiten 2

5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLAr1 3LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

In der Vorlesung besteht keine Anwesenheitspflicht; den Studierenden steht
es frei, sich die vermittelten Inhalte im Selbststudium zu erarbeiten. Im Semi-
nar werden hingegen Texte, Ubungswege und Anwendungen diskutiert und
gemeinsam erprobt; die Fahigkeit zur konstruktiven Kritik und Selbstkritik,
zur strukturierten Analyse und zum themenorientierten religionspddagogi-
schen Diskurs werden durch die Anleitung und Moderation des bzw. der Leh-
renden eingeiibt. Die kommunikativen Kompetenzen, die hierbei erworben
werden, kénnen nicht im Selbststudium erlangt werden. Praktische Ubungen
bilden einen wesentlichen Bestandteil des Seminars und der Ubung dieses
Moduls, daher besteht dort Anwesenheitspflicht.

Bei Anwesenheitspflicht diirfen Studierende in der Regel nicht mehr als zwei-
mal fehlen. Uber Ausnahmen entscheidet die/der Lehrende.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Lehrveranstaltung LV 1 ist eine Pflichtveranstaltung und findet in der
Regel im Wintersemester statt, LV 2 findet in der Regel in jedem Semester
statt.

Modulbeauftragte*r/FB

FBO1 Evangelisch-

Prof. Dr. Antje Roggenkamp Theologische Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

Religious education (module of other subjects: Protestant theology)

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Introduction to religious education

LV Nr. 2: Introduction to lesson preparation




Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Die regelmafige Vor- und Nachbereitung der Se-
minarsitzungen wird vorausgesetzt. Studierende miissen sich fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen
iber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF 1d Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie (Modul anderer Ficher: Evangelische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie (WP2)
Modulnummer AF1d

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Ziel des Moduls besteht in der Vermittlung von fachlichen und methodischen Grundlagenkenntnissen in den
Fachern Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie.

Lehrinhalte

Das Modul fiihrt in die wissenschaftliche Arbeit der Religionswissenschaft und Interkulturellen Theologie ein, in-
dem es einen Uberblick iiber wichtige Religionen der Gegenwart gibt und in das methodisch kontrollierte Studium
anderer Religionsgemeinschaften einfiihrt.

Lernergebnisse

Die Studierenden kennen wichtige religiose und konfessionelle Strémungen der Gegenwart und kénnen metho-
disch reflektiert Texte und Themen der Religionswissenschaft und Interkulturellen Theologie sowie des Judentums
und der Okumenik im Sinne des interreligivsen bzw. skumenischen Dialogs erschlieBen. Sie gewinnen Klarheit
dariiber, was es bedeutet, sich in einer pluralistischen Gesellschaft einer bestimmten Religion zuzuordnen und
zugleich mit Angehdorigen anderer Religionsgemeinschaften in Dialog zu treten. In der iberfachlichen Perspektive
erwerben die Studierenden kulturhermeneutische Kompetenz und werden in die Lage versetzt, religiose Einfliisse
zu identifizieren und in ihrer gesellschaftlichen Wirkung zu analysieren. Sie werden dadurch befahigt, am gesell-
schaftlichen Diskurs teilnehmen zu kdnnen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;-tegorie ;X;m Lehrveranstaltung (S;;‘w;) Prasenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 i VL Rel|g|0n5W|sse.nschaft und Interkul- p 30h/2 SWS 120h
turelle Theologie
2 ) Pros. Religionswissenschaft P 30h/2 SWS 90h

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

..




4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisa- Gewichtung
MAP R
Dauer/ Um- torische Modulnote
Nr. | / Art .
MTP fang Anbindung an
LV Nr.
1 MAP | Klausur (K) K: 90 Min. 1 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

Nr. | Art

ggf. organisatori-
Dauer/ Umfang sche
Anbindung an LV Nr.

15

1 Proseminararbeit . 2

Seiten

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LVNr. 1 1LP

(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP

Studienleistungen

(und Selbststudium) SLAr1 3LP

Priifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNr.1 4Lp

Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

In den Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht (mit Ausnahme des
Klausurtermins); den Studierenden steht es frei, sich die vermittelten Inhalte
im Selbststudium zu erarbeiten. Im Seminarwerden hingegen Texte, Ubungs-
wege und Anwendungen diskutiert und gemeinsam erprobt; die Fahigkeit zur
konstruktiven Kritik und Selbstkritik, zur strukturierten Analyse und zum the-
menorientierten strukturierten kirchen- und theologiegeschichtlichen sowie
zum religionswissenschaftlichen Diskurs werden durch die Anleitung und
Moderation des bzw. der Lehrenden eingeiibt. Die kommunikativen Kompe-
tenzen, die hierbei erworben werden, konnen nicht im Selbststudium erlangt
werden. Praktische Ubungen bilden einen wesentlichen Bestandteil der se-
minaristischen Lehrveranstaltung dieses Moduls, daher besteht dort Anwe-
senheitspflicht. Bei Anwesenheitspflicht diirffen Studierende in der Regel
nicht mehr als zweimal fehlen. Uber Ausnahmen entscheidet die/der Leh-
rende.

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Veranstaltungen zum Modul werden in der Regel in jedem Semester
angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

FBO1 Evangelisch-

Prof. Dr. Simone Sinn Theologische Fakultat




8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) Deutsch
Modultitel englisch Religious and Intercultural Studies

LV Nr. 1: Lecture: Religious and Intercultural Studies

Englische Ubersetzung der Modul-

e e £ ROl 3 LV Nr. 2: Introductory Seminar: Religious Studies

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Die regelmafiige Vor- und Nachbereitung der Se-

minarsitzungen wird vorausgesetzt. Das Modul erstreckt sich iiber zwei Semester. Studierende miissen sich
fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen tiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF2aIslam in Deutschland (Modul anderer Ficher: Monotheistische Religionen)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Islam in Deutschland (Modul anderer Facher: Monotheistische Religionen)
Modulnummer AF2a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iiber die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Islam in Deutsch-
land und fuihrt in aktuelle gesellschaftliche Diskurse, die den Islam betreffen, ein.

Lehrinhalte

Die Lehrveranstaltungen ,,Zeitgendssische Islamische Diskurse® bieten den Studierenden einen Uberblick iiber die
wichtigsten Stromungen und Vertreter des zeitgenossischen islamischen Denkens sowie die wichtigsten muslimi-
schen Philosophen der Neuzeit und Moderne und deren kritische Analyse. Dabei werden sowohl friihere Epochen
wie auch neuzeitliche Entwicklungen in gleichem Maf3e betrachtet. Aus Gender-Perspektive und mit groRem Bezug
zum modernen islamischen Diskurs werden die Studierenden an die Forschung zur Religion des Islam herangefiihrt.
Eine intensive diachrone und synchrone Auseinandersetzung verschiedener Quellen aus unterschiedlichen Gebie-
ten sind eine Grundlage, bestimmte in der Gesellschaft auftretende Phanomene wahrzunehmen und sie kritisch zu
hinterfragen.

Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Theorien von Geschlecht und zu Dimensionen des Geschlechterverhalt-
nisses (Gleichheit, Differenz, Hierarchie) in Geschichte und Gegenwart werden in diesem Rahmen stark beleuchtet.
In diesem Zusammenhang sollen in den Lehrveranstaltungen neue Konzepte ausdiskutiert werden und weiterent-
wickelt werden.

Lernergebnisse

Die Studierenden gewinnen einen Uberblick liber aktuelle gesellschaftliche Diskurse, die den Islam betreffen. Sie
kennen den neuesten Forschungsstand zum zeitgendssischen islamischen Diskurs und erlangen grundlegende
Kenntnisse iiber Theorien von Geschlecht und zu Dimensionen des Geschlechterverhiltnisses (Gleichheit, Diffe-
renz, Hierarchie). Sie sind fahig, neue Konzepte auszudiskutieren und sie weiterzuentwickeln. Sie erkennen den
wechselseitigen Einfluss zwischen Religion und Gesellschaft und ordnen diesen in den heutigen Kontext ein. Sie
sind in der Lage, einschldgige Fachquellen in einer fachlichen Beschaftigung mit ihnen zu kontextualisieren und
neue Forschungsfragen in diesem Bereich zu entwickeln.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)

LV- LV- Status = -
Nr. i Form Lehrveranstaltung P/WP) Prasenzzeit Selbst-

(h)/SWS studium (h)




1 \Y .. |

Zeitgendssische islamische Diskurse

30h/2SWS

90h

2 S ..

Zeitgendssische islamische Diskurse

30h/2SWS

120h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die LV2 werden verschiedene Veranstaltungen angeboten, aus denen die Studierenden wahlen kdnnen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mrang Anbindung an LV Nr. | Modulnote
1 MTP Protokoll 6 Seiten 1 50 %
Miindliche Priifung (M) in ,,Zeitgendssische is- M: o

2 MTP lamische Diskurse 11“ (S) 30 Min. 2 2%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.

1 Referat (R) im Seminar ,Zeitgendssische islamische Diskurse 11“ (R): 20 Min. 2
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 1LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 3LP
(und Selbststudium) PL Nr. 2 3LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

In der Regel werden in jedem Semester die vorgesehenen Lehrveranstal-

tungen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide

Zentrum fiir Islamische Theologie

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

Islam in Germany (module of other subjects: monotheistic religions)

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Contemporary islamic discourses |

LV Nr. 2: Contemporary islamic discourses Il




Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen tiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF2b Interkulturalitdt und Interreligiositdt (Modul anderer Ficher: Monotheistische Religionen)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Interkulturalitdat und Interreligiositat

Modul (Modul anderer Facher: Monotheistische Religionen)
Modulnummer AF2b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick und grundlegende Kenntnisse iiber die drei monotheistischen Weltreligionen
Judentum, Christentum und Islam.

Lehrinhalte

In den Veranstaltungen dieses Moduls wird insbesondere der Frage nach den historischen und gegenwartigen Ent-
wicklungen der jeweiligen Religion nachgegangen.

Lernergebnisse

Die Beschaftigung mit den drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam soll den Stu-
dierenden grundlegende Kenntnisse {iber diese Religionen vermitteln, um sie fiir interkulturelle und interreligitse
Zusammenhdnge zu sensibilisieren und zu eigenstdndiger Reflexion iiber eine multikulturelle und multireligiose
pluralistische Gesellschaft anzuregen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;-tegorie :;Z;m Lehrveranstaltung (SFE?\tAl/J;) Prasenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 Vv /. Einfiihrende Vorlesung P 30h/2 SWS 90h
2a \% .. Judische Studien WP 30h/2 SWS 120h
2b S /. Jidische Studien WP 30h/2 SWS 120h
3 Vv .. Zugdnge zur Orthodoxie WP 30h/2 SWS 120h
4 S .. Antijudaismus und Antisemitismus WP 30h/2 SWS 120h

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden absolvieren verpflichtend die im Winter- und im Sommersemester angebotene einfiihrende Vor-
lesung LV 1 (Prof. Dr. Kalisch). Zudem wahlen sie eine weitere Veranstaltung aus den Bereichen Judentum/Judaistik
(LV 2a / LV 2b) oder LV 4 (Institut fiir Jidische Studien) oder orthodoxes Christentum/orthodoxe Theologie (LV3;
Prof. Dr. Kattan)




4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatorische | Gewich-
Nr. MAP/ Art Daufer/ Anbindung an LVNr. | tung
AL L Modulnote
Ein ausfiihrliches Sitzungsprotokoll, Referat mit R
Thesenpapier/Ausarbeitung (R), mindliche Prii- 30 M
fung (M) oder Essay (E) M-m.
1 MTp [Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veranstal- 15 ZO.M' 1 40%
tungsankindigung fest, welche Arten der Pri- ’ mn.
. . .. . A, E:
fungsleistungserbringung bei ihm/ihr moglich
. 10-12S.
sind.
Referat mit Thesenpapier/Ausarbeitung (R), R:
miindliche Priifung (M) oder Essay (E) 30 Min
Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veranstal- M: ) 2a oder 2b 60%
2 MTP fungsankiindigung fest, welche Arten der Pri- - oder 3 oder 4 °
. . .. . A, 15-20 Min.
fungsleistungserbringung bei ihm/ihr moglich E.
sind. 10-12S.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LVNr. 1 1LP

(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2a, 2b, 3 oder 4 1LP

Prifungsleistungen PLNr. 1 3LP

(und Selbststudium) PL Nr. 2 4P

Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Vorlesung LV 1 (Prof. Dr. Kalisch) wird im Winter- und im Sommerse-
mester angeboten. Aus den Bereichen Judentum/Judaistik (LV 2a / LV 2b)
oder LV 4 (Institut fiir Jidische Studien) oder orthodoxes Christentum/or-
thodoxe Theologie (LV3; Prof. Dr. Kattan) werden in der Regel in jedem Se-
mester Veranstaltungen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Grundmann
Prof. Dr. Kalisch
Prof. Dr. Kattan

FB 09: Institut fiir Jidische Studien
FB 09: Centrum fir

Religiose Studien

FB 09: Professur flir Geistesge-
schichte im Vorderen Orient in
nachantiker Zeit




8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

Interculturality and interreligiousness (module of other subjects: monothe-
istic religions)

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Introductory lecture

LV Nr. 2a and 2b: Jewish religion

LV Nr. 3: Access to orthodoxy

LV Nr. 4: Antijudism and antisemitism

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Das Modul kann nurim Wintersemesterbegonnen
werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen iiber das Institut fiir Erzie-
hungswissenschaft anmelden.




AF3a Einfiihrung in die Grundfragen der Biblischen Theologie

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Einflihrung in die Grundfragen der Biblischen Theologie

Modul (Modul anderer Facher: Katholische Theologie)
Modulnummer AF3a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt eine Einfiihrung in die Grundfragen der biblischen Theologie.

Lehrinhalte

Die Bibel als ein Buch aus Biichern ist in zweigeteilter Auspragung tiberliefert — als eine Sammlung friihjidischer
bzw. frithchristlicher Schriften, die je auf ihre Weise die Botschaft des Gottes Israels und seine Zuwendung zu uns
Menschen zur Sprache bringen wollen: Das Alte Testament in seiner groen Breite an Texten und Entwiirfen, das
Neue Testament in seiner Konzentration auf Jesus von Nazareth. Angesichts der Spannweite der ihnen zugrunde
liegenden geschichtlichen Situationen wie kulturellen Horizonte entfaltet sich ihre Botschaft in unterschiedlichen
Auspragungen und Formen mit je eigenem Profil. Im Modul geht es um die alt- bzw. neutestamentliche Literaturge-
schichte als Basis fiir ein Verstehen der biblischen Schriften vor ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund, aber auch
um die Bedeutung dieser Schriften als Biicher von zwei Glaubensgemeinschaften, dem Judentum bzw. Christen-
tum.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind in der Lage,
e die Grundziige der biblischen Botschaft in ihrer alt- bzw. neutestamentlichen Auspragungdarzustellen,
e grundlegende Kenntnisse der Entstehung sowie der literarischen und theologischen Besonderheiten der
Buchgruppen des AT bzw. NT anzuwenden,
e die Entstehungsbedingungen der alt- bzw. neutestamentlichen Schriften in ihrem zeit- und religionsge-
schichtlichen Kontext in ihrer Bedeutung fiir das Verstehen biblischer Texte einzuschéatzen,
e Basiskategorien biblischer Hermeneutik zu definieren.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. k\;-tegorie :;Z;m Lehrveranstaltung (SFE?\t/\l/JFf) Prasenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 \% ./. Vorlesung zur Biblischen Theologie P 30h/2 SWS 90h
2 S .. Seminar zur Biblischen Theologie P 30h/2 SWS 120h




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die LV 2 werden thematisch verschiedene Veranstaltungen angeboten, von denen Studierende eine wahlen
kdnnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mrang Anbindung an LV Nr. | Modulnote
Klausur (K) oder miindliche Priifung (M) K:
Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 120 Min
1 MTP | staltungsankiindigung fest, welche Arten der M: ’ 1 40 %
Prifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- .
. . 20 Min.
lich sind.
Hausarbeit (H) oder Referat mit Thesenpapier "
& Ausarbeitung (R) oder miindliche Priifung )
10-12S.
(M) R: 30 Min.
2 MTP | Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 2 60 %
. & 10S.
staltungsankiindigung fest, welche Arten der M:
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- .
. . 20 Min.
lich sind.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 3LP
(und Selbststudium) PL Nr. 2 4P
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6

Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die LV 1 und die LV 2 werden in der Regel sowohlim Winter- als auch im
Sommersemester angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Mathias Gerstorfer, Dipl.-Theol.

FB 02: Katholisch-
Theologische Fakultat

8

Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen




Modulsprache(n) Deutsch

Introduction to the basic questions of biblical theology (module of other

AT Gl subjects: catholic theology)

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Lecture on biblical theology

komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Seminar on biblical theology

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen iiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF3b Einfiihrung in die Grundfragen der Historischen Theologie

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Modul Einflihrung in die Grundfragen der Historischen Theologie
Modulnummer AF3b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt eine Einfiihrung in die Grundfragen der historischen Theologie und gibt einen Einblick in die
zentralen Epochen und Themen der Kirchen- und Theologiegeschichte.

Lehrinhalte

Es soll einen Einblick in die zentralen Epochen und Themen der Kirchen- und Theologiegeschichte geben sowie die
Kenntnis grundlegender Daten und Ereignisse und die Fahigkeit zum Umgang mit Quellen vermitteln. Historisch-
hermeneutisch geht es darum, die historische Bedingtheit der je konkreten Gestalt von Christentum und Kirche
bewusst zu machen und die dabei wirksamen geschichtlichen Prozesse zu verstehen. Aufierdem soll die Bedeu-
tung der Kirchengeschichte fiir das Ganze der Theologie deutlich werden.

Lernergebnisse

Die Studierenden haben einen Uberblick iiber die Epochen und zentrale Ereignisse der Kirchen- und Theologiege-
schichte sowie ein Verstdndnis fiir historische Entwicklungen. Sie sind fahig zu historisch-hermeneutischer Refle-
xion, haben Grundkenntnisse im Umgang mit historischen Quellen ebenso wie in den historischen Hilfswissen-
schaften und kénnen die Kirchengeschichte im Rahmen einer theologischen Erkenntnislehre einordnen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;:[egorie II;Z;m Lehrveranstaltung (SI;[?&;;) Prasenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 v .. Vorlesung zur Historischen Theologie P 30h/2 SWS 90h
2 S /. Seminar zur Historischen Theologie P 30h/2 SWS 120h

Wahlméglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die LV 2 werden in jedem Semester verschiedene Veranstaltungen angeboten, von denen Studierende eine
wdhlen konnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/
Nr. MTP Art

Gewich-
tung

Dauer/
Umfang

ggf. organisatori-
sche




Anbindung an LV Nr. | Modulnote

Klausur (K) oder miindliche Priifung + Pflicht-

lektiire (M) K:

1 MTP Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 120 Min. 40 %
staltungsankiindigung fest, welche Arten der M: °
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr még- 20 Min.
lich sind.

Hausarbeit (H) oder Referat mit Thesenpapier H:
Ausarbeitung (R) oder miindliche Priifung (M) )
. - . . . 10-12S.
Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- R: 30 Min
2 MTP | staltungsankiindigung fest, welche Arten der : ) 60 %
. . . L. R o & 10S.
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- M:
lich sind. 20 Min.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr Art Bauer/ cche
m- Anbindung an LV Nr.
fang
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen (und PLNr. 1 3LP
Selbststudium) PL Nr. 2 4 LP
Summe LP 9 LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die

dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

s e Die LV1 wird in der Regel nur im Sommersemester angeboten, fiir die LV 2
g werden in jedem Semester verschiedene Veranstaltungen angeboten.
Prof. Dr. Dr. Alfons Fiirst .
Modulbeauftragte*r/FB Mathias Gerstorfer-Harbecke, FB 0.2' Kathohsclj-
. Theologische Fakultat
Dipl.-Theol.
8 Mobilitdt/Anerkennung
Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen
Modulsprache(n) Deutsch

Modultitel englisch

Introduction to the basic questions of historical theology (module of other
subjects: catholic theology)

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Lecture on historical theology

komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Seminar on historical theology

9 Sonstiges




Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen iiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF3c Einfithrung in die Grundfragen der Systematischen Theologie (Modul anderer Ficher: Katholische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Einflihrung in die Grundfragen der Systematischen Theologie
(Modul anderer Facher: Katholische Theologie)

Modulnummer AF3c

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt eine Einfiihrung in die Grundfragen der Systematischen Theologie und gibt einen Einblick in
die inhaltliche Vielfalt, methodische Komplexitdt und Einheit der Theologie.

Lehrinhalte

Ziel dieses Moduls ist es, zu verstehen, wie die biblische Botschaft des AT und des NT und der {iberlieferte christ-
liche Glaube angesichts der Herausforderungen der Gegenwart jeweils neu als ein Ganzes zu formulieren und seine
ethischen Konsequenzen aufzuweisen sind. Dazu sind die wichtigsten philosophischen und kulturellen Stromun-
gen der Zeit ebenso zur Kenntnis zu nehmen wie die Glaubenserfahrungen, die sich in die Geschichte der Theologie
in dogmatisch verbindlichen Formulierungen niedergeschlagen haben. Eine besondere Aufgabe der Systemati-
schen Theologie ist es, die Einheit der Theologie in der Differenziertheit ihrer Ausdrucksformen, Methoden und
Disziplinen zu erschliefBen.

Dieses Modul stellt eine Einfiihrung in die Grundfragen der systematischen Theologie dar.

Lernergebnisse

Die Studierenden erwerben Kenntnisse tiber die inhaltliche Vielfalt, methodische Komplexitdt und die Einheit der
Theologie; sie kennen die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens und ihrer geschichtlichen Entfaltung, auch
in 6kumenischer Perspektive. Sie sind fahig zur eigenstdndigen Durchdringung und Darstellung zentraler Glau-
bensinhalte und ethischer Normen sowie zur Verortung von Teilproblemen im Horizont des Ganzen des Glaubens
und der Theologie sowie zum theologischen Diskurs im Spannungsfeld von Vernunft und Glaube.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

W W - Workload (h)
Nr. Ka-tegorie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/J;) Prisenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 v /. ?/Oogril:sung zur Systematischen Theo- p 30h/2 SWS 90h
i ischen Theolo-
5 S 7. :ieemlnar zur Systematischen Theolo p 30h/2 SWS 120h

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die LV 2 werden in jedem Semester verschiedene Veranstaltungen angeboten, von denen Studierende eine
wahlen kdnnen bzw. miissen.




4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung Mo-
LIS Anbindung an LV Nr. | dulnote
Klausur (K) oder miindliche Priifung (M) K:
Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 120 Min
1 MTP | staltungsankiindigung fest, welche Arten der M: ’ 1 40 %
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- "
. . 20 Min.
lich sind.
Hausarbeit (H) oder Referat mit Thesenpapier "
& Ausarbeitung (R) oder miindliche Priifung )
10-12S.
(M) R: 30 Min.
2 MTP | Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 2 60 %
. & 10S.
staltungsankiindigung fest, welche Arten der M:
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- .
. . 20 Min.
lich sind.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen (und PLNr. 1 3LP
Selbststudium) PLNr. 2 4P
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die LV1 wird in der Regel nurim Sommersemester angeboten, fiir die LV 2
werden in jedem Semester verschiedene Veranstaltungen angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Dr. Antonio Autiero
Mathias Gerstorfer, Dipl.-Theol.

FB 02: Katholisch-
Theologische Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

other subjects: catholic theology)

Introduction to the basic questions of systematic theology (module of

LV Nr. 1: Lecture on systematic theology




Englische Ubersetzung der Modul-

T e Bl 5 LV Nr. 2: Seminar on systematic theology

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen tiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF3d Einfiihrung in die Grundfragen der Praktischen Theologie (Modul anderer Ficher: Katholische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Einflihrung in die Grundfragen der Praktischen Theologie

Modul
odu (Modulanderer Facher: Katholische Theologie)
Modulnummer AF3d
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5
Leistungspunkte (LP) 9LP
Workload (h) insgesamt 270h
Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt eine Einfiihrung in die Grundfragen der praktischen Theologie und in das Studium der Theo-
logie aus der Perspektive Praktischer Theologie.

Lehrinhalte

Dieses Modul stellt eine Einfiihrung in die Grundfragen der praktischen Theologie dar. Ziele dieses Moduls sind die
Einflihrung in das Studium der Theologie aus der Perspektive Praktischer Theologie und die Grundlegung der wei-
teren praktisch-theologischen Studien. Innerhalb des Moduls wird die Vielfalt christlich motivierten und gedeute-
ten Handelns in derKirche und Gesellschaft thematisiert und die Weisen, wie dieses Handeln von den unterschied-
lichen praktischtheologischen Disziplinen (Liturgiewissenschaft, Kirchenrecht, Christliche Sozialwissenschaften,
Missionswissenschaft, Pastoraltheologie, Religionspddagogik) methodisch reflektiert wird. Das Modul vermittelt
elementares praktisch-theologisches Wissen und stellt die Zusammenhdnge her. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf den Grundfragen religioser Erziehung und Bildung.

Lernergebnisse

Die Studierenden kennen Konzepte zu einem theologisch verantworteten Handeln und kdénnen diese hinsichtlich
ihrer Bedeutung fiir spatere Berufsfelder reflektieren. Sie sind in der Lage, geschichtliche Grundziige und inhaltli-
che Grundfragen der praktisch-theologischen Disziplinen zu benennen, zu erldutern und deren spezifischen Beitrag
zur Begriindung und Qualifizierung christlichen Handeln einzuordnen. Sie kdnnen unterschiedliche methodologi-
sche Profile der Praktischen Theologie darlegen und exemplarisch auf konkrete Aufgaben- und Handlungsfelder
tibertragen und sind fahig, elementare Fragestellungen und Wissenshestdnde der praktisch-theologischen Einzel-
disziplinen auf ihre Relevanz fiir religioses Lehren und Lernen in schulischen und auBerschulischen Kontexten hin
zu befragen, einzuordnen und einzuschatzen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)
Nr. k\;-tegorie :;Z;m Lehrveranstaltung (SFE?\t/\l/JFf) Prasenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 \% ./. Vorlesung zur Praktischen Theologie P 30h/2 SWS 90h
2 S /. Seminar zur Praktischen Theologie P 30h/2 SWS 120h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester verschiedene Veranstaltungen angeboten, von denen Stu-
dierende eine wadhlen kdnnen bzw. miissen.




4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung Mo-
LIS Anbindung an LV Nr. | dulnote
Klausur (K) oder miindliche Priifung (M) K:
Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 120 Min
1 MTP | staltungsankiindigung fest, welche Arten der M: ’ 40 %
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- "
. . 20 Min.
lich sind.
Hausarbeit (H) oder Referat mit Thesenpapier "
& Ausarbeitung (R) oder miindliche Priifung )
10-12S.
(M) R: 30 Min.
2 MTP | Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 60 %
. & 10S.
staltungsankiindigung fest, welche Arten der M:
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- .
. . 20 Min.
lich sind.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 3LP
(und Selbststudium) PLNr. 2 4LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Veranstaltungen angeboten.

Die Lehrveranstaltung 1 wird in der Regel nurim Wintersemester angebo-
ten, fiir die Lehrveranstaltung 2 werden in jedem Semester verschiedene

Modulbeauftragte*r/FB

Prof. Dr. Reinhard Feiter Ma-
thias Gerstorfer, Dipl.-Theol.

FB 02: Katholisch-
Theologische Fakultat

8 Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

subjects: catholic theology

Introduction to the basic questions of practical theology (module of other




Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Lecture on practical theology

komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Seminar on practical theology

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen iiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF3e Finfithrung in die Philosophischen Grundfragen der Theologie (Modul anderer Ficher: Katholische Theologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Einfiihrung in die Philosophischen Grundfragen der Theologie (Modul anderer Facher:

Modul Katholische Theologie)
Modulnummer AF3e
1 Basisdaten
Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5
Leistungspunkte (LP) 9LP
Workload (h) insgesamt 270h
Dauer des Moduls 2 Semester
Status des Moduls (P/WP) WP
2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt eine Einfiihrung und Kenntnisse in die philosophischen Grundfragen der Theologie.

Lehrinhalte

Dieses Modul stellt eine Einfiihrung in die philosophischen Grundfragen der Theologie dar. Es soll zum einen ver-
stehen lassen, wie Vernunft und Glaube, Philosophie und Theologie ineinandergreifen und warum zu christlicher
Theologie konstitutiv die Rechenschaft iber den Glauben auf dem Forum der Vernunft gehort. In einem ersten
Durchgang durch alle zentralen systematischen Problembereiche Philosophischer Grundfragen der Theologie soll
diese Verhdltnishestimmung konkretisiert werden. Darauf aufbauend wird das fiir Theologie unabdingbare elemen-
tare Instrumentarium erkenntnistheoretischen, medienphilosophischen, hermeneutischen, ethischen und dstheti-

schen Denkens erschlossen und jeweils an einschlagigen theologischen Fragestellungen so erprobt, dass dadurch
eine Motivation zur Ausbildung eines erstpersénlichen philosophischen Denkens entsteht.

Lernergebnisse

Die Studierenden kennen die zentralen Modelle des Verhdltnisses von Vernunft und Glaube in Geschichte und Ge-
genwart, haben elementare Kenntnis aller systematischen Themenkreise philosophischer Grundfragen erworben
und kdnnen ihren inneren Zusammenhang rekonstruieren. Sie sind in der Lage, Profile der theoretischen und der
praktischen Vernunft sowie das Problem ihrer Einheit zu erldutern und fahig, die Grundvollziige von Kritik und Kom-
munikation, von Verstehen und Handeln als Leitmotive philosophischer Reflexion zu explizieren und auftheologi-
sche Gehalte zu beziehen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
W W . Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/JFf) Prdsenzzeit Selbst-
g (h)/SWS studium (h)
Vorlesung zu den philosophischen
! v - Grundfragen der Theologie P 30h/2 SWS .
Seminar zu den philosophischen
2 s 1. Grundfragen der Theologie P 30h/2 SWS 120h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:




Fiir die Lehrveranstaltung 2 stehen verschiedene Veranstaltungen zur Wahl, von denen Studierende eine absolvie-
ren kdnnen bzw. miissen.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung Mo-
AFELES Anbindung an LV Nr. | dulnote
Klausur (K) oder miindliche Priifung (M) K:
Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 120 Min
1 MTP | staltungsankiindigung fest, welche Arten der M: ) 1 40 %
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- "
. . 20 Min.
lich sind.
Hausarbeit (H) oder Referat mit Thesenpapier H:
& Ausarbeitung (R) oder miindliche Priifung )
10-12S.
(M) R: 30 Min.
2 MTP | Der/die jeweilige Priifer/in legt in der Veran- 2 60 %
L & 10S.
staltungsankiindigung fest, welche Arten der M:
Priifungsleistungserbringung bei ihm/ihr mog- .
. . 20 Min.
lich sind.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 3LP
(und Selbststudium) PL Nr. 2 4P
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Die Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden in der Regel sowohl im Winter-
Turnus/Taktung .
als auch im Sommersemester angeboten.
Prof. Dr. Klaus Miiller
FB 02: Katholisch-
* . _—
Modulbeauftragte*r/FB Mathias Gerstorfer, Dipl.-Theol. Theologische Fakultat

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n) Deutsch




Introduction to the basic questions of practical theology (module of other

Modultitel englisch subjects: catholic theology

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Lecture on the basic philosophical questions of theology

komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Seminar on the basic philosophical questions of theology

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen iiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF4 Einfiihrung in die Kommunikationswissenschaft (Modul anderer Ficher: Kommunikationswissenschaft)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Einfiihrung in die Kommunikationswissenschaft (Modul anderer Ficher:

Modul Kommunikationswissenschaft)
Modulnummer AF4

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3 +4oder4+-5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iiber das Fach der Kommunikationswissenschaft und thematisiert Grundbe-
griffe, Modelle und Theorien von Kommunikation und Gesellschaft.

Lehrinhalte

Gegenstand sind einfiihrende wissenschaftliche Lehrveranstaltungen im Fach Kommunikationswissenschaft, die
im Kontext erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen geeignet scheinen. In den interdisziplindr angelegten
Lehrveranstaltungen werden Grundbegriffe, Modelle und Theorien von Kommunikation und Gesellschaft vermittelt.
Ferner erhalten die Studierenden je nach Wahl der Lehrveranstaltung einen Uberblick das Forschungsfeld der stra-
tegischen Kommunikation, der Journalismusforschung sowie der Rezeptionsforschung.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind mit dem Selbstverstandnis und den Forschungsfeldern im Fach Kommunikationswissen-
schaft vertraut und kdnnen die grundlegenden Begriffe, die zentralen theoretischen Konzepte und mafigeblichen
Theorien des Faches differenzieren und empirischen Phanomenen der sozialen Realitdt zuordnen. Sie kénnen zent-
rale Begriffe der Kommunikationswissenschaft diskutieren und definieren, kénnen die Grundziige des deutschen
Mediensystems unter politischen, rechtlichen, 6konomischen und strukturellen Aspekten systematisieren und die
potenziellen Berufsfelder flir Kommunikationswissenschaftler*innen hierin verorten. Sie verfiigen iiber umfassen-
des Grundlagenwissen sowie ein kritisches Verstdndnis von Kommunikations-, Medien- und Offentlichkeitstheo-
rien sowie der Kommunikationswissenschaft zugrunde liegenden Gesellschafts- und Kulturtheorien / vom For-
schungsfeld strategische Kommunikation / der Theorien, Themen- und Forschungsfelder der Journalismusfor-
schung / der Ansédtze und Forschungsergebnisse zur Mediennutzung, Medienaneignung und Medienwirkung und
sind in der Lage, zentrale Begriffe aus diesen Bereichen zu definieren und zu diskutieren.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
Workload (h)
Nr. k\;-tegorie :;Z;m Lehrveranstaltung (S;;‘\tl\lljs) Prasenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 \ .. WP 30h/2 SWS 105h
Einflihrende Lehrveranstaltungen im
2 v .. Fach Kommunikationswissenschaft WP 30h/2 SWS 105h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:




Die Studierenden wahlen zwei Wahlpflichtvorlesungen aus dem vor Semesterbeginn bekannt gegebenen Lehran-
gebot. Es wird empfohlen, beide LV in einem Semester zu absolvieren.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art e schg tung Mo-
Anbindung an LV Nr. | dulnote

1 MTP Klausur (K) K: 90 min. 1 50 %
2 MTP Klausur (K) K: 90 min 2 50 %

Die MTP miissen in zwei verschiedenen LV abgelegt werden. Es gilt die Prifungsordnung der Kommunikationswis-

senschaft.

Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote

[ 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art Baufer/ sche

mtang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen PLNr.1 3,5LP
(und Selbststudium) PLNr. 2 3,5 LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

schiedene Vorlesungen angeboten.

In der Regel werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ver-

Modulbeauftragte*r/FB

Dr. Katie Engelke

FB 06: Institut fiir
Kommunikationswissenschaft]

8 Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

munication science)

Introduction to communication science (module of other subjects: com-

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

Modules of other subjects: communication science 1

Modules of other subjects: communication science 2

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen tiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF5 Grundlagen der Kriminalwissenschaften (Modul anderer Ficher: Kriminalwissenschaften)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft

Grundlagen der Kriminalwissenschaften

Modul (Modul anderer Facher: Kriminalwissenschaften)
Modulnummer AF5

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iber Grundbegriffe, Methoden und Theorien der Kriminalwissenschaften.
Die Pflichtvorlesung Kriminologie und Kriminalsoziologie (LV1) hat zur Zielsetzung, den Studierenden Grundkennt-
nisse der sozialen Hintergriinde zur Entwicklung, Entstehung und Kontrolle von Kriminalitditsphdanomenen, ein
Grundverstdandnis der Gewinnung kriminologischen (sozial- und verhaltenswissenschaftlichen) Wissens und der
Bedeutung dieses Wissens fiir die Kriminalprdvention und die Kriminalpolitik zu vermitteln.

Die Wahlpflichtvorlesung Jugendkriminalrecht (LV2) hat zum Ziel, den Studierenden Kenntnisse iiber das Ausmaf
und die Entwicklung derJugend- und Heranwachsendenkriminalitdt seit den 1980er Jahren, kriminologische, sozi-
ologische und verhaltenswissenschaftliche Grundkenntnisse, einen Uberblick iiber den historischen und kriminal-
politischen Kontext der Entwicklung des Jugend(kriminal)rechts sowie Kenntnisse seiner zentralen Elemente und
Besonderheiten (Verfahrensbeteiligte, Jugendstrafverfahren, Verantwortlichkeit, Sanktionensystem) zu vermitteln.
Die Wahlpflichtvorlesung Sanktionen und Strafvollzug (LV3) vermittelt den Studierenden ein Grundverstandnis zu
Funktion und Grenzen sozialer Kontrolle, zu System, Funktion, Umfang und Wirkung strafrechtlicher Sanktionen,
zur geschichtlichen Entwicklung des Strafvollzuges sowie zu den Kernelementen und Problemen eines modernen
Behandlungsvollzuges (Resozialisierung vs. Sicherheit, Manahmen, Disziplinierung etc.).

Lehrinhalte

Wesentliche Inhalte der Vorlesung Kriminologie und Kriminalsoziologie (LV1) sind:

e Kriminalitdtsbegriffe; Entwicklung der Kriminologie als Erfahrungswissenschaft; Kriminologische For-
schungsbereiche

e Hellfeld und Dunkelfeld der Kriminalitat

e Jugenddelinquenz (Verbreitung und Entwicklung, Ubiquitadt, Spontanbewdhrung, Intensitat etc., metho-
dische Fragen und Probleme bei Hell- und Dunkelfelddaten)

e  Weitergehende Erkldrungszusammenhéange (Kriminalitdt und Konformitat als Ergebnis von Lern- und So-
zialisationsprozessen; Peer-Groups, Medienkonsum, familidrer Erziehungsstil — Lerntheorie; soziale Un-
gleichheit, Migration und Delinquenz)

e  Soziale Kontrolle: Strafverfolgung und Kriminalpravention (Selektionsprozess, Kriminalpravention, Theo-
rien und Wirkungen von Strafe)

e  Kriminalitdtsfurcht und Strafbediirfnisse

e Crime as Business — Business as crime (Organisierte Kriminalitdt, Wirtschaftskriminalit&t).

Wesentliche Inhalte der Vorlesung Jugendkriminalrecht (LV2) sind:
e Hellfeld und Dunkelfeld, polizeiliche Registrierung und selbstberichtete Delinquenz; grundlegende Er-
klarungszusammenhange (Ubiquitat, Spontanbewdhrung und Intensitat)
o gesellschaftliche Entstehung der Kategorie ,,Jugend*; Sozialisationsprozess
e moderne Strafrechtschule und das Prinzip ,,Erziehung*; weitere Entwicklung
e Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe




Struktur, Ziel und Anwendungsbereich des JGG

Jugendgerichtsverfassung, Verfahrensbeteiligte

Verlauf und Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens, Rechtsmittel

Strafrechtliche Reife Jugendlicher und Behandlung Heranwachsender
jugendstrafrechtlicher Selektionsprozess

formloses Erziehungsverfahren (Diversion)

jugendstrafrechtliche Sanktionen: Erziehungsmafiregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe

Jugendstrafvollzug

Wesentliche Inhalte der Vorlesung Sanktionen und Strafvollzug (LV3) sind:

Straftheorien und Strafzwecke, Kriminalprévention; Sanktionseinstellungen

Das strafrechtliche Sanktionensystem (inkl. Sicherungsverwahrung); Sanktionswirkungsforschung
Moderne Gesellschaften; Prozess formeller Sozialkontrolle

Grundlagen des Strafvollzugs (Begriff der Strafvollstreckung und des Strafvollzugs; empirischer Uber-
blick; Geschichte des Strafvollzugs)

System des Strafvollzugs (Vollstreckungsplan, Organisation, gesetzliche Grundlagen, Grund- und Men-
schenrechte)

Strafvollzug als Behandlungsvollzug (Ziele und Aufgaben, Gestaltungsprinzipien; Prisonisierung und
Subkultur des Gefangnisses; Alltag des Behandlungsvollzuges, z.B. Kontakte zur Aufienwelt, vollzugs-
o6ffnende MaBnahmen)

Eingriffe und Rechtsschutz (Disziplinarmaf3nahmen, Rechtsschutz)

Lernergebnisse

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse tiber Entstehung(sbedingungen) und Entwicklung von Krimi-
nalitdt und sozialer Kontrolle als gesellschaftlicher Prozess, iber das System, die Organisation und Probleme des
Strafvollzugs/der Sanktionen sowie {iber Voraussetzungen, Moglichkeiten und Besonderheiten der strafrechtli-
chen Reaktion auf Straftaten junger Menschen und deren kriminologische, historische und sozialisationstheoreti-
sche Grundlagen.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
W W S Workload (h)
Nr. Ka-tegorie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\lljlj) Prasenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)

1 v .. Kriminologie und Kriminalsoziologie P 30h/2 SWS 150h

2 \% ./. ugendkriminalrecht WP 30h/2 SWS 60h

3 Vv .. Sanktionen und Strafvollzug WP 30h/2 SWS 60h
Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:
Studierende miissen die LV1 absolvieren und kénnen zwischen LV2 und LV3 wéhlen.
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)

MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mrang Anbindung an LV Nr. | Modulnote

1 MAP | Klausur (K) K: 90 min. 1 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)

ggf. organisatori-
Nr. Art 3aufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
K: 90 min.
1 Klausur (K) 90 min. 2 oder 3




5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 T
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 oder 3 1Lp
Studienleistungen

(und Selbststudium) SLANr.1 2 LP
Priifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNr. 1 51p
Summe LP 5T

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit -

7 Angebot des Moduls

Die Pflichtvorlesung (LV1) wird im Winter- und im Sommersemester ange-
Turnus/Taktung boten. Die Lehrveranstaltung 2 wird i.d.R. jeweils im Wintersemester und
die Lehrveranstaltung 3 i.d.R. jeweils im Sommersemester angeboten.

FB 03: Institut fir

Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Stefanie Kemme . .
Kriminalwissenschaften

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) Deutsch
Modultitel englisch Basics of criminal sciences (module of other subjects: criminal sciences)

LV Nr. 1: Criminology and sociology of crime — basics in criminology

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 2: Juvenile criminal law and juvenile delinquency

komponenten aus Feld 3 LV Nr. 3: Sanctions and corrections

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Die Zulassung der Studierenden zum Modul und
zu den Lehrveranstaltungen erfolgt durch das Institut fiir Erziehungswissenschaft.




AFé6a Ethik (Modul anderer Ficher: Philosophie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Ethik (Modul anderer Facher: Philosophie)
Modulnummer AF6a

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul fiihrt in die theoretischen und begrifflichen Grundlagen sowie in die Geschichte der Ethik ein.

Lehrinhalte

In diesem Modul sollen die Studierenden zentrale theoretische und begriffliche Grundlagen der Ethik kennen ler-
nen. Sie sollen lernen, Fragen auf diesen Gebieten argumentativ und analytisch genau zu bearbeiten. Damit sollen
die Voraussetzungen geschaffen werden fiir ein vertieftes Verstandnis des 6ffentlichen Dialogs iiber moralische
Fragen.

Dariiber hinaus werden schwerpunktmdfig Kenntnisse zu speziellen Texten, Autoren oder Gebieten der theoreti-
schen Ethik bzw. einer Bereichsethik vermittelt.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind imstande, normative von deskriptiven Aussagen zu unterscheiden. Sie kénnen moralische
Argumente als solche identifizieren und analysieren. Sie wissen um die Grenzen und die Funktion moralphilosphi-
scher Uberlegungen fiir die Kldrung moralischer Fragen und gewinnen hierdurch Orientierungskompetenz. Sie sind
imstande, moralische Probleme auf ihre philosophischen Implikationen hin zu untersuchen und kénnen um- ge-
kehrt moralphilosophische Theorien auf besondere Problemfelder anwenden. Sie biindeln diese Kompetenzen in
der Fahigkeit, eine moralische Problemstellung zu analysieren und eingehend zu erértern.

Dariiber hinaus entwickeln Studierende in diesem Modul wie in allen anderen Modulen des Philosophiestudiums
die Fahigkeit, (@) anspruchsvolle Texte zu erschliefen, (b) Argumente zu analysieren und ggf. zu kritisieren, (c)
Widerspriiche, Unsinn und begriffliche Unklarheiten als solche zu identifizieren, (d) konsistent zu argumentieren,
(e) sachlich und themenorientiert zu diskutieren, (f) flirungewdhnliche L6sungswege offen zu sein und diese selbst

kreativ zu suchen. Alle Deutungs-, ErschlieSungs-, Argumentations- und Urteilskompetenzen werden sowohl im
schriftlichen Ausdruck wie auch im Gesprédch erworben.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
i i 5 Workload (h)
Nr. Ka-te - Fo;m Lehrveranstaltung (5\5\?5) Prasenzzeit | Selbst-
8 (h)/SWS studium (h)

1 \% ./. Vorlesung zur Ethik WP 30h/2SWS 30h

2 S ./. Seminar zur Ethik WP 30h/2SWS 30h

3 S 7. fSuenn;;narzurEthlk(mlt Modulpri- p 30h/25WS 180h




Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden wahlen entweder die einfiihrende Vorlesung und ein Seminar (1 und 3) oder zwei Seminare (2

und 3).
4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art U schg tung
Anbindung an LV Nr. | Modulnote
Hausarbeit (H)
(Aufgrund der spezifischen Seminarkonzep-
. . . . H/AP: 12-
1 MAP tion kann die Hausarbeit auch durch ein Auf- 145, 3 100%
gabenportfolio mit kiirzeren schriftlichen Ar-
beiten im selben Gesamtumfang ersetzt wer-
den.)
oder
Miindliche Priifung (mit Thesenpapier, Poster
0.d. im Umfang von 1-3 Seiten oder Referat.
(Aufgrund der spezifischen Seminarkonzep- .
. . K M: 45Min.
tion kann alternativ eine Klausur von 90 Min. R: 45 Min
1 MAP | geschrieben werden. K 90 Mir'1 3 100%
Die Priifungsform wird durch die Priiferin/den ’
Priifer festgelegt. Sie/Er gibt die Art der Prii-
fungsleistung rechtzeitig zu Beginn der Veran-
staltung in geeigneter Weise bekannt.)
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art B?nu-er/ sche
Anbindung an LV Nr.
fang
Klausur
(Eine mindliche Priifung/Prasentation von 10 Min. bzw. ein Es- .
.. - . . e . K: 45 Min.
1 say/Préparationen von 5-6 Seiten ist/sind dquivalent. Die Form der M: 10 min. 1
Studienleistung wird grundsatzlich durch den/die Lehrende(n) fest- E:5.65
gelegt. Die Priiferin/Der Priifer gibt die Art der Studienleistung recht- ) ’
zeitig zu Beginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt.)
Argumentanalyse(n) (schriftlich oder miindlich), Lektiiredokumenta- | Schriftliche
tion(n) (z.B. Lese-/Lerntagebuch, Exzerpt, Zusammenfassung, Pra- Leistung:
5 paration), Sitzungsdokumentation(en) (z.B. Protokoll) (S) oder Im- 2,5-58S., 5
pulsreferat(e) mindliche
Die Art der Studienleistung richtet sich nach den Seminarthemen Leistung:
und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 15 Min
Argumentanalyse(n) (schriftlich oder miindlich), Lektiiredokumenta- | Schriftliche
tion(n) (z.B. Lese-/Lerntagebuch, Exzerpt, Zusammenfassung, Pra- Leistung:
3 paration), Sitzungsdokumentation(en) (z.B. Protokoll) (S) oder Im- 2,5-58S., 3
pulsreferat(e) mindliche
Die Art der Studienleistung richtet sich nach den Seminarthemen Leistung:
und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 15 Min.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 oder 2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen (und Selbst- | SLNr. 1 oder2 1LP
studium) SLNr.3 1LP
Prifungsleistungen (und
Selbststudium) PLNT. 1 > LP
Summe LP 9LP




Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Lehrveranstaltung 1 (Einfiihrungsvorlesung) findet im Sommersemes-
ter statt. Fiir die Lehrveranstaltungen 2 und 3 werden sowohl im Winter-
als auch im Sommersemester verschiedene Seminare angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

FB 08 (Geschichte/Philosophie),
Prof. Dr. Michael Quante Philosophisches Seminar:
Institut fiir Philosophie

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Das Modul wird auch in den Wahlpflichtbereichen der Studiengdnge BSc
Mathematik und Informatik verwendet. Die Lehrveranstaltungen werden
auch in den Bachelorstudiengdngen Philosophie und Praktische Philoso-
phie verwendet.

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

Ethics (module of other subjects: philosophy)

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Lecture on ethics

LV Nr. 2: Seminar on ethics

LV Nr. 3: Seminar on ethics

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Das Modul erstreckt sich liber zwei Semester,
kann aberauch in einem Semester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul tiber das Institut
fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF6b Politische Philosophie und Sozialphilosophie (Modul anderer Ficher: Philosophie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Politische Philosophie und Sozialphilosophie (Modul anderer Facher: Philosophie)
Modulnummer AF6b

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen systematischen und historischen Uberblick iiber die Politische Philosophie und die
Sozialphilosophie.

Lehrinhalte

In diesem Modul sollen die Studierenden zentrale theoretische und begriffliche Grundlagen der Politischen und
Sozialphilosophie kennen lernen. Sie sollen lernen, Fragen auf diesen Gebieten argumentativ und analytisch genau
zu bearbeiten. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden fiir ein vertieftes Verstandnis des 6ffentlichen

Dialogs tiberdas gesellschaftliche Zusammenleben und seine Formen. Dariiber hinaus werden zwei Themen, Texte
oder Autoren aus den genannten Gebieten schwerpunktmaBig behandelt.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind imstande, sich in kontroversen gesellschaftlichen Debatten zu orientieren und zu positio-
nieren. Sie konnen Konflikte liber Fragen des gesellschaftlichen und staatlichen Zusammenlebens addquat be-
schreiben und in philosophischen Begriffen analysieren. Zentrale Begriffe der politischen Philosophie (z.B. Men-
schenrechte, Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit) sind ihnen vertraut und werden von ihnen kompetent und souve-
ran verwendet. Darliber hinaus entwickeln Studierende in diesem Modul die Fahigkeit, (a) anspruchsvolle Texte zu
erschlieen, (b) Argumente zu analysieren und ggf. zu kritisieren, (c) Widerspriiche, Unsinn und begriffliche Unklar-
heiten als solche zu identifizieren, (d) konsistent zu argumentieren, (e) sachlich und themenorientiert zu diskutie-
ren, (f) fir ungewo6hnliche Losungswege offen zu sein und diese selbst kreativ zu suchen. Alle Deutungs-, Erschlie-
Bungs-, Argumentations- und Urteilskompetenzen werden sowohl im schriftlichen Ausdruck wie auch im Gesprdch
erworben.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;:[egorie :;X;m Lehrveranstaltung (SFE?\t/\l/JFf) Prasenzzeit | Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 \% ./. Vorlesung Politische Philosophie WP 30h/2SWS 30h
2 S ./. Seminar zur politischen Philosophie WP 30h/2SWS 30h
3 S .. Seminar zur politischen Philosophie P 30h/2SWS 180h

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltung 1 wihlen die Studierenden entweder eine Vorlesung (1) oder ein Seminar (2). Zuséatzlich
besuchen die Studierenden fiir die Lehrveranstaltung 2 ein Seminar.




4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung Mo-
mrang Anbindung an LV Nr. | dulnote

Hausarbeit (H)
(Aufgrund der spezifischen Seminarkonzep-
R . . . H/AP: 12-

1 MAP tion kann die Hausarbeit auch durch ein Auf- 14S 3 100%
gabenportfolio mit kiirzeren schriftlichen Ar- ) ?
beiten im selben Gesamtumfang ersetzt wer-
den.)

Oder
Miindliche Priifung (mit Thesenpapier, Poster
0.4. im Umfang von 1-3 Seiten) oder Referat
(Aufgrund der spezifischen Seminarkonzep-
tion kann alternativ eine Klausur von 90 Min. M: 45
geschrieben werden. Min. o
! MAP Die Priifungsform wird grundsatzlich durch die | R: 45 Min. 3 100%
Priiferin/den Priifer festgelegt. Sie/Er gibt die | K: 90 Min.
Art der Priifungsleistung rechtzeitig zu Beginn
der Veranstaltung in geeigneter Weise be-
kannt.)
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art Bauer/ sche
m- Anbindung an LV Nr.
fang
Klausur
(Eine mindliche Priifung/Prasentation von 10 Min. bzw. ein Es- .
. . . . R . K: 45 Min.
1 say/Prdparationen von 5-6 Seiten ist/sind dquivalent. Die Form der M: 10 min 1
Studienleistung wird grundsatzlich durch die Priiferin/den Priifer E 5.6 ’
festgelegt. Sie/Er gibt die Art der Studienleistung rechtzeitig zu Be- ’ ’
ginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt.
Argumentanalyse(n) (schriftlich oder miindlich), Lektiiredoku- Sch.r|ftl|che
. Leistung:
mentation(n) (z.B. Lese-/Lerntagebuch, Exzerpt, Zusammenfas-
. . . R 2,5-5S.,,
sung, Préparation), Sitzungsdokumentation(en) (z.B. Protokoll) T

2 mindliche 2

oder Impulsreferat(e) Leistune:
Die Art der Studienleistung richtet sich nach den Seminarthemen . &
. . . 15 Min

und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.
Argumentanalyse(n) (schriftlich oder miindlich), Lektiiredoku- Sch.r|ftl|che

. Leistung:
mentation(n) (z.B. Lese-/Lerntagebuch, Exzerpt, Zusammenfas-

. . . R 2,5-5S.,,

sung, Préparation), Sitzungsdokumentation(en) (z.B. Protokoll) T

3 miindliche 3

oder Impulsreferat(e) Leistune:
Die Art der Studienleistung richtet sich nach den Seminarthemen . &
. . . 15 Min
und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 oder 2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen (und Selbst- | SLNr. 1 oder2 1LP
studium) SLNr.3 1LP




Prifungsleistungen (und
Selbststudium) PLNT. 1 >LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Vorlesung (1) findet im Sommersemester statt, die Seminare (2 und 3)
werden im Wintersemester angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB

FB 08 (Geschichte/Philosophie),

Prof. Dr. Franziska Diibgen Philosophisches Seminar

8 Mobilitdat/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen

Das Modul wird auch in den Wahlpflichtbereichen der Studiengdnge BSc
Mathematik und Informatik verwendet. Die Lehrveranstaltungen werden
auch in den Bachelorstudiengdngen Philosophie und Praktische Philoso-
phie verwendet.

Modulsprache(n) Deutsch
Modultitel englisch lF;osll)t;)chayl)ph|losophy and social philosophy (module of other subjects: phi-

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Lecture/ basic course political philosophy

LV Nr. 2: Seminar on political philosophy

LV Nr. 3: Seminar on political philosophy

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Das Modul erstreckt sich {iber zwei Semester,
kannaberauchin einem Semester studiert werden. Studierende miissen sich fiirdas Modul iiber das Institut
fuir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF6c Wissenschaftsphilosophie (Modul anderer Ficher: Philosophie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Wissenschaftsphilosophie (Modul anderer Facher: Philosophie)
Modulnummer AF6c

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt theoretische Grundlagen der Wissenschaften und fiihrt in die Wissenschaftsphilosophie ein.

Lehrinhalte

Studierende sollen in diesem Modul theoretische Grundlagen der Wissenschaften kennen lernen. Sie sollen lernen,
philosophische Fragen zum Status verschiedener Wissenschaften argumentativ und analytisch genau zu bearbei-
ten. Sie sollen ein vertieftes Verstandnis der Unterschiede zwischen den verschiedenen Wissenschaften, zwischen
Wissenschaften und Pseudowissenschaften sowie zwischen verschiedenen Arten der Erkenntnis (wissenschaftli-
cher und nicht-wissenschaftlicher Erkenntnis) gewinnen.

Das Einfiihrungsseminar (LV1) gibt eine Einfiihrung in die Wissenschaftsphilosophie. In den Seminaren (LV2 und
LV3) werden klassische Themen, Autoren und Texte oder auch die Wissenschaftsphilosophie einer bestimmten
Einzelwissenschaft schwerpunktmafig behandelt.

Lernergebnisse

Die Studierenden sind imstande, verschiedene Arten von Wissenschaften (Natur-, Geistes-, Sozialwissenschaften)
begrifflich und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen zu unterscheiden. Sie kénnen die Reichweite und Leistungsfa-
higkeit der Wissenschaften kritisch erortern. Sie kennen, je nach gewdhltem Schwerpunkt, exemplarische wissen-
schaftsphilosophische Positionen und/oder die Grundlagen der Einzelwissenschaften.

Dariiber hinaus entwickeln Studierende in diesem Modul die Fahigkeit, (a) anspruchsvolle wissenschaftsphiloso-
phische Texte zu erschlieBen, (b) wissenschaftsphilosophische Argumente zu analysieren und ggf. zu kritisieren,
(c) Widerspriiche, Unsinn und begriffliche Unklarheiten als solche zu identifizieren, (d) konsistent zu argumentie-
ren, (e) sachlich und themenorientiert tiber wissenschaftsphilosophische Fragen zu diskutieren, (f) fiir ungewohn-
liche Losungswege offen zu sein und diese selbst kreativ zu suchen. Alle Deutungs-, ErschlieBungs-, Argumentati-
ons- und Urteilskompetenzen werden sowohl im schriftlichen Ausdruck wie auch im Gesprdch erworben.

3 Aufbau
Komponenten des Moduls
i i 5 Workload (h)
Nr. Ka-te - Fo;m Lehrveranstaltung (5\5\?5) Prasenzzeit | Selbst-
? (h)/SWS studium (h)
1 S S Emfuhrungssemn.]ar (ode.rVorlesung) WP 30h/25WS 30h
Wissenschaftsphilosophie
5 S S Schwerpu.nktseml.narzurWlssen- WP 30h/25WS 30h
schaftsphilosophie




1970

fung)

Schwerpunktseminar zur Wissen-
S schaftsphilosophie (mit Modulprii-

30h/2SWS

180h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Aus der Lehrveranstaltung 1 wéhlen die Studierenden entweder das Einfiihrungsseminar (1) oder ein Schwer-
punktseminar (2). Zusatzlich besuchen sie verpflichtend ein Schwerpunktseminar (3).

4 Priifungskonzeption
Prifungsleistung(en)
MAP/ Daer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Uil schg tung
Anbindung an LV Nr. | Modulnote
Hausarbeit
(Aufgrund der spezifischen Seminarkonzep-

1 MAP tion kann die Hausarbeit auch durch ein Auf- 12/1/3‘55 3 100%
gabenportfolio mit kiirzeren schriftlichen Ar- ’ ’ ?
beiten im selben Gesamtumfang ersetzt wer-
den.)

Oder
Miindliche Priifung (mit Thesenpapier, Poster
0.d. im Umfang von 1-3 Seiten) oder Referat
(Aufgrund der spezifischen Seminarkonzep- .
. L . M: 45 Min.
tion kann alternativ eine Klausur von 90 Min. R: 45 Min

1 MAP | geschrieben werden. K: 90 Min. 3 100%

Die Priifungsform wird durch die Priiferin/den ) ’
Priifer festgelegt. Sie/Er gibt die Art der Prii-
fungsleistung rechtzeitig zu Beginn der Veran-
staltung in geeigneter Weise bekannt.)
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art B?nl{er/ sche
Anbindung an LV Nr.
fang
Klausur
(Eine miindliche Priifung/Prisentation von 10 Min. bzw. ein Es-
say/Prdparationen von 5-6 Seiten ist/sind dquivalent. Die Form der
Studienleistung wird grundsatzlich durch die Priiferin/den Priifer K: 45 Min.
festgelegt. Sie/Er gibt die Art der Studienleistung rechtzeitig zu Be- M: 10 min.
ginn der Veranstaltung in geeigneter Weise bekannt.) E: 5-6S.
oder Schriftliche
1 Leistung: 1 oder 2
Argumentanalyse(n) (schriftlich oder miindlich), Lektiiredoku- 2,5-58S.,
mentation(n) (z.B. Lese-/Lerntagebuch, Exzerpt, Zusammenfas- mindliche
sung, Praparation), Sitzungsdokumentation(en) (z.B. Protokoll) Leistung:
oder Impulsreferat(e) 15 Min
Die Art der Studienleistung richtet sich nach den Seminarthemen
und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.
Argumentanalyse(n) (schriftlich oder miindlich), Lektiiredoku- Schriftliche
mentation(n) (z.B. Lese-/Lerntagebuch, Exzerpt, Zusammenfas- Leistung:

5 sung, Praparation), Sitzungsdokumentation(en) (z.B. Protokoll) 2,5-58S., 3

oder Impulsreferat(e) mindliche
Die Art der Studienleistung richtet sich nach den Seminarthemen Leistung:
und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 15 Min




5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LV Nr. 1 oder2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen SLNr. 1 oder 2 1LP
(und Selbststudium) SLNr. 3 1LP

Priifungsleistungen

(und Selbststudium) PLNr. 1 5 Lp

Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Alle Lehrveranstaltungen werden in der Regel im Winter- und im Sommer-
Turnus/Taktung
semester angeboten.
Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Ulrich Krohs FB 08 (Ge.sch|cht<.a/Ph|losoph|e),
Philosophisches Seminar

8 Mobilitdt/Anerkennung

Das Modul wird auch in den Wahlpflichtbereichen der Studiengange BSc
Verwendbarkeit in anderen Studien- | Mathematik, Physik und Informatik verwendet. Die Lehrveranstaltungen

gangen werden z.T. auch in den Allgemeinen Studien und in den Bachelorstudien-
gdngen Philosophie und Praktische Philosophie verwendet.

Modulsprache(n) deutsch

Modultitel englisch Philosophy of science (module of other subjects: philosophy)

LV Nr. 1: Introductory seminar philosophy of science

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 2: Focus seminar on philosophy of science

komponenten aus Feld 3

LV Nr. 3: Focus seminar on philosophy of science

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Das Modul erstreckt sich tiber zwei Semester,
kannaberauchin einem Semester studiert werden. Studierende miissen sich fiirdas Modul tiber das Institut
fuir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF7 Grundlagen der Politikwissenschaft (Modul anderer Ficher: Politikwissenschaft)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Grundlagen der Politikwissenschaft (Modul anderer Facher: Politikwissenschaft)
Modulnummer AF7

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iiber Grundbegriffe, erste Methoden und Theorien des Faches Politikwissen-
schaft und der Sozialwissenschaften

Lehrinhalte

Der Grundkurs ,,Politisches System der BRD“ (LV 1) Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse tiber das politische
System der Bundesrepublik Deutschland. Polity- und Politics-Dimensionen stehen im Mittelpunkt der Vorlesung
und des ihrzugeordneten Tutoriums. Dabei wird auf die besondere Bedeutung der Globalisierung fiir das politische
System der Bundesrepublik einschlieflich der wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte eingegangen. Mit der Be-
tonung von Entgrenzung und Verflechtung wird zugleich die Briicke zur Internationalen Politik und zur vergleichen-
den Politikwissenschaft geschlagen. Der Kurs hat damit auch eine propadeutische Funktion, indem er zentrale po-
litikwissenschaftliche Begrifflichkeiten am Beispiel des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland ver-
deutlicht.

Im Grundkurs ,,Internationale Beziehungen“ (LV 3) werden grundlegende Kenntnisse tiber Akteure, Strukturen und
Prozesse sowie Theorien der Internationalen Beziehungen vermittelt. Gleichzeitig werden die wichtigsten theoreti-
schen Zugdnge zu ihrer Bearbeitung vorgestellt. Der Begriff ,,Akteure® schliefit dabei sowohl staatliche als auch
nicht-staatliche Akteure ein. ,,Strukturen® beinhalten, unter anderem, das Machtgleichgewicht zwischen Staaten,
Anarchie, Hegemonie, Interdependenz. Sie sollen in ihrer Wirkung auf das Handeln der Akteure untersucht werden.
Zu den wichtigsten ,,Prozessen® gehdren Krieg und Frieden, Globalisierung, Entwicklung, Institutionalisierung und
Kooperation. Hier bietet sich die Méglichkeit, auf neuere und aktuelle Entwicklungen einzugehen. Das Tutorium
vertieft die Inhalte der Vorlesung und vermittelt zudem Methoden- und Prdsentationskenntnisse.

Der Grundkurs ,,Vergleichende Politikwissenschaft* (LV 4) vermittelt einen umfassenden Uberblick tiber Entwick-
lung, Theorien, zentrale Ansdtze, Themen und Fragestellungen sowie methodische Zugange der Vergleichenden
Politikwissenschaft. Der Vergleich wird als wichtige Methode der Politikwissenschaft behandelt. Dabei wird auf die
Ausdifferenzierung der Sub-Disziplin in die verschiedenen Teilbereiche — u.a. Vergleichende Regierungslehre, Ver-
gleichende Staatstatigkeitsforschung, Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, Vergleichende Politische Okono-
mie — eingegangen. Dariiber hinaus werden die Studierenden mit ausgewdahlten ,,Klassikern“ der vergleichenden
politikwissenschaftlichen Literatur vertraut gemacht. Das Tutorium vertieft die Inhalte der Vorlesung und vermittelt
zudem Methoden- und Prasentationskenntnisse.

Die drei Forschungsschwerpunkte des Instituts fiir Politikwissenschaft ,,Regieren®, ,,Zivilgesellschaft und Demokra-
tie“ und ,,Regionalisierung und Globalisierung® bieten jedes Semester eine addquate Zahl an Standardkursen an
(LV 2), die in einzelne Forschungsfelder der Politikwissenschaft grundstandig einfiihren. Alle Kurse vermitteln zu-
nichst einen profunden Uberblick iiber aktuelle und klassische Frage- und Problemstellungen des Forschungs-




felds. Sie greifen dabei auf die Grundkurse zuriick und erméglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der po-
litikwissenschaftlichen Methodologie und den verschiedenen theoretischen Ansédtzen. SchlieBlich werden in den
Kursen ausgewdhlte aktuelle Fragestellungen methoden- und theoriegeleitet analysiert.
Folgende politikwissenschaftliche Themenfelder werden regelmafig im Standardkursangebot abgedeckt:

e Politische Theorie und Ideengeschichte

e  Friedens- und Konfliktforschung

e Geschlechterforschung

e  Europdische Integration

e Kommunal- und Regionalpolitik

e Deutsche Auf3enpolitik

e Internationale politische Okonomie

¢ Global Governance

e Politikfeldanalyse verschiedener deutscher, europdischer und internationaler Politikfelder

Lernergebnisse

Die Studierenden iiberblicken den ausgewdhlten Teilbereich der Politikwissenschaft und sind in der Lage, aktu-
elle Frage- und Problemstellungen theorie- und methodengeleitet zu bearbeiten. Sie erwerben dabei Kenntnisse
der sozialwissenschaftlichen Analyse und kdnnen politikwissenschaftliche Fragestellungen kritisch bewerten und
in den Zusammenhang der Disziplin einordnen. Die Tutorien zu den Grundkursvorlesungen und die Standard-
kurse vermitteln zudem Prasentationskompetenz und die Fahigkeit, in Gruppen- und Individualarbeit komplexe
Aufgabenstellungen zu bearbeiten.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

o o 5 Workload (h)
Nr. Ka-te - Fo;m Lehrveranstaltung (;?\tl\l;s) Prasenzzeit | Selbst-
g (h)/SWS studium (h)

Grundkurs: Einfiihrung in das Politi-

1 v 1. sche System der BRD (+ Tutorium) wp 30h/2 SWS 30/180h

2 S /. Standardkurs WP 30h/2 SWS 30/180h
Grundkurs: | ionale Beziehun-

3 v /. rundkurs ‘ntematlona e Beziehun WP 30h/2 SWS 30/180h
gen (+ Tutorium)
Grundkurs: Vergleichende Politikwis-

4 \ /. senschaft (+ Tutorium) WP 30h/2 SWS 30/180h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Lehrveranstaltungen kdnnen frei kombiniert werden (1+2; 1+3; 1+4; 2+3; 2+4; 3+4). Empfohlen wird die Teil-
nahme an der Lehrveranstaltung 1.

Fiir die Lehrveranstaltung 2 (Standardkurs) werden verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen themati-
schen Schwerpunkten angeboten.

Die Zulassung und Zuteilung der Studierenden zu allen Lehrveranstaltungen erfolgen durch das Institut fiir Erzie-
hungswissenschaft.

4 Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

ggf. organisatori- Gewich-
i Art D) sche tung

Nr.
MTP Umfang Anbindung an LV Nr. | Modulnote

Die Studierenden konnen aus dem jeweils aktuellen Angebot der Priifungsformen zwischen Klausur oder Hausar-
beit wahlen. Im Falle eines Wiederholungsversuches ist diese Wahl nicht bindend.

E?eursur K: 90 min. 1,3 oder4
1 MAP H: 100%
Hausarbeit bis 4000 2
Worter
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)




ggf. organisatori-

Nr. Art B?nufz;/ sche
§ Anbindung an LV Nr.
Im Standardkurs (LV2) sowie in den Tutorien zu LV 1, 3 und 4 sind
nach ndherer Bestimmung durch die verantwortliche Lehrperson
eine Studienleistung vorgesehen. Dabei kdnnen die verantwortli-
1 chen Lehrenden ein Referat (20 bis 30 Minuten), eine Rezension,
+ ein Protokoll, ein Essay, ein Thesenpapier (je bis 1000 Worter), ein
(nebenste-

2 Poster, ein Podcast, eine Videoprdsentationen, die Teilnahme an ei- hend)
ner Exkursion, einen unbenoteten (Online)-Test, oder ein unbenote-
tes Priifungsgesprach (10 bis 20 Minuten) als Studienleistung defi-
nieren. Die Studienleistung wird im Veranstaltungskommentarim
Vorlesungsverzeichnung von den Lehrpersonen vorSemesterbeginn
ausgewiesen.

5 Zuordnung des Workloads

Teilnahme LVNr. 1, 2,3 oder 4 1LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 1, 2,3 oder4 1LP
Studienleistungen SLNr. 1 1LP
(und Selbststudium) SLNr. 2 1LP

Prifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr. 1 5P

Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Die Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden jeweils im Wintersemester ange-
Turnus/Taktung boten. Die Lehrveranstaltungen 3 und 4 werden jeweils im Sommerse-
mester angeboten.

FB 06: Institut fiir

. . )
Modulbeauftragte*r/FB AOR PD Dr. Matthias Freise Politikwissenschaft

8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n) Deutsch

Modultitel englisch Basics of political science
LV Nr. 1: Basic course: introduction to the political system of the FRG (+
tutorial)

Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 2: Standard course

EimpEe aLs e 5 LV Nr. 3: Basic course: international relations (+ tutorial)

LV Nr. 4: Basic course: comparative politics (+ tutorial)

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul tiber das
Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.




AF8 Bildung, Sozialisation und Lebensformen (Modul anderer Ficher: Soziologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Bildung, Sozialisation und Lebensformen (Modul anderer Facher: Soziologie)
Modulnummer AF8

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3 oder 5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 1 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iiber soziologische Fragestellungen, Theorieansitze und Kategorien, deren
Anwendung bei der Untersuchung von Bildungs- und Sozialisationsprozessen und der Gestaltung menschlichen
Zusammenlebens eingeiibt wird.

Lehrinhalte

Die Vorlesung ,,Soziologische Grundbegriffe und Forschungsfelder” (LV1) fiihrt am Leitfaden terminologischer oder
forschungspraktischer Fragestellungen in die Grundlagen soziologischen Denkens und Arbeitens ein.

In den Wahlpflichtseminaren (LV2) stehen Studium und Erforschung von Bildungserwerbsprozessen, Prozessen der
Personlichkeitsgenese und der Beziehungsgestaltung sowie die unterschiedlichen Ausdrucksformen menschli-
chen Zusammenlebens vor dem Hintergrund der kulturellen, politischen und 6konomischen Bedingungen der Le-
bensfiihrung sowie der sozialstrukturellen Grundlagen und Moglichkeitsraume im Zentrum.

Lernergebnisse

Die Studierenden kdnnen den spezifischen Beitrag der Disziplin Soziologie in Form soziologischen Denkens zur
wissenschaftlichen Beobachtung und Beschreibung sozialer Wirklichkeiten benennen.

Die Studierenden werden in die Lage versetzt, konkrete soziale Praktiken des Zusammenlebens und der sozialen
Organisation nachzuzeichnen und es wird die Fahigkeit vermittelt, zentrale Aspekte solcher Praktiken (Akteursbe-
zlige, Handlungsstrukturen, institutionelle Rahmungen, kulturelle Verankerungen etc.) zu analysieren und deren
Relevanz fiir die soziale Praxis herauszustellen.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

LV LV . Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/JFf) Prdasenzzeit Selbst-
g (h)/SWS studium (h)
1 v 7. Soziologische Grundbegriffe und For- p 30h/2 SWS 90h
schungsfelder
Seminar aus dem Bereich ,,Bildung,
2 > /- Sozialisation und Lebensformen* P 30h/2 SWS 120h

Wahlmaéglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die LV2 werden verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angebo-
ten.




4

Priifungskonzeption

Priifungsleistung(en)

MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
NE | e Art Umfang . IS o=
Anbindung an LV Nr. | dulnote
Hausarbeit im Rahmen des Seminars mit
1 MAP | Thema nach Absprache mit der*dem Lehren- 10S. 2 100 %
den
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180

Studienleistung(en)

ggf. organisatori-

Nr. Art B?nuf:;/ sche
8 Anbindung an LV Nr.
1 Essay (E) zu einem der in der Vorlesung behandelten Forschungsfel- E:55 1
der T
Vorbereitung von 3 Diskussionsfragen zur Pflichtlektiire (DF) oder
Ubungsaufgaben (0) oder
Rezension (RZ) oder (DF) 3 Fragen
Essay (ES) (0) 3 Seiten
oder andere vergleichbare seminartypische Aufgaben nach Vorgabe | (RZ) 1 Seite
der*des Lehrenden (der Workload darf inklusive Prasenzzeit 60 (ES) 1 Seite
Stunden nicht tiberschreiten)
und
2 d 2
un R) 15-20
Referat (R) oder Exposé (EX) zur Hausarbeit Min. (EX)
Die Art der Studienleistungen wird rechtzeitig zu Beginn der jeweili- 1-2
gen Lehrveranstaltung in geeigneter Weise von den Lehrenden be- Seiten
kannt gegeben.
Die Studienleistungen und die Priifungsleistung missen innerhalb
derselben Lehrveranstaltung erbracht werden.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Studienleistungen SLNr. 1 3LP
(und Selbststudium) SLNr. 2 2 LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLAr. 1 2LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6

Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-
mevoraussetzungen

keine

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls
Die LV1 wird nurim Wintersemester angeboten. Fiir die LV2 werden so-
Turnus/Taktung wohl im Winter- als auch im Sommersemester verschiedene Seminare an-
geboten.
Modulbeauftragte*r/FB Nina Wild (IfS) FB 06: Institut fiir Soziologie (IfS)




8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen

Modulsprache(n)

Deutsch

Modultitel englisch

Education, socialisation and ways of life (module of other subjects: sociol-
ogy)

Englische Ubersetzung der Modul-
komponenten aus Feld 3

LV Nr. 1: Basic sociological concepts and fields of research

LV Nr. 2: Seminar from the area "education, socialisation and life forms

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Eine Zulassung zum Modul erfolgt nur im Winter-
semester. Studierende miissen sich fiir das Modul {iber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden.

Die Anmeldung zu den konkreten Lehrveranstaltungen erfolgt im Anschluss an das Vergabeverfahren der
Erziehungswissenschaft iiber das Servicebiiro des Instituts fiir Soziologie.




AF10 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Okonomische Bildung)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Okonomische Bildung)
Modulnummer AF10

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 4

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 1 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt volkswirtschaftliche Grundkenntnisse sowie theoretische Grundlagen der Volkswirtschafts-
lehre.

Lehrinhalte

Die Veranstaltung vermittelt die theoretischen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre. Die Konzepte knapper Res-
sourcen und Produktionsfaktoren auf der Angebotsseite und die Bediirfnisbefriedigung der Wirtschaftssubjekte auf
der Nachfrageseite fiihren zur Erlduterung von Markten als Wirtschaftssysteme und ihrer Organisationsfunktion

in der Volkswirtschaft. Im letzten Teil werden Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung behandelt.

Lernergebnisse

Die in diesem Modul vermittelten Grundkenntnisse sind fundamentaler Bestandteil zum Verstehen volkswirtschaft-
licher Zusammenhéange und bilden die Basis fiir weitere Lehrmodule. Die Studierenden kénnen die theoretischen
und methodischen Grundlagen der Mikro- und Makrodkonomik verstehen und anwenden und kénnen Auskunft
tiber Globalisierungsprozesse geben sowie unterschiedliche Volkswirtschaften miteinander vergleichen. Sie erler-
nen grundlegende wirtschaftswissenschaftliche Theorien und kénnen die Funktionsweisen und Probleme der sozi-
alen Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem erldutern. Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studie-
renden in der Lage, Wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen nachzuvollziehen und wettbewerbsregulie-
rende Mafinahmen richtig einzuschétzen. Zudem lernen sie die Funktionsweise des Haushaltes innerhalb des Wirt-
schaftskreislaufes.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

i i S Workload (h)
Nr. Ka:[egorie Fo;m Lehrveranstaltung (P?V\l/J;) Prasenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 v /. lGerl;Jrr:edlagen der Volkswirtschafts- p 30h/25WS 180h
5 i /. Ubung zu Grundlagen der Volkswirt- p 30h/25WS 30h
schaftslehre

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:




4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Daer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umnfan sche tung Mo-
g Anbindung an LV Nr. | dulnote
1 MAP | Klausur (K) K: 90 min. 1 100%
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2 1LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr. 1 7LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Die Lehrveranstaltungen 1 und 2 werden nurim Sommersemester ange-
Turnus/Taktung
boten.
FB 04:
Modulbeauftragte*r/FB Prof. Dr. Christian Miiller Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultat / Institut fur
Okonomische Bildung
8 Mobilitdat/Anerkennung
Verwendbarkeit in anderen Studien-
gdngen
Modulsprache(n) Deutsch
Modultitel englisch Fundamentals of economics (economic education)
Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 1: Fundamentals of economics
komponenten aus Feld 3 LV Nr. 2: Exercise on the basics of economics

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Das Modul wird nurim Sommersemester angebo-
ten. Studierende miissen sich fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen liber das Institut fiir Erziehungs-
wissenschaft anmelden.




AF11 Einfithrung in die Grundlagen der Psychologie (Modul anderer Ficher: Psychologie)

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Einfiihrung in die Grundlagen der Psychologie (Modul anderer Facher: Psychologie)
Modulnummer AF11

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul vermittelt einen Uberblick iiber grundlegende Theorien, Forschungsergebnisse und Methoden der Psy-
chologie.

Lehrinhalte

Zundchst werden die Forschungsmethoden der Psychologie beleuchtet. Diese Kenntnisse werden exemplarisch in
einem Grundlagenfach vertieft. Die verpflichtende Vorlesung (LV1) fiihrt in Forschungsmethoden der Psychologie
(Experimente, Befragung, Beobachtung, psycho- physiologische und biologische Methoden) ein. Die Vertiefung
findet in einem Grundlagenfach der Psychologie statt: Biologische Psychologie (LV2) oder Allgemeine Psychologie
und Kognitive Neurowissenschaft | (LV3) oder Allgemeine Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft Il (LV 4)
oder Differentielle Psychologie und Personlichkeitspsychologie (LV5) oder Entwicklungspsychologie (LV 6) oder
Sozialpsychologie (LV 7).

Lernergebnisse

Die Studierenden verfiigen liber Kenntnisse grundlegender Theorien, Forschungsergebnisse und Methoden der
Psychologie.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

v v 5 Workload (h)
Nr. Ka-te orie Fo;m Lehrveranstaltung (;7\5\7;) Prasenzzeit Selbst-
. (h)/SWS studium (h)

1 7. Einflihrung in die Eorschungsmetho- p 30h/2 SWS 90h
den der Psychologie

2 v .. Biologische Psychologie WP 30h/2 SWS 120h

3 v / Allgemelne Fsychologle und Kogni- WP 30h/2 SWS 120h
tive Neurowissenschaft |

4 v / Allgemelne F’sychologle und Kogni- WP 30h/2 SWS 120h
tive Neurowissenschaft Il




5 v 7. Dil'ffe.rentle.lle Psychologle und Per- WP 30h/2 SWS 120h
sonlichkeitspsychologie

6 v .. Entwicklungspsychologie WP 30h/2 SWS 120h

7 V .. Sozialpsychologie WP 30h/2 SWS 120h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Die Studierenden absolvieren jeweils im Wintersemester die einfiihrende Vorlesung LV1. Die erfolgreiche Teil-
nahmean LV1 ist Voraussetzung fiirdie im anschlieBenden Sommer- oderim anschlieRenden Wintersemester mog-
liche Teilnahme an einer der vertiefenden Vorlesungen (LV2 oder LV3 oder LV4 oder LV5 oder LV6 oder LV7). Die
LV3 bis LV7 werden jeweils nur einmal im Studienjahr angeboten. Einzelheiten sind dem Vorlesungsverzeichnis zu
entnehmen. Im Falle des Nichtbestehens der Priifungsleistung in einer der Wahlpflichtveranstaltungen LV2 bis LV7

kann die Wiederholungspriifung in einer anderen als der zuvor gewdhlten Veranstaltung stattfinden. Fehlversuche
werden dabei libernommen.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Daer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mtang Anbindung an LV Nr. | Modulnote
1 MTP I(_I\</)1: Priifungsleistung in Form einer Klausur K: 60 min. 1 40 %
LV2 oder LV3 oder LV4 oder LV5 oder LV6 oder
2 MTP LV7: Es muss eine Priifungsleistung in Form K: 90 min. 2-7 60 %
einer Klausur (K) absolviert werden.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mtang Anbindung an LV Nr.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LVNr. 1 1LP
(Prasenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 2, 3, 4,5, 6 oder7 1LP
Priifungsleistungen PLNr. 1 3LP
(und Selbststudium) PL Nr. 2 4P
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Regelungen zur Anwesenheit

7 Angebot des Moduls

Die einfiihrende Vorlesung LV1 wird im Wintersemester angeboten. Die
Turnus/Taktung LV3 bis LV7 werden jeweils nur einmal im Studienjahr angeboten. Das

Modul kann nur zum Wintersemester begonnen werden.
Modulbeauftragte*r/FB Dr. Christel Dirksmeier FB 07: Institut fiir Psychologie

8 Mobilitdat/Anerkennung




Verwendbarkeit in anderen Studien-

gdngen
Modulsprache(n) Deutsch
Modultitel englisch Icnhtcr)cl):;yc)tlon to the basics of psychology (module of other subjects: psy-

LV Nr. 1: Introduction to the research methods of psychology

LV Nr. 2: Biological psychology
. . LV Nr. 3: General psychology and cognitive neuroscience |
Englische Ubersetzung der Modul- LV Nr. 4: General psychology and cognitive neuroscience Il
komponenten aus Feld 3 LV Nr. 5: Differential psychology and personality psychology
LV Nr. 6: Developmental psychology
7

LV Nr. 7: Social psychology

9 Sonstiges

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Das Modul kann nur zum Wintersemester begon-
nen werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die Lehrveranstaltungen {iber das Institut fiir Er-
ziehungswissenschaft anmelden.




AF12 Modul anderer Facher — Fach Kunst

Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft
Modul Modul anderer Facher — Fach Kunst
Modulnummer AF12

1 Basisdaten

Fachsemester der Studierenden 3+4oder4 +5

Leistungspunkte (LP) 9LP

Workload (h) insgesamt 270h

Dauer des Moduls 2 Semester

Status des Moduls (P/WP) WP

2 Profil

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum

Das Modul andere Facher an der Kunstakademie Miinster bietet zukiinftigen Pddagoglnnen Gelegenheiten zu
grundlegenden theoretischen Reflexionen und professionsbezogenen Theorie-Praxis-Verkniipfungen im Bereich
der dsthetischen und kiinstlerischen Erfahrung und Bildung.

Lehrinhalte

Theorien, Praxen und Reflexionen der dsthetischen und kiinstlerischen Bildung sowie ihrer kiinstlerischen Kon-
texte. Die entsprechenden Handlungsfelder bekommen insbesondere unter dem Stichwort der ,,Kulturellen Bil-
dung“in Schule, Gesellschaft und Politik gegenwartig eine neue und zunehmende Relevanz. Hierauf wird Bezug
genommen.

Lernergebnisse

Die Studierenden lernen Wahrnehmungs- und Reflexionsweisen der Kunst in ihren theoretischen bzw. historischen
kontextuellen Beziigen kennen.

Hinsichtlich einer vertiefenden bzw. weiterfiihrenden kunstpadagogischen bzw. kunstbezogen bildungsrelevanten
Perspektive gewinnen die Studierenden erste Einsichten in folgende Zusammenhédnge:

Differenzen und Mehrperspektivitdt der Wahrnehmung kénnen im Austausch mit anderen in individuell- handeln-
der oder antwortender Bezugnahme als handhabbar und produktiv erfahrenwerden.

Kontextuelle Bezugnahmen auf eigene und fremde Wahrnehmungen und ihre Situiertheit kénnen in padagogisch-
didaktische Prozesse reflexiv und produktiv eingebunden werden.

Asthetische und kiinstlerisch-kulturelle Phinomene kénnen als historisch und gesellschaftlich eingebunden wahr-
genommen und verstanden werden.

Im Rahmen eines erfahrungsoffenen Umgangs auch mit den Widerstandigkeiten und Irritationen in kreativen und
pddagogischen Prozessen erschlieffen sich neue Handlungsdimensionen.

Im Hinblick auf kunstbezogene auBerschulische Berufsfelder kénnen erste Erfahrungen in der spezifischen Gestal-
tung von Lern- und Erfahrungssituationen gemacht werden.

3 Aufbau

Komponenten des Moduls

Workload (h)
Nr. t\;-tegorie ;X;m Lehrveranstaltung (S;;‘w;) Prasenzzeit Selbst-
(h)/SWS studium (h)
1 v .. Zugang Kunst WP 30h/2 SWS 60h
S .. Zugang Kunst WP 30h/2 SWS 60h




Vertiefung: Kiinstlerisch-dsthetische

3 > - Bildung

P 30h/2 SWS 150h

Wahlmoglichkeiten innerhalb des Moduls:

Fiir die Lehrveranstaltungen Nr. 1 und Nr. 2 kénnen bzw. miissen die Studierenden je entweder eine Vorlesung oder
ein Seminar wdhlen. Die Lehrveranstaltungen ,,Zugang Kunst“ und ,,Vertiefung kiinstlerisch-dasthetische Bildung“
sind entsprechend der im Vorlesungsverzeichnis der Kunstakademie ausgewiesenen oder dem Institut fiir Erzie-
hungswissenschaften mitgeteilten Méglichkeiten individuell frei wahlbar vorbehaltlich der jeweils begrenzten Zu-
gdnglichkeit. Die Anzahl der in den jeweils wahlbaren alternativen Veranstaltungen freigegebenen Pldtze konnen
dem Vorlesungsverzeichnis der Kunstakademie entnommen werden oder werden dem Institut fiir Erziehungswis-
senschaften separat mitgeteilt.

4 Priifungskonzeption
Priifungsleistung(en)
MAP/ Dauer/ ggf. organisatori- Gewich-
Nr. MTP Art Umf sche tung
mrang Anbindung an LV Nr. | Modulnote
Die Priifungsleistung wird durch einen Leis-
tungsnachweis im Vertiefungsseminar zur as- H:
thetisch-kiinstlerischen Bildung in Form ei- 10-12S.
ner Hausarbeit (H), eines Seminarbeitrags (B) B:
1 MAP | in Verbindung mit einer schriftlichen Ausar- 20-30 3 100%
beitung (A) oder einer miindlichen Priifung Min.
er- bracht. Der/die Lehrende gibt zu Beginn A: 6-8S.
der Veranstaltung in geeigneter Weise be- M:
kannt, welche Leistungen bei ihm/ihr még- 30 Min.
lich sind.
Gewichtung der Modulnote fiir die Gesamtnote 9/180
Studienleistung(en)
ggf. organisatori-
Nr. Art Baufer/ sche
mrang Anbindung an LV Nr.
Die Studienleistung wird durch einen Teilnahmenachweis in der ge- 1 oder 2
2 wahlten Veranstaltung zum ,,Zugang Kunst“ erbracht.
5 Zuordnung des Workloads
Teilnahme LV Nr. 1 oder2 1LP
(Présenz- bzw. Kontaktzeit) LV Nr. 3 1LP
Studienleistungen
(und Selbststudium) SLNr.1 2LP
Priifungsleistungen
(und Selbststudium) PLNr.1 5LP
Summe LP 9LP

Die Leistungspunkte fiir das Modul werden erst vergeben, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen
wurde, d.h. durch das Bestehen aller Priifungsleistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die
dem Modul zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden.

6 Voraussetzungen

Modulbezogene Teilnah-

keine
mevoraussetzungen

Da der Erwerb der angesprochenen Kompetenzen von der Teilhabe an ent-
sprechenden, in den Veranstaltungen initiierten oder stattfindenden Prozes-
sen und deren gemeinsamer Reflexion abhdngig ist, wird eine regelmafige
Teilnahme vorausgesetzt.

Regelungen zur Anwesenheit




7 Angebot des Moduls

Turnus/Taktung

Die Lehrveranstaltungen zum Modul werden in der Regel im Winter- und im
Sommersemester angeboten.

Modulbeauftragte*r/FB Stefan Holscher Kunstakademie Miinster
8 Mobilitdt/Anerkennung

Verwendbarkeit in anderen Stu-

diengdngen

Modulsprache(n) Deutsch

Modultitel englisch

Module of other subjects - subject art

Englische Ubersetzung der
Modul-komponenten aus Feld
3

LV Nr.1 and 2: Access to art

LV Nr. 3: In depth: artistic education

9 Sonstiges

bzw. riickmelden.

Das Modul kann ab dem 3. Fachsemester studiert werden. Studierende miissen sich fiir das Modul und die
Lehrveranstaltungen iiber das Institut fiir Erziehungswissenschaft anmelden. Sie miissen sich auBerdem je-
weils zu Beginn der Vorlesungszeit im Studienbiiro der Kunstakademie als kleine Zweithorer einschreiben




	Prüfungsordnung Erziehungswissenschaft (B.A.)

